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Kurzfassung 

Die Digitalisierung stellt die Gesellschaft vor neue, große Herausforderungen. Neben der Digitalisierung 

von einzelnen Produktions- und Arbeitsprozessen, führt sie auch zu strukturellen, teils fundamentalen Ver-

änderungen der Erwerbstätigkeit. Die Grenzen zwischen Selbstständigkeit und einer klassischen Arbeit-

nehmer-Arbeitgeberbeziehung sind gerade in Plattformmärkten teils intransparent und verschwimmen zu-

nehmend. Dieser Wandel wird auch durch den Begriff der „Plattformökonomie“ widergespiegelt. Plattform-

unternehmen wie „Airbnb“, „Uber“ und „Amazon“ agieren heutzutage weltweit und haben enormen Einfluss 

auf das Wirtschaftsleben. Über ihre digitalbasierten Plattformen bringen sie Angebot und Nachfrage zu-

sammen. Sie nutzen algorithmische Verfahren um die Daten von Anbietern und Kunden möglichst effizient 

in ihrem Sinne zu verwalten. Bei vielen dieser Plattformkonzepte werden Dienstleistungen an die Kunden 

der Plattformen vermittelt, die offiziell von Solo-Selbstständigen erbracht werden. Inwieweit es sich hierbei 

tatsächlich um den Status einer Selbstständigkeit handelt, ist Gegenstand juristischer Debatten. So wird 

beanstandet, dass die Plattformen vielmehr die Rolle eines Arbeitgebers innehätten, während die vermeint-

lich Selbstständigen folglich in einem Arbeitnehmerverhältnis stehen sollten. Hieran hängen Ansprüche, 

Pflichten und Schutzmaßnahmen. Zwar bietet die Plattformarbeit einen niedrigschwelligen Einstieg und 

flexiblen Umgang mit Arbeit, doch die Plattformarbeiter sehen sich vielfach mit unternehmerischen Risiken 

konfrontiert. Teilweise ist die Plattformarbeit zudem nur mit einem geringen Einkommensbezug verbunden. 

Vor dem Hintergrund plattformökonomischer Entwicklungen wurde versucht, die Situation der Plattformar-

beit in Bremen im Auftrag der Arbeitnehmerkammer Bremen näher beleuchtet. Das Projekt wurde in drei 

verschiedene Forschungsphasen unterteilt. Dabei ging es in einem ersten Schritt um die Identifizierung der 

Plattformökonomie in Bremen, während in einem zweiten Schritt die Qualifizierung der ermittelten Plattfor-

maktivitäten erfolgte. Dazu gehörte es, einen Überblick über die Anzahl der Erwerbstätigen der Bremer 

Plattformökonomie zu gewinnen. Zudem sollte der Wissensstand zur Plattformökonomie von Institutionen 

im Land Bremen ermittelt werden. Im zentralen dritten Modul wurden die Bedingungen und Arbeitsstruktu-

ren von Erwerbstätigen der bremischen Plattformökonomie näher untersucht. Dazu gehörten Aspekte wie 

die konkrete Form der Erwerbsarbeit sowie die Wahrnehmung und Gewährleistung von Ansprüchen, Rech-

ten und Pflichten im Kontext der Plattformarbeit. Zentral war es auch einen Eindruck über das persönliche 

Empfinden der Plattformarbeiter über ihre Arbeit in der Plattformökonomie zu erhalten. Der Forschungs-

prozess war primär explorativ ausgerichtet und wurde mit qualitativen Methoden erschlossen. 

Es hat sich gezeigt, dass die im Rahmen des Forschungsprojekts angefragten Institutionen und Organisa-

tionen nicht in dem Ausmaß über Kenntnisse zur Plattformökonomie oder Kontakte zu Plattformarbeitern 

verfügten. Im Fokus standen bislang Themen wie Mobilität, Logistik und Stadtentwicklung. Nichtsdestotrotz 

äußerten die angefragten Institutionen in den meisten Fällen ein hohes Interesse an der Thematik, was für 

seine Aktualität und Relevanz spricht. Der gering ausgeprägte Kenntnis- und Wissensstand der bremischen 

Institutionen zur Plattformökonomie ging einher mit kaum vorhandenen Kontakten zu Plattformarbeitern. 

Mit Ausnahme eines Interviewpartners ergaben sich die Kontakte zu Plattformarbeitern entweder nur über 

einen bundesweit agierenden Verband oder im Zuge eines alternativen Ansatzes, der sich erst im Laufe 

des Erhebungsprozesses entwickelt hat. Dieser Prozess hat gezeigt, dass für zukünftige Erhebungen in 

Bezug auf die Situation von Plattformarbeitern Methoden der Feldforschung naheliegend sind. Die Erkennt-

nisse aus den Forschungsinterviews mit Plattformarbeitern decken sich dennoch weitgehend mit den bis-

herigen Erkenntnissen aus der Forschungsliteratur. Die Tätigkeit wird als Nebenerwerb mit einer nied-

rigschwelligen Eintrittshürde gesehen, während gleichzeitig teilweise intransparente Nutzungsbedingun-

gen, mangelhafte Kommunikation seitens der Plattformbetreiber, unregelmäßige oder als zu niedrig emp-

fundene Bezahlung, eine ungewisse Auftragslage und unvorhersehbare Veränderungen der Arbeitskondi-

tionen benannt werden. Die Forderungen befragter Gewerkschaftsvertreter richten sich dementsprechend 

in Richtung der Schließung der Grauzone zwischen abhängiger Beschäftigung und Selbstständigkeit, damit 

die Plattformarbeiter den oben genannten Risiken vermeintlich ungerechtfertigter Selbstständigkeit entge-

hen können. Entsprechende regulative Maßnahmen könnten laut ihrer Aussage allerdings nicht allein auf 

Ebene der Hansestadt Bremen getroffen werden, sondern müssten bundesweit oder gar auf internationaler 
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Ebene in die Wege geleitet werden. In Bremen stellt Plattformarbeit nach bisherigen Erkenntnissen bislang 

ein Nischenphänomen dar.  

Um die Auswirkungen von Plattformökonomie und Plattformarbeit in Bremen eingehender untersuchen zu 

können, werden zukünftig plattformspezifische und umfassendere Untersuchungen notwendig sein. Denn 

einerseits unterscheiden sich Plattformkonzepte je nach Branche so erheblich voneinander, dass eine Ver-

gleichbarkeit nicht gegeben ist und andererseits bewegt sich Plattformarbeit bislang größtenteils außerhalb 

etablierter Institutionen, wodurch alternative Herangehensweisen an die Erschließung der Grundgesamt-

heit der Plattformarbeiter notwendig werden. Nachfolgende Untersuchung in Bremen sollten sich aus die-

sem Grund entweder auf die Branchen Mobilität, Logistik und Stadtentwicklung fokussieren, die sich in 

dieser Untersuchung als zentraler Gegenstand von Debatten im Kontext der Plattformökonomie in Bremen 

herauskristallisiert haben oder eine umfassendere Erhebung auf Grundlage von Methoden der Feldfor-

schung angehen. 

Abstract 

Digitaliziation poses a difficult challenge for our society. It introduced digital tools to work processes but 

nonetheless fundamental changes in the structure of work as well. The platform economy is a major agent 

of this process. Platforms as „Airbnb“, „Uber“, and „Amazon“ grew towards the status of global companies 

whose business concepts impose major consequences for the global economy. Those concepts are ought 

to bring together consumers and producers within the framework of their digital platforms. In order to do so 

they use algorithms to manage all available data of both consumers and producers, which the platforms 

are able to accumulate of their users, in favor of the economic interests of the platform company. Some 

platform concepts rely on the intermediation of services to its customers which are provided mostly by 

freelancers. Yet it is object of juridical debates whether platform workers have to be classified as employees 

or as freelancers. While platform work provides workers with fewer barriers to enter the labour market and 

allows flexible time management they are on the other hand exposed to entrepreneurial risks and in some 

cases low income. 

On the background of the challenging developments of the platform economy the Institute for Labour and 

the Economy (iaw) has been assigned by the Arbeitnehmerkammer Bremen (Chamber of Employees) to 

examine the state of platform work in Bremen. The research project has been separated into three steps. 

In the first step the overall platform activities in Bremen were identified, while in a second step these activ-

ities were examined in terms of quality. Aspects like types of employment as well as the provision of em-

ployment rights and responsibilities of platform workers were parts of this examination. Furthermore the 

personal perspectives of the platform workers were crucial for this research project. Thus the research 

process was mainly aligned along qualitative and explorative methods. 

Researching the knowledge and experiences of institutions and actors in Bremen it has been revealed that 

most of those actors were not in possession of relevant knowledge about platform work in Bremen as it 

was first assumed by the researchers. The knowledge of some of the institutions in contrast focussed on 

issues of mobility, logistics and city development. But nonetheless all the institutions contacted by the re-

searchers were highly interested in the issue of platform work. 

The spare knowledge of institutions and actors in Bremen on platform work obviously was accompanied by 

almost no direct relations towards platform workers. With exception of one interview partner contacts of the 

researchers to platform workers merely had been established by reaching out to a country-wide operating 

organization and by employing alternative strategies. These circumstances showed that future research 

probably needs to rely on methods of field investigations to research labour conditions in the platform econ-

omy. The results conducted by qualitative interviews with platform workers nonetheless overall confirmed 

the findings of previous studies. Platform labour is widely seen as an additional income with low entry 
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barriers while on the other hand non-transparent terms of use, poor communication by the platform com-

panies, irregularities in payment, low income, and unforeseeable changes in labour conditions have been 

named as problematic. According to this findings labour union representatives direct their demands on 

closing the juridical gap between dependent employment and the status of freelancers so that platform 

workers cannot unjustified be labelled as freelancers. According to the union representatives appropriate 

juridical measures have to be deployed on federal level or even on an international level. Overall platform 

work seems to be of little relevance in Bremen at the time of the publication of this study. 

In order to further examine the platform economy and platform work as well in Bremen it will be necessary 

to apply more platform specific and comprehensive research. For one platform concepts vary remarkably 

from another regarding the economic branch they are deployed in what makes it barely possible to compare 

them. Additionally platform work to this day mostly takes place outside of established institutions and or-

ganizations what makes it necessary to find alternative ways to examine the population of platform workers 

in detail. We suggest that further studies either focus on the sectors of mobility, logistics and city develop-

ment, as these are crucial sectors of the public debate on the development of the platform economy in 

Bremen, or research platform work by employing further tools of field investigation.
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1 Einleitung 

Durch alle Branchen hinweg vollzieht sich derzeit ein technologischer Wandel. Neben digitalisierten Pro-

dukten und Dienstleistungen umfasst die digitale Entwicklung auch die Etablierung von neuen innovativen 

und serviceorientierten Geschäftskonzepten. Dazu gehören moderne Internetplattformen. In den vergan-

genen Jahren haben viele dieser Plattformunternehmen am Markt Fuß fassen können, die heutzutage als 

globale Konzerne erfolgreich agieren (Bruhn/Hadwich 2017). Bei diesen unternehmerischen Konzepten 

werden Angebot und Nachfrage über eine vermittelnde, digitale Plattform zusammengebracht. Dieses glo-

bale Phänomen wird häufig mit dem Begriff der Plattformökonomie verbunden (Greef et al. 2017: 15). 

Dabei existieren neben dem Terminus der Plattformökonomie noch viele weitere Begrifflichkeiten, die in 

einem gleichen oder ähnlichen Kontext verwendet werden. So finden Bezeichnungen wie Sharing Eco-

nomy, Gig Economy oder kollaborative Wirtschaft oftmals synonyme Verwendung1 (Kilhoffer et al. 2017). 

Häufig genannte Vertreter der Plattformökonomie sind beispielsweise die Unternehmen „Amazon“, „Uber“ 

und „Airbnb“. Im Kontext von Markttransaktionen können die Plattformbetreiber neben einer reinen Vermitt-

lungsfunktion verschiedene Rollen zwischen den Parteien einnehmen. Ihre Präsenz in der Abwicklung ist 

je nach Geschäftskonzept des Plattformbetreibers unterschiedlich stark ausgeprägt. Dieser Sachverhalt 

hat zu herausfordernden Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt geführt (Greef et al. 2017: 15). In politischen 

und rechtlichen Diskussionen geht es oftmals um die Frage, welche Erwerbsbeziehungen zwischen den 

Akteuren formal bestehen oder aber bestehen sollten. Ein klar definiertes Erwerbsverhältnis sei nach Kil-

hoffer et al. (2017) zentral, da mit diesem bestimmte Rechte und Pflichten einhergehen würden. Werden 

Dienste von Privatpersonen über elektronische bzw. digitale Plattformen angeboten, handelt es sich häufig 

nicht um ein Anstellungsverhältnis bei der entsprechenden Plattform, sondern um eine unternehmerische 

Tätigkeit als Selbstständiger (Peitz/Schwalbe 2016; Kilhoffer et al. 2017). Hier stellt sich bereits die Frage, 

inwieweit Plattformbetreiber tatsächlich eine Arbeitgeberfunktionen einnehmen oder sich unter Umständen 

möglichen, teils arbeitsrechtlichen Verpflichtungen entziehen können. Auf dieser Ebene habe die Plattfor-

mökonomie nach Kilhoffer et al. (2017) mehrfach Interessenskonflikte, Unsicherheiten und Spannungen 

erzeugt. 

Greef et al. (2017) benennen trotz der verschiedenartigen Plattformkonzepte und Erwerbsstrukturen auch 

Gemeinsamkeiten solcher Konzepte. So sei die Arbeit in der Plattformökonomie „gesetzlich kaum geregelt, 

nicht sozial abgesichert, nicht tariflich reguliert und nicht mitbestimmt“ (Greef et al. 2017: 15). Das Aufkom-

men der Plattformökonomie habe dazu geführt, dass „zwischen professionellem Angebot und amateurhaf-

tem Gelegenheitsauftrag“ nicht differenziert werden könne (Stegemann 2016). Ebenso schwer voneinan-

der zu trennen wären die „private Hilfe und Schwarzarbeit“ (Stegemann 2016). Die Plattformökonomie führe 

laut Stegemann (2016) zu einem Wandel des Arbeitsbegriffs. 

Auch die Bundesvorstandsabteilung Wirtschafts-, Finanz-, und Steuerpolitik des DGB (2017) kritisiert die 

Bedingungen, unter denen Arbeit über Vermittlungsplattformen von Dienstleistungen erfolge und fordert 

die Politik dazu auf, Plattformbetreiber zur Gewährleistung fairer Standards in die Pflicht zu nehmen. Die 

Betreiber haben demnach das Mindestmaß an gerechter Bezahlung, sozialer Absicherung und sonstiger 

Arbeitsbedingungen sicherzustellen. Darüber hinaus fordert der DGB eine Qualitätssicherung der Dienst-

leistungen sowie die Möglichkeit sich im Rahmen der Plattformarbeit gewerkschaftlich organisieren zu kön-

nen. 

1 Obwohl es bei den Begriffen zu Überschneidungen mit dem Begriff Plattformökonomie kommt, wird bei genauerer 
Betrachtung ersichtlich, dass sie dennoch unterschiedliche Aspekte betrachten. 
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Abbildung 1:  Einordnung relevanter Plattformbegriffe 

Bezeichnung des 

Plattformakteurs  

Beschreibung 

Plattformbetreiber,  

Plattformanbieter,  

Plattformunternehmen, 

Plattform 

Unternehmen, die Plattformen betreiben, auf denen die Plattformkunden 

und Dienstleister zusammentreffen.  

Plattformarbeiter, 

Dienstleister 

Akteure, die eine Erwerbstätigkeit im Zusammenhang mit einer Plattform 

ausüben oder (Klein-)Unternehmen die ihre Güter und/oder Dienstleistun-

gen auf einer Plattform anbieten. Die Abgrenzung zwischen (Solo-) Selbst-

ständigen und abhängig Beschäftigten ist - je nach Branche - in diesem 

Kontext oftmals nicht eindeutig und Bestandteil juristischer Debatten.  

Plattformnutzer, 

Plattformkunde, 

Auftraggeber  

Akteure, die eine über die Plattform vermittelte Dienstleistung in Anspruch 

nehmen oder angebotene Güter über die Plattform beziehen. Dies können 

auch Akteure sein, die eine Aufgabe bzw. einen Auftrag an Dienstleister 

über die Plattform einstellen oder ausschreiben.  

Quelle: Eigene Darstellung (iaw 2020). 

Vor dem Hintergrund der herausfordernden Entwicklungen im Bereich (digitalbasierten) Plattformökono-

mie, wurde die Situation der Plattformarbeit auf der Ebene der Stadtgemeinde Bremen im Rahmen dieses 

Forschungsprojekts im Auftrag der Arbeitnehmerkammer Bremen näher beleuchtet. Der lokale Bezug 

machte es erforderlich, zunächst die Aktivitäten der Plattformökonomie in Bremen zu untersuchen. Das 

Projekt wurde in drei verschiedene Forschungsphasen unterteilt. Dabei ging es in einem ersten Schritt um 

die umfassende Identifizierung einer Plattformökonomie in Bremen, während in einem zweiten Schritt die 

Qualifizierung der ermittelten Plattformaktivitäten erfolgte. Dazu gehörte es auch, einen Überblick über die 

Anzahl der Erwerbstätigen der Bremer Plattformökonomie zu gewinnen. Zudem sollte der Wissensstand 

der Plattformökonomie von Akteuren im Lande Bremen ermittelt werden. Im zentralen dritten Modul wurden 

die Bedingungen und Arbeitsstrukturen von Erwerbstätigen der bremischen Plattformökonomie näher un-

tersucht. Dazu gehörten Aspekte wie die konkrete Form der Erwerbsarbeit sowie die Wahrnehmung und 

Gewährleistung von Ansprüchen, Rechten und Pflichten im Kontext der Plattformarbeit. Zentral war es 

auch einen Eindruck über das persönliche Empfinden der Plattformarbeiter über die Arbeit in der Plattfor-

mökonomie zu erhalten. 

Für den vorliegenden Bericht ist zunächst eine begriffliche Festlegung für die verschiedenen Akteure, die 

in der Abwicklung des Plattformgeschäfts2 eingebettet sind, notwendig. Die strikte Festlegung auf Termini 

ist wesentlich, weil sich die Bezeichnungen - je nach Plattformkonzept und je nach der betrachteten Per-

spektive - überschneiden oder gar decken können.3 In Abbildung 1 wird beschrieben, welche Bezeichnun-

gen für welchen Akteur im jeweiligen Kontext verwendet werden. 

2 Der Begriff „Plattformgeschäft“ zielt auf das unternehmerische, operative Geschäft (das Kerngeschäft) des Platt-
formbetreibers ab. Im Weiteren wird unter anderem für den selben Kontext auch das Wort „Plattformkonzept“, „Ge-
schäftsmodell“ oder Geschäftskonzept“ verwendet. 

3 So könnten zum Beispiel mit dem Begriff „Plattformnutzer“ sowohl die Anbieter einer Dienstleistung gemeint sein, 
als auch diejenigen Personen, die diese Leistung über die Plattform in Anspruch nehmen. Letztlich nehmen beide 
Parteien die Rolle des Nutzers ein. Auch der Begriff „Plattformanbieter“ kann einerseits für das Unternehmen ste-
hen, dass das Plattformkonzept entwickelt hat und die Plattform betreibt sowie für diejenigen Akteure, die über die 
entwickelte Plattform ihre Güter und Dienstleistungen Dritten zur Verfügung stellen. 
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Wie bereits angeklungen, kommt es in Debatten über die Plattformökonomie häufig zur Frage nach dem 

Erwerbsstatus von Erwerbstätigen in Plattformmärkten: Welcher Erwerbsstatus liegt formal vor und sollte 

im Sinne des Arbeitsschutzes womöglich ein anderer Status vorliegen? Warum dieser Aspekt von zentraler 

Relevanz ist, wird in Abschnitt 4.2 Chancen und Risiken der Plattformarbeit verdeutlicht. In der Literatur 

findet eine grundlegende Differenzierung zumeist zwischen „Selbstständigen“4 und „abhängig Beschäftig-

ten“5 statt. Charakteristisch für eine abhängige Beschäftigung im vorliegenden Bericht ist das formale Ar-

beitnehmer-Arbeitgeberverhältnis, dass durch einen Arbeitsvertrag6 zwischen diesen zwei Parteien be-

gründet wird. Wird das Wort „Erwerbstätige“ verwendet, werden entsprechenden Kontext beide Parteien 

gleicher-maßen berücksichtigt. 

Im nachfolgenden Kapitel 2 wird ein Überblick über den Stand der Forschung gegeben. Daran anknüpfend 

erfolgt in Kapitel 3 die Präsentation der Forschungsfragen des vorliegenden Projekts. In Kapitel 4 werden 

die Hintergründe der Plattformökonomie näher beleuchtet. Dazu gehören die Formen der Plattformarbeit 

sowie die damit verbundenen Chancen und Risiken der Plattformarbeiter. Zum Ende des Kapitels werden 

Ergebnisse aus bisherigen Erhebungen und Forschungsaktivitäten zur Plattformökonomie und -arbeit vor-

gestellt. Kapitel 5 behandelt das methodische Vorgehen, die Auswertung und Ergebnisse der Forschungs-

phasen I und II. Im darauffolgenden Kapitel 6 erfolgt die Auswertung der Forschungsphase III. Zum metho-

dischen Vorgehen gehört eine plattformspezifische Analyse im Zuge von Internet- bzw. insbesondere 

Website-Recherchen, eine Online-Umfrage sowie die Durchführung von Forschungsinterviews mit Erwerb-

stätigen der bremischen Plattformökonomie sowie Vertretern von relevanten Institutionen und Organisati-

onen. Die wesentlichen Erkenntnisse aus dem Forschungsprojekt und dem Projektverlauf werden in Kapitel 

7 abschließend zusammengefasst. Im finalen Kapitel 8 wird ein Ausblick für potenziell anknüpfende For-

schungsaktivitäten im Bereich der Plattformökonomie gegeben. 

Die hier vorliegende Untersuchung stellt letztlich neben anderen Forschungsarbeiten einen zusätzlichen 

Einstieg in die Thematik der wachsenden Bedeutung von Plattformökonomien und deren Chancen, Her-

ausforderungen und Risiken für die Ökonomie, für Erwerbstätige und für eventuell notwendige staatliche 

Regulierungsaktivitäten dar. Insofern konnten einige Fragen aufgerifen, aber sicherlich noch nicht abschlie-

ßend behandelt werden. Vielmehr hat die Forschungsarbeit gezeigt, dass noch einiger forschungsaufwand 

notwendig ist, um ein klares und eindeutiges Bild zu insbesondere digitalbasierten Plattformökonomien und 

deren ökonomische sowie wettbewerbspolitische Implikationen zu zeichnen. 

4 Im juristischen Sinne gilt es zwischen Termini wie „Selbstständigen“, „Solo-Selbstständigen“ oder „Freiberuflern“ zu 
unterscheiden. Im vorliegenden Bericht erfolgt hingegen keine differenzierte rechtliche Unterscheidung, da diese 
Begriffe im allgemeinen Sprachgebrauch häufig synonym verwendet werden. Eine spezifische Unterscheidung wird 
im Rahmen des Projekts als zu umfangreich bewertet. 

5 Neben der „abhängigen Beschäftigung“ finden in diesem Kontext zum Beispiel auch die Begriffe „Arbeitnehmer“ 
und „feste Anstellung“ Verwendung. Im juristischen Sinne gilt es hingegen zwischen diesen Begriffen zu unterschei-
den, unter anderem weil diese Termini unterschiedlichen Gesetzesgrundlagen entstammen. Auch hier werden die 
Begriffe im allgemeinen Sprachgebrauch vielfach synonym verwendet. Ebenso wird auch hier eine spezifische Ein-
ordnung dieser oder ähnlicher Begriffe im Rahmen des Projekts als zu umfangreich bewertet. So bleibt die klein-
teilige rechtliche Unterscheidung im vorliegenden Bericht an dieser Stelle unbeachtet. 

6 In §611a des BGB zum Arbeitsvertrag heißt es: 

„(1) Durch den Arbeitsvertrag wird der Arbeitnehmer im Dienste eines anderen zur Leistung weisungsgebundener, 
fremdbestimmter Arbeit in persönlicher Abhängigkeit verpflichtet. Das Weisungsrecht kann Inhalt, Durchführung, 
Zeit und Ort der Tätigkeit betreffen. Weisungsgebunden ist, wer nicht im Wesentlichen frei seine Tätigkeit gestalten 
und seine Arbeitszeit bestimmen kann. Der Grad der persönlichen Abhängigkeit hängt dabei auch von der Eigenart 
der jeweiligen Tätigkeit ab. Für die Feststellung, ob ein Arbeitsvertrag vorliegt, ist eine Gesamtbetrachtung aller 
Umstände vorzunehmen. Zeigt die tatsächliche Durchführung des Vertragsverhältnisses, dass es sich um ein Ar-
beitsverhältnis handelt, kommt es auf die Bezeichnung im Vertrag nicht an. 

(2) Der Arbeitgeber ist zur Zahlung der vereinbarten Vergütung verpflichtet.“ 
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2 Stand der Forschung 

Derzeit ist noch eine umfangreichere Definitionsleistung notwendig, um die Plattformökonomie umschrei-

ben zu können. Veröffentlichungen, die sich dezidiert mit einer Abgrenzung verschiedener Geschäftsmo-

delle innerhalb der Plattformökonomie befassen sind rar gesät. Dabei ist das Spektrum an 

Geschäftskonzepten sehr weit aufgefächert zwischen Sharing- und kommerziellen Plattformen. Um die 

Geschäftsmodelle von Plattformen wie Wikipedia oder „Netflix“ und „Spotify“ von solchen wie „Deliveroo“ 

und „Amazon Mechanical Turk“ adäquat einordnen zu können, ist eine Differenzierung notwendig. Beson-

ders in Bezug auf Plattformen, die Dienstleistungen vermitteln, ergeben sich Implikationen auf die Arbeits-

bedingungen der Plattformarbeiter, die eines genaueren Blickes erfordern. 

Zunächst gilt anzumerken, dass aufgrund der schieren Fülle und Entwicklung an Plattform-Konstruktionen 

eine abschließende Kategorisierung bislang noch nicht möglich ist (Leist et al. 2017). Der genaueren Defi-

nition von Plattformmärkten wird hier eine Beschreibung der technischen Voraus-setzungen vorangestellt, 

die die vorhandene Variation an verschiedenen Plattformen erklärt. Abbildung 2 zeigt einige Beispiele für 

verschiedene Plattformarten. 

Für alle Plattformen gilt in erster Linie prinzipiell, dass es sich bei ihnen um zweiseitige, über das Internet 

vermittelte Märkte handelt. In solchen Märkten werden zwei Akteurs-Seiten durch eine oder mehrere Platt-

formen miteinander verbunden, wofür beide Seiten in irgendeiner Form bezahlen bzw. bezahlt werden 

(Baums 2015). Insgesamt sind auf diesen Märkten drei Parteien involviert: Der Plattformanbieter, die Platt-

formkunden und die Dienstleister bzw. Plattformarbeiter. Der Plattformanbieter nimmt in der Regel eine 

vermittelnde Rolle ein (Schmidt 2016; Greef et al. 2017). 

Infrastrukturell haben diese Plattformmärkte eine rein technische Grundlage. Ein technisches Gerät, für 

das externe Unternehmen eigene Ergänzungen entwickeln können, ist ein Beispiel hierfür. Im Falle eines 

Smartphones beispielsweise fungieren die Entwickler des jeweiligen Betriebssystems (zum Beispiel And-

roid oder iOS) als Plattformanbieter. Das Betriebssystem ist die Plattform auf dessen Grundlage App-Ent-

wickler Programme und Dienstleistungen entwickeln und vermarkten können. In „Apples“ „App-Store“ ge-

hen die App-Entwickler beispielsweise ein Vertragsverhältnis mit Apple ein, um ihre App dort gegen eine 

Gebühr den Endkunden anbieten zu können. Dabei ist es außerdem möglich, dass App-Entwickler eben-

falls Betreiber einer Plattform sind. Jede Plattform ist der Kern einer ihn umgebenden Umwelt, die aus 

Kunden und Dienstleistern besteht. Ein Beispiel sind die Lieferdienstunternehmen Foodora und Deliveroo, 

die eigene Apps für verschiedene Smartphonebetriebssysteme anbieten und ihrerseits ebenfalls einen 

zweiseitigen Markt betreiben (Baums 2015). 

Die Plattformanbieter bestimmen die Geschäftsbedingungen gegenüber ihren Geschäftspartnern und be-

finden sich somit in einer Vormachtstellung auf ihrem selbst geschaffenen Markt, sind aber auch verant-

wortlich dafür, dass sich ein vitales Ökosystem um die Plattform entwickelt. Bleiben beispielsweise Anreize 

für Dienstleistungsanbieter oder Kunden aus, die Plattform zu nutzen, dann wandern eventuell beide Par-

teien ab. So führte die relative Geschlossenheit des App-Stores und des iOS zur Etablierung des Android-

Betriebssystems (Baums 2015). Zur Vormachtstellung der Plattformanbieter gehört darüber hinaus der je 

nach Plattform volle Zugang zu den Daten, die durch die Beteiligten aggregiert werden und die vom Platt-

formanbieter verwertet werden können (Baums 2015; Schmidt 2016). Ein Beispiel hierfür ist das soziale 

Netzwerk „Facebook“.  

Die zentralen technischen Elemente der digitalen Plattformen sind die Kommunikation über das Internet 

und das algorithmische Management (Schmidt 2016). Das algorithmische Management erlaubt es, den 

Plattformen große Datenmengen automatisiert zu verarbeiten und auf deren Grundlage zwischen den bei-

den Parteien ihrer Plattform zu vermitteln (Schmidt 2016). So fließt im Falle der Plattform Amazon eine 

Vielzahl an durch die Plattform gesammelten Daten in die Auswahl der Produkte ein, die den individuellen 

Kunden zum Kauf vorgeschlagen werden. Der Algorithmus wird von den Plattformanbietern streng geheim 

gehalten, weil er ein wesentliches Kontrollwerkzeug über die automatisierte Datenverwaltung der Plattform 

darstellt. Die Möglichkeit im großen Umfang Daten von beiden Parteien zu sammeln und diese 
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automatisiert zu verwerten erlaubt es Plattformanbietern ihr Geschäftsmodell kostensparend zu skalieren, 

da kaum zusätzliche Investitionen in Personal sondern nur in technische Infrastruktur notwendig sind. Diese 

Skalierbarkeit in Kombination mit der Möglichkeit zentraler Akteur eines selbst geschaffenen Marktes zu 

sein macht Plattformanbieter attraktiv für Investoren. Dieses Potenzial wird verstärkt, wenn der Schwer-

punkt des Plattformanbieters in einer disruptiven Branche liegt, also einer Branche, in der klassische Kon-

kurrenzunternehmen im Vergleich zu den Plattformen beispielsweise in Bezug auf Personalkosten nicht 

wettbewerbsfähig sind (Schmidt 2016). Um in dieser Entwicklung anderen Plattformbetreibern zuvor zu 

kommen und als erste Plattform einen Markt etablieren und somit dominieren zu können, steht besonders 

für verbraucherbezogene Plattformen schnelles und starkes Wachstum vor einem kurzfristigen Profitge-

danken (Baums 2015). 

Abbildung 2: Beispiele für verschiedene Plattformen 

Art Plattformen 

Desktop OS Unix, Mac, Windows 

Spielekonsolen Wii, Xbox, Playstation 

Soziale Netzwerke Facebook, LinkedIn, Twitter 

Voice over Internet Protocol (VoIP) Skype 

Quelle: Parker/Alstyne (2012) in Baums (2015). 

Neben dem bereits erwähnten hohen Stellenwert der Plattformumwelt und der Skalierbarkeit unterliegen 

Plattformen weiteren Triebkräften. Sie fungieren als Transaktionskosten-Senker für den Austausch zwi-

schen Anbietern und Kunden und bieten eine Grundlage für ein aktives Innovationsmanagement. Die heute 

bekannten Plattformen haben sich zum Teil evolutionär aus für Unternehmen schon bekannten Produkt-

plattformen und Beschaffungsketten entwickelt. Ein verhältnismäßig neuer Trend besteht darin bestehende 

Plattformen in andere Industriezweige zu integrieren, wie beispielsweise die Integration von Musikplattfor-

men in Kraftfahrzeuge (Baums 2015). 

3 Forschungsfragen im Bremer Kontext 

Auf Grundlage dieser theoretischen und wissenschaftlichen Erkenntnisse wurde das „iaw“ von der Arbeit-

nehmerkammer Bremen zu einer explorativen Untersuchung der Plattformökonomie der Freien Hansestadt 

Bremen beauftragt. Zentral für das Projekt war die Analyse der Vertragsbedingungen und Arbeitsstrukturen 

unter denen Erwerbstätigkeit auf oder mit den Plattformen stattfindet. Das Projekt sollte dazu beitragen, 

grundlegende Erkenntnisse über Existenz und Volumen einer Plattformökonomie in Bremen zu gewinnen 

sowie über ihre Rolle als Arbeitsmarkt innerhalb der bremischen Wirtschaft. Daher war der Forschungspro-

zess methodisch primär qualitativ und explorativ ausgerichtet. Das Projekt wurde in drei aufeinander auf-

bauende Phasen gegliedert, innerhalb derer es jeweils zwei bis drei Fragestellungen zu beantworten gab. 

In einem ersten Schritt war die Identifizierung einer Plattformökonomie in Bremen vorgesehen. Dabei galt 

es grundsätzlich die Aktivitäten, die dem Begriff der Plattformökonomie zuzuordnen sind, zu ermitteln. Auch 

war beabsichtigt, in diesem Zuge die Anzahl von Plattformarbeitern in Bremen zu bestimmen. Die For-

schungsfragen der Phase I lauteten wie folgt: 

a) Welche Aktivitäten im Bereich der Plattformökonomie lassen sich im Land Bremen

identifizieren?

b) Wie viele Erwerbstätige arbeiten in Bremen für eine Plattform?

Daran anknüpfend erfolgte in einem zweiten Modul eine Qualifizierung der ermittelten Plattformökonomie. 

Die in Bremen praktizierten plattformökonomischen Aktivitäten sollten entsprechend definitorisch erfasst 
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werden. Zudem sollte in dieser Forschungsphase auch der Wissensstand zum Thema Plattformökonomie 

von bremischen Akteuren ermittelt werden. Für diese Phase II waren die folgenden Fragen zentral: 

c) Wie lässt sich der Begriff der Plattformökonomie für das Land Bremen definieren?

d) Wie ist der Wissensstand von Akteuren im Lande Bremen über eine hier existierende Plattfor-

mökonomie?

Die dritte Phase bildete das elementare Modul, da anknüpfend an die identifizierten Plattformen die Bedin-

gungen und Arbeitsstrukturen von Erwerbstätigen innerhalb der Plattformökonomie näher untersucht wur-

den. Hierzu zählten Aspekte wie die konkrete Form der Erwerbsarbeit, die Wahrnehmung und Gewährleis-

tung von Ansprüchen, Rechten und Pflichten seitens Plattformbetreiber und -arbeiter und deren persönli-

ches Empfinden über die Arbeit in der Plattformökonomie. Vor diesem Hintergrund wurden in Phase III die 

unten aufgeführten Fragen behandelt: 

e) In welchem Erwerbsverhältnis stehen die Plattformarbeiter? Welche Formen der Erwerbstätigkeit

sind zu erfassen?

f) Inwieweit werden (gesetzliche) Ansprüche, Rechte und Pflichten durch die Plattformbetreiber so-

wie Plattformarbeiter gewährleistet bzw. wahrgenommen?

g) Wie empfinden die Erwerbstätigen das Arbeiten im Bereich der Plattformökonomie und mit wel-

chen Problemen und/oder Vorzügen sehen sie sich konfrontiert?

4 Hintergründe zur Plattformökonomie 

Obwohl die Forschungsliteratur in der definitorischen Abgrenzung von verschiedenen Plattformtypen noch 

nicht eindeutig ist, können bereits unterschiedliche Typen mit unterschiedlichen Implikationen für die Ar-

beitswelt identifiziert werden. Zunächst kann zwischen nicht-kommerziellen Sharing-Plattformen und kom-

merziellen Plattformen unterschieden werden. Bei Ersteren handelt es sich um Projekte wie die Online-

Enzyklopädie „Wikipedia“, das Kartierungsprojekt „Openstreetmap“ oder die Tauschplattform für Second-

hand-Kleidung „Kleiderkreisel“, die in der vorliegenden Studie allerdings eine untergeordnete Rolle spielen 

(Schmidt 2016). Kommerzielle Plattformen lassen sich unterscheiden zwischen arbeitskraftbezogenen und 

nicht arbeitskraftbezogenen und zwischen verbraucherbezogenen und unternehmens-bezogenen Plattfor-

men (Leist et al. 2017). Nicht arbeitskraftbezogene Plattformen agieren im Bereich der materiellen und 

immateriellen Vermietung, wie beispielsweise von Kraftfahrzeugen und Wohnungen oder Musik und Fil-

men, und dem Verkauf von Gütern, wie die Plattform „ebay“, sowie der Vermittlung von Crowdfunding-

Projekten und als Informations-, Kommunikations- und Unterhaltungsplattformen. Unter den Letzteren fin-

den sich Plattformen wie „Facebook“, „Tinder“, „Youtube“ und „Google“ (Schmidt 2016; Leist et al. 2017). 

Auf arbeitskraftbezogenen Plattformen bzw. Arbeitsplattformen zur Vermittlung bezahlter Dienstleistungen 

(Schmidt 2016) werden konkrete Dienstleistungen an Konsumenten (On-Demand-Economy/Gig-Economy) 

vermittelt oder Bestandteile eines Wertschöpfungsprozesses an die Cloud bzw. Crowd7 (Cloudwork/Crow-

dwork) ausgelagert (Leist et al. 2017). Diese Crowdsourcing-Plattformen sind in der Regel unternehmens-

orientiert. Unternehmen, die die Dienste von Crowdsourcing-Plattformen in Anspruch nehmen, gliedern 

eine konkrete Arbeitsaufgabe ihres Wertschöpfungsprozesses an eine Vielzahl von Menschen („Crowdwor-

kern“) oder einen Selbstständigen aus und integrieren das Arbeitsprodukt anschließend wieder in ihren 

Wertschöpfungsprozess, ähnlich wie im klassischen Outsourcing (Leist et al. 2017). Bei den verbraucher-

bezogenen Geschäftsmodellen handelt es sich im Rahmen der Gig-Economy um die Vermittlung analoger 

Dienstleistungen, wie Fahrdiensten oder Unterstützung im Haushalt (Baums 2015). Beispiele hierfür sind 

7 Im Folgenden wird von „Cloudwork“ gesprochen, wenn allgemein die Auslagerung von Teilen der Wertschöpfungs-
kette eines Unternehmens auf eine Plattform gemeint ist. Wenn explizit die Tätigkeit von klassischen Selbstständi-
gen oder von Crowdworkern gemeint ist, wird dies explizit so benannt. 
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die Plattformen „Uber“, „Helpling“ und „Foodora“. Auch die Vermittlung von digitalen Dienstleistungen, wie 

einfache rechtliche oder medizinische Beratung fällt in diesen Teil der Plattformökonomie (Leist et al. 2017). 

Diese verbraucherbezogenen Geschäftsmodelle tendieren zur Oligopolbildung, da für die meisten Endnut-

zer der Nutzungskomfort von wenigen Plattformen höher ist (Baums 2015; Schmidt 2016). Die Zahl der 

Plattformen im B2B-Bereich wird dagegen wahrscheinlich zunehmen (Baums 2015). 

Die gesellschaftlichen Auswirkungen dieser Plattformisierung (Baums 2015) von Arbeit sind noch nicht 

abschätzbar. In bislang erschienenen Beiträgen zur Plattformisierung werden die möglichen Folgen durch-

aus konträr beurteilt. Einerseits wird durch die Plattformisierung die Entwicklung hin zu einer postkapitalis-

tischen Gesellschaft prophezeit, während andere Autoren die Herausbildung eines allumfassenden Hyper-

kapitalismus oder eines Hyperwettbewerbs befürchten, der durch eine Monopolisierung der Marktstruktur 

durch die Plattformanbieter und einen unbegrenzten Wettbewerb vorangetrieben wird (Baums 2015). 

Dolata (2018) dagegen betont, dass der aktuelle Status der Plattformisierung Ausdruck einer unbestimmten 

technischen Entwicklung ist, die bereits in den 1970er Jahren begonnen hat und insbesondere durch die 

Verbreitung technischer Möglichkeiten bestimmt wurde und bei der es sich um eine weniger aktuelle Inno-

vation handelt als gemeinhin postuliert wird. 

4.1 Formen der Plattformarbeit 

Ähnlich vielfältig wie die Geschäftsmodelle der existierenden Plattformen sind auch die Formen der Er-

werbsarbeit in der Plattformökonomie. Dies erschwert eine endgültige Kategorisierung. Wie bereits be-

schrieben, können die Formen der Erwerbsarbeit auf arbeitskraftbezogenen Plattformen in zwei Typen 

eingeteilt werden: Gigwork und Cloudwork. Bevor detaillierter auf die unterschiedlichen Implikationen bei-

der Typen plattformbasierter Erwerbsarbeit eingegangen wird, werden zunächst die allgemeinen Arbeits-

beziehungen in der Plattformökonomie skizziert, wie sie in der Forschungsliteratur besprochen werden. 

Grundsätzlich findet die Vergabe und Ausschreibung von Tätigkeiten im Falle plattformvermittelter Arbeit 

internetbasiert statt. Die Plattformarbeiter und Dienstleister sind wie die Plattformkunden registrierte Nutzer 

der Plattform und stehen dementsprechend mit der Plattform in einem Vertragsverhältnis, dass beispiels-

weise durch die Nutzungsbedingungen definiert wird. Besonders die Plattformformarbeiter einer Crowd-

sourcing-Plattform konkurrieren so als (Solo-)Selbstständige um die ausgeschriebenen Arbeitsaufträge der 

Plattformkunden (Greef et al. 2017). Prinzipiell gilt dies auch für Gigworker, allerdings variieren die Ver-

tragsverhältnisse hier in der Praxis und es gibt durchaus festangestellte Erwerbstätige. Beispielsweise wer-

den Beschäftigte der Lieferdienstplattform Foodora in Deutschland nach einem festen Stundenlohn bezahlt, 

wie unter anderem Medienberichte andeuten.8,9,10 Die zentrale Position des Plattformanbieters auf seinem 

eigenen Markt ist für die Plattformarbeiter (aber auch die Plattformkunden) auf den Plattformen von expli-

zitem Nachteil, da sie sich in einer Position der Vereinzelung gegenüber dem Plattformanbieter befinden 

(Schmidt 2016; Greef et al. 2017). In dieser Hinsicht ist die Ausbreitung von Plattformmärkten zumindest 

in Deutschland Teil der umfassenden Individualisierung des Arbeitsmarktes der letzten Jahrzehnte. Diese 

hat ihren Ursprung in der Deregulierung des Arbeitsmarktes, durch die bereits Beschäftigungsformen, wie 

Leiharbeit und Werkverträge quantitativ zunehmen konnten und Stammbelegschaften erodiert wurden. 

Nichtsdestotrotz sind vor allem Menschen außerhalb der klassischen Kernbelegschaften, wie beispiels-

weise Frauen und Jugendliche Betroffene dieser Entwicklung (Mückenberger 2017). In Kombination mit 

dieser Entwicklung fördert die Plattformisierung durch ihre Struktur Anreize zur künstlichen Erschaffung 

neuer Arbeitsbeziehungen. Durch die Positionierung der Plattformarbeiter als Vertragspartner ist es für 

8 Foodora und Deliveroo: Knochenjob für kleines Geld | STERN.de: https://www.stern.de/wirtschaft/news/foodora-
und-deliveroo--knochenjob-fuer-kleines-geld-7465988.html (abgerufen am 02.07.2018). 

9 Ein Foodora-Fahrer erzählt von seinem Arbeitsalltag auf der Straße | Gründerszene: https://www.gru-
enderszene.de/allgemein/foodora-fahrer-interview (abgerufen am 02.07.2018). 

10  »Deliveroo kürzt uns einfach das Gehalt« | DIGITAL PRESENT: http://digitalpresent.tagesspiegel.de/deliveroo-
kuerzt-uns-einfach-das-gehalt (abgerufen am 02.07.2018). 
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Unternehmen lohnenswert reguläre Arbeitnehmer durch mehr oder weniger selbstständige Erwerbstätige 

zu ersetzen und so Personalkosten zu reduzieren. Welchen Einfluss die Plattformökonomie langfristig auf 

den Arbeitsmarkt und Beschäftigungsverhältnisse im Allgemeinen haben wird, ist derzeit aber noch offen 

(Leist et al. 2017). In Wertschöpfungsprozessen im Allgemeinen spielen Plattformen zur Vermittlung von 

bezahlten Dienst-leistungen bisher eine noch vergleichsweise kleine Rolle. Hier liegt der Schwerpunkt eher 

auf Plattformen zur Vermietung und zum Verkauf von Gütern, wie Netflix, Amazon und Spotify (Greef et al. 

2017). 

Die Formen plattformvermittelter Arbeit lassen sich je nach Ortsgebundenheit bzw. Ortsungebundenheit 

der auszuführenden Tätigkeit unterscheiden. Während im Bereich der Cloudwork generell nicht orts-ge-

bundene Tätigkeiten vermittelt werden, wie das Transkribieren eines Interviews oder die Gestaltung eines 

Firmenlogos, werden im Bereich der Gigwork ortsgebundene Tätigkeiten vermittelt. Das sind beispiels-

weise einzelne Personenbeförderungen oder Reinigungsaufträge (Schmidt 2016; Maier et al. 2017). Dar-

über hinaus können die Aufgaben am Grad ihrer Komplexität bzw. am Niveau notwendiger Qualifikationen 

unterschieden werden (Maier et al. 2017; Greef et al. 2017). So lassen sich die komplexen Aufgaben klas-

sischer Freelancer auf Cloudworking-Plattformen und von Handwerkern auf Plattformen zur Vermittlung 

bezahlter Dienstleistungen unterscheiden von den weniger komplexen Aufgaben von Crowdworkern und 

Lieferdienstfahrern (Leist et al. 2017; Greef et al. 2017; Maier et al. 2017). 

Auch innerhalb der geschilderten Kategorien können die jeweiligen Beschäftigungskonditionen variieren 

(Maier et al. 2017). So deutet sich in Medienberichten an, dass Lieferdienstfahrer der Plattform Deliveroo 

als Selbstständige beschäftigt werden während ihre Kollegen, die für die Plattform Foodora tätig sind, nach 

einem bestimmten Stundenlohn bezahlt werden. Selbst zwischen den Plattformen derselben Branche kön-

nen die Konditionen demnach variieren. Allgemeine empirische Erkenntnisse über die Arbeitsbedingungen 

in der Plattformökonomie liegen derzeit eher in geringer Zahl vor. Der Wissensstand der Forschungslitera-

tur über plattformbasierte Erwerbsarbeit ist bislang relativ fragmentiert. Erkenntnisse aus Erhebungen zur 

Plattformökonomie allgemein und im Bezug auf Erwerbstätigkeit werden in 4.3 Erhebungen zu Plattfor-

mökonomie und -arbeit vorgestellt. 

Cloudwork und Crowdwork 

Von Cloudwork wird gesprochen, wenn ein einzelner bestimmter Arbeitsprozess eines Unternehmens ein-

malig an einen externen Dienstleister abgegeben und durch eine Plattform vermittelt wird. Die Arbeit wird 

praktisch an die Cloud bzw. Crowd abgegeben. Schmidt (2016) unterscheidet hier zwischen Kreativwett-

bewerben und Microtasks. Kreativwettbewerbe drehen sich um einzelne Designaufgaben, wie die Gestal-

tung eines Unternehmenslogos. In Unterscheidung zu klassischen (Solo-)Selbstständigen (siehe Abschnitt 

4.1.3 (Solo-)Selbstständige), die teilweise ebenfalls auf Plattformen aktiv sind, werden Kreative hier nicht 

dezidiert ausgewählt, sondern diese können sich mit einer eigenen Arbeit (zum Beispiel einem Designent-

wurf) auf einen ausgeschriebenen Arbeitsauftrag bewerben. Der ausschreibende Plattformkunde (bzw. 

Auftraggeber) entscheidet anschließend welches Angebot er annimmt und schließlich bezahlt. Microtasks 

(oder auch Microwork, Micro Labour, Clickworking, Cognitive Piecework oder Human Computing) beschrei-

ben Tätigkeiten, die sich aus der Aufspaltung komplexer Arbeitsprozesse in eine Vielzahl einfacher Arbeits-

schritte ergeben (Leist et al. 2017). Bei dieser Tätigkeit werden kleinste und repetitive Aufgaben an nicht 

gesondert ausgebildete und ersetzbare Plattformarbeiter vermittelt. Viele dieser Aufgaben bewegen sich 

im Rahmen der Datenverarbeitung, die derzeit noch nicht automatisierbar sind. Das Markieren von Men-

schen auf Fotos wird so beispielsweise organisiert wie klassische Fließbandarbeit. Die Arbeitsschritte wer-

den den Crowdworkern automatisiert durch einen Algorithmus zugeteilt bzw. vorgeschlagen, der seine Ent-

scheidungen unter anderem auf Grundlage der Zufriedenheit durch vorherige Plattformkunden trifft. Wird 

ein Arbeitsschritt ausgeführt entscheidet der Auftraggeber, ob die Aufgabe zufriedenstellend ausgeführt 

wurde, bezahlt diese und bewertet die Ausführung (Schmidt 2016). 

Cloudwork kann darüber hinaus unterschieden werden zwischen internem und externem Cloudworking. 

Bei externem Cloudworking werden Tätigkeiten an Personen vermittelt, die nicht dem Unternehmen 
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angehören. Dies geschieht entweder durch selbst eingerichtete Plattformen ("Direct Crowdsourcing") oder 

eine externe Plattform ("Indirect Crowdsourcing"). Bei indirektem Crowdsourcing kann die Plattform eine 

reine Vermittlungsfunktion innehaben, wobei alle beteiligten Parteien in einem Vertragsverhältnis zueinan-

derstehen, oder als zentraler Akteur auftreten. Im letzten Fall besteht von Kunden und Crowd-workern 

lediglich ein Rechtsverhältnis zur Plattform und keines zwischen ihnen. Die Plattform als reiner Vermittler 

tritt vor allem in der Vermittlung klassischer Freelancer in Erscheinung. Im Falle von internem Cloudworking 

werden Beschäftigte aus der Stammbelegschaft innerhalb eines Unternehmens für bestimmte Tätigkeiten 

vermittelt. Diese Form des Cloudworking ähnelt im Prinzip der Tätigkeit von Springern. Interne und externe 

Cloudworking-Plattformen können potenziell auch in einer Mischform auftreten. Beispielsweise entwickelte 

sich Amazon Mechanical Turk (MTurk) aus einer Amazon-internen Plattform (Leist et al. 2017). 

Die Plattformanbieter von Cloudworking-Plattformen stellen Kunden einen Pool an Plattformarbeitern zur 

Verfügung, die angetrieben durch eine ausgeprägte Konkurrenzsituation ähnlich zuverlässig arbeiten und 

Kundenanfragen bearbeiten, wie „traditionell“ Beschäftigte. Gleichzeitig können sie auf definierende Mo-

mente eines Arbeitsverhältnisses nach deutschem Recht verzichten wie dem Weisungsrecht und vorgege-

benen Arbeitszeiten (Leist et al. 2017). Für die Crowdworker bedeutet diese Situation ein doppeltes Ab-

hängigkeitsverhältnis gegenüber der Plattform und den Auftraggebern (Greef et al. 2017). 

Gigwork 

Wie bereits eingangs beschrieben unterscheidet sich Gigwork durch ihren ortsbezogenen Charakter von 

der Cloudwork. Bei diesen bezahlten Dienstleistungen handelt es sich vor allem um Tätigkeiten wie Perso-

nenbeförderungen, Lieferdienste und Reinigungsaufgaben, die prinzipiell einmalig ausgeführt werden. 

Diese Form der Vermittlung von Tätigkeiten wird in der Forschungsliteratur auch als Work on Demand oder 

als ICT-based Mobile Work bezeichnet. Zum Teil wird auch zwischen Online Crowdwork und Offline Crow-

dwork unterschieden (Leist et al. 2017). Einzelne Gigworker11 registrieren sich auf der entsprechenden 

Plattform und werden über die Plattform an Plattformkunden vermittelt. Exemplarisch für die Arbeitsverhält-

nisse in der Gigwork ist die Personenbeförderungsplattform Uber. Die Beschäftigten registrieren sich auf 

der Plattform, stimmen den Allgemeinen Geschäftsbedingungen12 zu, die sie zu Vertragspartnern mit Uber 

macht. Über ihr Smartphone und die Uber-App bzw. den Algorithmus des Plattformanbieters werden den 

Fahrern die Anfragen von Kunden vermittelt. Außerdem werden sie im Anschluss an jeden Auftrag von den 

Kunden bewertet, was wiederum in den Algorithmus zur Vermittlung neuer Anfragen einfließt. Da die Fahrer 

von Uber als Selbstständige angesehen werden, müssen sie ihre Arbeitswerkzeuge (also Smartphone, 

Telefontarif und Kraftfahrzeug) selber einbringen und unterhalten (Schmidt 2016). Wie die Arbeitsbedin-

gungen jeweils im Detail aussehen hängt allerdings von der jeweiligen Branche ab, in der die Plattform 

tätig ist bzw. von der jeweiligen Plattform. Während sich die Bezahlung der Arbeitnehmer des Essensbring-

dienstes Foodora in der Regel nach einem Stundenlohn richtet, sind die Lieferfahrer bei Deliveroo als 

Selbstständige organisiert und werden nach einem Stücklohn13 bezahlt. Ähnlich funktioniert auch die Platt-

form Homebell, sie verhandelt und vermittelt Aufträge an selbstständige Handwerker oder 

11  Einige Plattformen zur Vermittlung bezahlter Dienstleistungen vermitteln auch kleinere Unternehmen, wie Hand-
werksdienstleister, an ihre Endkunden. In diesem Fall geht das Handwerksunternehmen einen Kooperationsvertrag 
mit der Plattform ein. 

12  In §305 Abs. 1 S.1 BGB sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen wie folgt definiert: „Allgemeine Geschäftsbe-
dingungen sind alle für eine Vielzahl von Verträgen vorformulierten Vertragsbedingungen, die eine Vertragspartei 
(Verwender) der anderen Vertragspartei bei Abschluss eines Vertrags stellt.“ 

13  Die ZEIT berichtete beispielsweise von einer Umstellung des Beschäftigungsmodells von Deliveroo, dass vermehrt 
auf den Einsatz von Selbstständigen anstatt von festangestellten Lieferfahrern setzt: https://www.zeit.de/ar-
beit/2018-06/lieferdienste-deliveroo-foodora-arbeitsminister-betriebsrat-gruendung-vertraege/seite-2 (abgerufen 
am 17.07.2018) 
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Handwerksbetriebe, mit denen sie eigene Kooperationsverträge abgeschlossen hat.14 Außerdem spielen 

die rechtlichen Rahmenbedingungen eines Landes eine Rolle darin, wie die Erwerbsbedingungen ausge-

staltet sind.15 

(Solo-)Selbstständige 

Selbstständige und klassische Freelancer, wie etwa Medienschaffende, IT-Dienstleister oder Handwerker 

unterliegen in der Plattformökonomie einer Sonderrolle. Im Gegensatz zu einfachen Cloudworkern oder 

Gigworkern wie Lieferfahrern werden sie in der Regel nicht für einen einzelnen Arbeitsschritt engagiert, 

sondern für eine umfassendere Projektarbeit. Für diese Aufgaben ist ihr individuelles Qualifikationsniveau 

entscheidend, dass für die Plattformkunden eine ausschlaggebende Rolle spielt ihnen einen Auftrag zu-

kommen zu lassen (Schmidt 2016). Die Veränderung der Arbeitsbeziehungen, wie sie für Cloudworker und 

Gigworker gilt, spielt für sie eine untergeordnete Rolle, da viele Risiken für sie bereits vor der Plattformisie-

rung existent waren. Durch die Vermittlung ihrer Tätigkeiten über digitale Plattformen sind sie potenziell 

aber einem größeren Pool an Konkurrenten ausgesetzt (Schmidt 2016). Dieses Potenzial hängt allerdings 

auch von der Ortsgebundenheit ihrer Tätigkeit ab. Im Gegensatz zu IT-Dienstleistern und Medienschaffen-

den, die vornehmlich digitale Dienstleistungen anbieten, kann beispielsweise angenommen werden, dass 

die Konkurrenzsituation von Handwerkern durch ihre ortsgebundene Tätigkeit wesentlich eingeschränkter 

ausfallen wird. 

4.2 Chancen und Risiken der Plattformarbeit 

Nach der Differenzierung verschiedener Formen der Plattformarbeit wird in diesem Abschnitt auf die Chan-

cen und Risiken eingegangen, die Plattformarbeiter nutzen können bzw. denen sie ausgesetzt sind. Da die 

Forschungsliteratur in der Ausarbeitung dieser Chancen und Risiken in vielen Fällen nicht zwischen den 

verschiedenen Typen der Plattformarbeit differenziert, werden diese an dieser Stelle allgemein behandelt. 

Flexibilität, Arbeitsmarktzugang und Netzwerkeffekte 

Die Vorteile bzw. Chancen, die die Plattformökonomie in Bezug auf Erwerbstätige mit sich bringt, konzent-

rieren sich in der Forschungsliteratur insbesondere auf die hohe Flexibilität der Tätigkeit für eine Plattform. 

Es zeigte sich beispielsweise, dass Plattformarbeiter die Möglichkeit ihre Arbeit von von ihrer Wohnung zu 

verrichten sehr wertschätzen (Berg 2016). Besonders für Menschen mit individuellen Einschränkungen 

stellt diese Flexibilität eine Chance dar, erwerbstätig zu werden. Hierzu gehören beispielsweise Menschen, 

die Angehörige pflegen oder solche mit körperlichen Einschränkungen, aber auch Studenten. Für sie stei-

gen die Chancen einen Zugang zum Arbeitsmarkt über Plattformarbeit zu finden anstatt über den regulären 

Arbeitsmarkt (De Stefano 2015). So erlaubt es die Plattformarbeit Langzeitarbeitslosen Zugang zum Ar-

beitsmarkt zu finden, aber auch regulären Arbeitnehmern die Möglichkeit zusätzliches Einkommen zu ge-

nerieren (Berg 2016). Des Weiteren fungiert Plattformarbeit teilweise als Brückenbeschäftigung im Über-

gang zwischen zwei Tätigkeiten (Donovan et al. 2016, Torpey/Hogan 2016). Der niedrigschwellige Einstieg 

14  Homebell - Partner portal: https://de.homebell.com/partner (abgerufen am 17.02.2019). Hier ist eine Abgrenzung 
zu Plattformen wie „MyHammer.de“ oder „Work5“ notwendig. Im Gegensatz zu Homebell vermitteln diese Plattfor-
men lediglich den Kontakt zwischen Kunden und Handwerksdienstleistern bzw. stellen ein Portal bereit auf dem 
diese ein Angebot einstellen können. Hiermit können sie eher zu den Vergleichsplattformen gezählt werden als zu 
Plattformen zur Vermittlung von bezahlten Dienstleistungen. Ähnlich gestaltet sich der Vergleich von Plattformen 
wie Foodora und „pizza.de“ (o.ä.). Beide vermitteln zwischen Endkunden und Dienstleistern, jedoch nimmt Foodora 
in diesem Prozess eine zentrale Funktion ein und nimmt Restaurantbetreibern alle Aufgaben der Auslieferung ab, 
während pizza.de zwischen verschiedenen Lieferdiensten und Kunden vermittelt. Auch hier ist der Übergang zu 
Vergleichsportalen fließend. 

15  Diese führten bislang beispielsweise dazu, dass das Uber-Modell in Europa nur teilweise Fuß fassen konnte. So 
berichtet beispielsweise die taz am 09.06.2016 über eine Klage der Taxigenossenschaft Taxi Deutschland gegen 
Uber, der durch das Oberlandesgericht Frankfurt am Main stattgegeben wurde. Uber fehlen in Deutschland die 
entsprechenden Lizenzen, um einen Personenbeförderungsdienst anzubieten: http://www.taz.de/!5308763/ (abge-
rufen am 11.07.2018). 
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– oft durch eine simple Registrierung auf der Plattform – wird darüber hinaus gestützt durch die Reputation,

die von den Plattformen bereits etabliert wurde. Müssen sich Menschen, die sich selbstständig machen 

zunächst einen eigenen Kundenstamm aufbauen, so sind Plattformen in der Regel bereits am Markt etab-

liert und können den Plattformarbeitern ihre Kontakte zugänglich machen, sie können also Netzwerkeffekte 

nutzen (Donovan et al. 2016). Denn: je höher die Anzahl der Plattformnutzer, desto größer die Attraktivität 

der Plattform für alle außen-stehenden Akteure (Baums 2015). Außerdem deutet sich an, dass mit der 

Flexibilität einhergehende Abwechslung und die hohe Identifikation mit der Tätigkeit – und damit erhöhte 

berufliche Leidenschaft - aus Sicht von Plattformarbeitern zu den Vorteilen der Tätigkeit für Plattformen 

zählen (Torpey/Hogan 2016). 

Den Vorteilen der erhöhten Flexibilität der Plattformarbeit gegenüber stehen Risiken für Plattformarbeiter, 

die teilweise mit diesen Vorteilen einhergehen. Bei diesen Risiken handelt es sich unter anderem um un-

gesichertes Einkommen, die Anonymität, Überwachung und mangelnden Datenschutz, Gamification und 

fehlende Aufstiegsperspektiven. 

Unternehmerisches Risiko, Versicherungsschutz und Einkommen 

Ein fundamentales Risiko beginnt für Plattformarbeiter bereits mit der strittigen Klassifizierung als „selbst-

ständig“, wodurch ihnen grundlegende Arbeitnehmerrechte verwehrt werden können (De Stefano 2015), 

auch wenn ihr Status nach deutscher Rechtsprechung nicht eindeutig ist. So verschiebt sich das unterneh-

merische Risiko der Auftraggeber bzw. der Plattformbetreiber auf die einzelnen Plattform-arbeiter, womit 

Sozialversicherungsschutz, Mindestlohn, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Urlaubsansprüche und Anti-

diskriminierungsregelungen unterlaufen werden (De Stefano 2015). Entsprechend der Verschiebung von 

unternehmerischen Risiken müssen Plattformarbeiter der Plattform Uber beispielsweise die Betriebs- und 

Instandhaltungskosten ihres Fahrzeugs, zusätzliche Investitionen in ihr Fahrzeug, Steuern und Versiche-

rungsbeiträge ausschließlich selber tragen (Schmidt 2016). Dass dieser Umstand zumindest umstritten ist, 

zeigen Positionen des DGB (2018). Dem DGB zufolge könnten den Plattformen durchaus Arbeitgeberfunk-

tionen zugewiesen werden, da sie aus den Diensten der Plattformarbeiter ihre Umsätze und Gewinne ge-

nerieren würden. Allerdings sind Plattformarbeiter häufig nicht an klassische Gewerkschaften oder andere 

Institutionen angebunden, was eine Organisierung im Sinne ihrer wirtschaftlichen Interessen und damit 

auch die Etablierung von adäquaten Schutzmechanismen behindert (Animento et al. 2017). 

Die Relevanz eines ausreichenden Versicherungsschutzes zeigt sich am Beispiel der Lieferkuriere, die sich 

einem erhöhten Unfallrisiko ausgesetzt sehen (Drahokoupil/Piasna 2017). Allerdings stellen sich bezüglich 

des Versicherungsschutzes auch Fragen in Bezug auf Haftungsansprüche. Es ist unklar, ob etwa die Ver-

sicherung des Plattformbetreibers, des Auftraggebers oder des Plattformarbeiters haftet, wenn beispiels-

weise bei Erbringung der Dienstleistung Schaden entsteht oder sich der Plattformarbeiter in diesem Rah-

men verletzt (Huws et al. 2016). Insbesondere für den Dienstleister sind diese Umstände in vielen Fällen 

nicht transparent und weichen darüber hinaus häufig von den gesetzlichen Standards ab, die für abhängig 

Beschäftigte gelten (Munkøe 2017). Die „Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung“ fordert dementspre-

chend Solo-Selbstständige in der gesetzlichen Unfallversicherung zu berücksichtigen (DGUV 2018). 

Grundsätzlich ist es möglich, dass Plattformarbeit eine große Einkommenspanne abdecken kann. So kön-

nen sowohl IT-Berater und Businessconsultants, deren Arbeit ein hohes individuelles Qualifikationsniveau 

erfordert, auf einer Plattform tätig sein als auch Pflegeassistenten und Landschaftspfleger, deren Arbeit ein 

vergleichsweise niedriges Qualifikationsniveau voraussetzt (Friedmann 2014). Nichtsdestotrotz verdienen 

Plattformarbeiter weniger als ähnlich qualifizierte regulär beschäftigte Arbeitnehmer (Friedmann 2014) und 

viele von ihnen bestreiten einen Großteil ihres Haushaltseinkommens durch die Plattformarbeit (Berg 

2016). Dieser Umstand sowie das niedrigere Einkommen setzen sie einem erhöhten finanziellen Risiko 

und fehlendem Versicherungsschutz aus (Berg 2016). Erschwerend kommt hinzu, dass Microtasks im Be-

reich der Crowdwork beispielsweise nur separat, also nach einem Stücklohn, bezahlt werden (Schmidt 

2016). 
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Überwachung und Kontrolle 

Ein weiteres potenzielles Risiko liegt für Plattformarbeiter in der Nutzung einer Mischung aus Bewertungs-

systemen, Tracking und Gamification durch die Plattformbetreiber. Nutzt eine Plattform ein internes Bewer-

tungssystem, dann haben die Plattformkunden bzw. Auftraggeber nach jeder erledigten Aufgabe die Gele-

genheit den Plattformarbeiter zu bewerten. Nach und nach entsteht so ein Portfolio aus Bewertungen jedes 

Plattformarbeiters, das durch potenzielle Auftraggeber einsehbar ist. Schlechte Bewertungen können so 

dauerhaft zu einer Einschränkung der möglichen Arbeitsaufträge führen, die durch den betroffenen Platt-

formarbeiter ausgeführt werden können (De Stefano 2015, Schmidt 2016) oder dazu, dass ihm der Zugang 

zur Plattform verweigert wird (Aloisi 2015). Selbst positive Bewertungen erhöhen die Abhängigkeit der 

Plattformarbeiter von der jeweiligen Plattform, da es ihnen nicht möglich ist ihr Bewertungsportfolio auf eine 

andere Plattform zu übertragen (Aloisi 2015). Für Bewertungssysteme existieren kaum Regularien, die es 

beispielsweise ermöglichen, dass schlechte Bewertungen durch Plattformarbeiter angefochten werden 

können. Beim (Standort-)Tracking handelt es sich um die systematische Aufzeichnung aller Daten, die 

während der Tätigkeit auf der Plattform anfallen. Es ermöglicht den Plattformbetreibern, jeden Schritt der 

Plattformarbeiter zu kontrollieren und damit abweichendes Verhalten zu sanktionieren. Nutzt eine Plattform 

Elemente der Gamification, also die Integration spielerischer Elemente in die Abwicklung der Tätigkeit, die 

die Effizienz der Plattformarbeiter erhöhen sollen, so werden Bewertungssysteme und Tracking kombiniert. 

Beispielsweise wird die Vergabe von Awards für ein bestimmtes Verhalten genutzt, um die Produktivität 

der Plattformarbeiter zu steigern. So besteht die Gefahr einer Auflösung der Grenze zwischen Arbeit und 

Freizeit (Schmidt 2016). 

Besonderheiten von Cloud- und Crowdwork 

Ein gesondertes Risiko für Cloudworker ist ihre hohe Anonymität und geografische Verteilung, die mit der 

weltweiten Konkurrenz um Microtasks zu einer Abwärtsspirale in der Bezahlung ihrer Arbeit, entgrenzter 

Arbeitszeit und zu einer sehr geringen Verhandlungsmacht führen kann (und nicht selten auch führt). Dies 

gilt insbesondere für Crowdworker (Graham et al 2017, De Stefano 2015, Torpey/Hogan 2016). Abgefedert 

wird diese mögliche Abwärtsspirale lediglich durch das Qualifikationsniveau und die Kompetenzen der 

Cloudworker. Das gilt insbesondere für Selbstständige, die ihre besonderen Fähigkeiten ergänzend zu ih-

ren üblichen Netzwerken über Plattformen anbieten (Schmidt 2016). Darüber hinaus führt die hohe Anony-

mität zwischen Crowdworkern und Auftraggeber sowie die geringe Bezahlung für kleinteilige Aufgaben zu 

einem geringeren Verantwortungsgefühl sowohl für die sorgfältige Ausführung der Tätigkeit als auch ihrer 

Bezahlung. So spricht Schmidt (2016) von zweiseitiger Verantwortungslosigkeit, die entsteht, wenn relativ 

anonyme Plattformarbeiter eine Tätigkeit aufnehmen und abbrechen können, wann sie möchten und Auf-

traggeber die Bezahlung einer Tätigkeit ohne tiefere Begründung vorenthalten können. Ein Phänomen, das 

Graham et al. (2017) beobachten konnten, ist das der „Intermediated Value Chains“ (etwa: „Zwischenver-

mittelten Wertschöpfungsketten“). So führten Bewertungssysteme und der durch sie hierarchisierte Zugang 

zu Arbeitsaufträgen dazu, dass Plattformarbeiter mit einem besser eingestuften Profil die höherrangigen 

Arbeitsaufträge, zu denen sie Zugang hatten, an Crowdworker mit niedriger eingestuften Profilen weiterga-

ben und dabei einen Teil des Lohns für diese Aufgaben und die jeweilige Bewertung ein-behielten. Dieses 

Phänomen schränkt zumindest die niedrigschwelligen Zugangshürden der Plattformarbeit ein. 

Zwischenfazit 

Es lässt sich zusammenfassen, dass zu den positiven Aspekten der Plattformarbeit in der Forschungs-

literatur besonders die Flexibilität gehört. Diese ermöglicht es Menschen, die aus unterschiedlichen Grün-

den Schwierigkeiten haben einen Zugang zum klassischen Arbeitsmarkt zu finden, einen alternativen Ein-

stieg in die Erwerbstätigkeit. Dabei können sie unter anderem auf Netzwerkeffekte bauen, da sie an die 

Reputation der Plattform gegenüber möglichen Auftraggebern anknüpfen können und somit keinen eige-

nen Kundenstamm aufbauen müssen. Darüber hinaus kann Plattformarbeit als Brücken-beschäftigung im 

Übergang zwischen zwei traditionellen Arbeitsverhältnissen fungieren. Andererseits geht mit der 
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Plattformarbeit prinzipiell auch eine Verschiebung des unternehmerischen Risikos auf die Plattformarbeiter 

einher. Dies wird begleitet durch einen potenziell entgrenzten Wettbewerb, mangelnde Verhandlungs-

macht, entgrenzte Arbeitszeiten, eingeschränkten Sozialversicherungsschutz und den Verlust klassischer 

Arbeitnehmerrechte, da der rechtliche Status dieser Arbeit noch nicht endgültig geklärt ist. Auch wenn es 

kein Mindestlohnniveau zu geben scheint, stellt die individuelle Qualifikation gerade für klassische Selbst-

ständige, die ihre Tätigkeit auf einer Plattform anbieten eine gewisse Garantie für ein Mindesteinkommen 

pro Arbeitsauftrag dar. Das algorithmische Management der Plattformen setzt die Plattformarbeiter zusätz-

lich ausgeprägten Überwachungsmaßnahmen durch Bewertungsprofile, (Standort-)Tracking und Gamifi-

cation aus. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, dass die mit den Bewertungsprofilen einhergehende Hie-

rarchisierung des Zugangs zur Plattformtätigkeit zu einer informellen Hierarchiebildung zwischen Plattfor-

marbeitern kommen kann. Zuletzt kann die relativ hohe Anonymität zwischen Crowdworkern und ihren 

Auftraggebern zu einer Situation gegenseitiger Verantwortungslosigkeit und Entfremdung führen. 

Diese geschilderten Aspekte der Plattformarbeit stellen Chancen und Risiken für Plattformarbeiter dar. Es 

ist anzumerken, dass diese Chancen und Risiken nicht zwangsläufig für alle Beziehungen zwischen Platt-

formunternehmen, Plattformkunden und Plattformarbeitern zutreffen müssen, da bereits die vorangegan-

gene Definition der Plattformökonomie und Plattformarbeit auf ein relativ breites Feld verschiedener Platt-

formkonzepte hindeutet. 

4.3 Erhebungen zu Plattformökonomie und –arbeit 

Die empirische Forschung im Bereich der Plattformökonomie basiert bislang auf einer Vielfalt von Daten-

quellen und methodischen Vorgehensweisen und konzentriert sich auf die USA. Für Europa existieren bis-

her nur relativ wenige Studien. Darüber hinaus finden sich in amtlichen Statistiken und umfassenden re-

präsentativen Umfragen nur wenige Verweise auf die Erwerbsarbeit in der Plattform-ökonomie (Maier et 

al. 2017). Auf die Erkenntnisse aus unterschiedlichen Erhebungen - zur Plattformökonomie allgemein und 

im Erwerbskontext - wird nachfolgend eingegangen. Dabei werden Ergebnisse zunächst auf europäischer 

und der bundesstaatlichen Ebene abgebildet. Anschließend werden Erkenntnisse aus Forschungsaktivitä-

ten auf Ebene der Bundesländer, Städte und Kommunen behandelt. Dabei wird insbesondere ein näherer 

Blick auf die Aktivitäten in Bremen gerichtet. Vorab ist anzumerken, dass sich die bisher vorliegenden Er-

hebungen nicht nur auf unterschiedliche Begriff-lichkeiten stützen - wie Crowdworking oder Sharing Eco-

nomy - sondern sich auch die methodischen Ansätze und Perspektiven unterscheiden. Beispielsweise kön-

nen analysierte Branchen je nach Studie anders definiert und bewertet werden. Daher sind Ergebnisse aus 

diesen Erhebungen nicht unmittelbar miteinander vergleichbar, dennoch erlauben sie einen ersten Ein-

druck über die Existenz der Plattformökonomie und ihre Bedeutung hierzulande. 

Erhebungen auf der europäischen Ebene 

Im Vergleich ist die Entwicklung der Plattformökonomie in anderen Teilen der Welt – wie in den USA und 

China – bis dato fortgeschrittener als in Europa. Winter (2017) sieht die Notwendigkeit für Europa im Be-

reich der Plattformökonomie präsenter aufzutreten, um global im Wettbewerb bestehen zu können. Die 

Dringlichkeit ist den starken Skalen- und Netzwerkeffekten geschuldet, die digitale Plattformen mitbringen 

können. Für Europa als Wettbewerber wird es zunehmend schwierig einen eigenen wachstumsstarken 

Nutzerkreis zu generieren (Winter 2017). Auch Haucap (2018) gibt zu bedenken, dass die Plattform-„Gi-

ganten“ ihren Sitz heutzutage in den Vereinigten Staaten oder im asiatischen Raum hätten - nicht in Europa 

und schon gar nicht in Deutschland. Er kritisiert dabei, dass das Unternehmen „SAP“16 schon seit nunmehr 

16  Das Unternehmen SAP SE ist einer der größten Softwarehersteller der Welt und belegt (2019) als derzeit größtes 
deutsches Unternehmen mit dem größten Unternehmenswert Platz 58 im PWC-Ranking „Global Top 100 by Market 
Capitalization“. Der Hauptsitz der Firma liegt in der rund 16.000-Einwohner-Gemeinde Walldorf (Baden-Württem-
berg, Deutschland). 
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dreißig Jahren als Innovationserfolg für Europa angeführt würde. An diesen weltweiten Erfolg hätte seitdem 

keine Internetfirma anknüpfen können. Obwohl die Aktivitäten im globalen Vergleich im Bereich der Platt-

formökonomie geringer ausfallen, wurde bereits im Jahr 2015 für die „kollaborative“ Plattformwirtschaft 

branchenspezifisch eine bedeutende Zunahme erwartet. Der Bruttoumsatz innerhalb der Europäischen 

Union ist im entsprechenden Jahr mit 28 Mrd. Euro bewertet worden17 (Europäische Kommission 2016). 

Wesentlich in den EU-politischen Diskussionen ist die Frage nach dem Erwerbsstatus von Plattform-arbei-

tern, da sich hiernach gesetzliche Bestimmungen richten. Damit sind Ansprüche wie Urlaub, Mindestlöhne 

und andere Formen der sozialen Absicherung verknüpft (Pesole et al. 2018: 5-8). Ergebnisse einer Län-

deranalyse von sieben EU-Staaten von Lenaerts et al. (2017) bestätigen, dass es kein gemeinsames Ver-

ständnis oder ein Konzept gibt, das den Status der Erwerbstätigen in der Plattformökonomie ermitteln oder 

bestimmen kann. Dieses sei den heterogenen Strukturen der verschiedenen Plattformen geschuldet, die 

sich durch die Diversität in ihren Tätigkeiten und Aufgaben, in dem erforderlichen Qualifikationsgrad und 

der verschiedenartigen, intransparenten Akteursbeziehungen kennzeichnen. 

Im Jahr 2018 publizierte die Europäische Kommission in einem Bericht Ergebnisse einer Umfrage zur Ar-

beit auf digitalen Plattformen in Europa. Von den etwa 32.400 befragten Erwachsenen aus insgesamt 14 

Mitgliedstaaten18 der EU nutzten etwa zehn Prozent der Befragten bereits eine Plattform zum Anbieten 

einer Dienstleistung. Etwa zwei Prozent sind dabei über 20 Stunden in der Woche durch ihre angebotene 

Arbeit via Plattformen tätig oder sie erzielen durch diese Tätigkeit minimal die Hälfte ihres gesamten Ein-

kommens (Pesole et al. 2018: 3). 

Der Großteil19 der Befragten gab in Bezug auf die eigene aktuelle Beschäftigungssituation an, sich in einer 

„Anstellung“ zu befinden. Diesem Befund liegen zwei Annahmen zugrunde: Es besteht Unsicherheit über 

den Erwerbsstatus. Die Plattformarbeiter selbst sehen sich eher als Beschäftigte an, anstatt sich als Selbst-

ständige zu definieren. Eine zu berücksichtigende Möglichkeit ist aber auch, dass sie die Plattformtätigkeit 

zusätzlich zu einem Dienstverhältnis ausführen (Pesole et al. 2018: 4). Laut Pesole et al. (2018) sei diese 

Angabe überraschend, denn oftmals sind diejenigen, die ihre Dienstleistungen über Plattformen anbieten 

ohne Anstellungsverhältnis zur Plattform und damit Selbstständige. Dieser Sachverhalt reflektiere hinge-

gen auch die bestehende Intransparenz und Unsicherheit in Bezug auf den tatsächlichen Erwerbstäti-

genstatus. Pesole et al. (2018) kommen in ihrem Bericht zur folgenden Erkenntnis: Trotz der bisher be-

grenzten Größe der Plattformökonomie in Europa, würden die Ergebnisse auf ein Phänomen mit zuneh-

mender Relevanz hindeuten. Wenn die Größe der Plattformökonomie zunimmt - wie aus einem globalöko-

nomischen Blickwinkel empfohlen - muss auch die europapolitische lösungsorientierte Auseinanderset-

zung mit den Arbeitsmärkten ambitionierter werden. Womöglich erfordere dieses sogar die bestehenden 

Arbeitsmarktinstitutionen und -systeme grundlegend zu überdenken. 

Erhebungen auf der Bundesebene 

Auf Grundlage einer repräsentativen Umfrage unter dem Stichwort „Share Economy“ prognostizierte das 

Beratungsunternehmen PwC eine Zunahme des deutschen Marktvolumens auf circa 24 Milliarden Euro für 

das Jahr 2018. Im Vergleich zum Vorjahr entsprach dieses einer Umsatzsteigerung von über fünf Prozent. 

Diese Ergebnisse basieren auf Konsumentenbefragungen, die zum einen die ermittelte Zunahme der 

17  Die Zahlen basieren auf den Ergebnissen einer Studie der „PwC Consulting“. Die Europäische Kommission ist 
Auftraggeber dieser Studie. Zu den untersuchten Branchen gehören folgende: „Unterkunft“, „Personenbeförde-
rung“, „Dienstleistungen für private Haushalte“, „freiberufliche und technische Dienstleistungen“, „Crowdfunding“ 
(Europäische Kommission 2016: 2). 

18  Zu diesen 14 in der Umfrage berücksichtigten Mitgliedstaaten gehört auch Deutschland. 
19 75,7% der Plattformarbeiter gaben bei ihrer aktuellen Arbeitssituation an entweder angestellt („employee“) oder 

selbstständig („self-employed“) zu sein. Die Angabe „employee“ macht dabei einen prozentualen Anteil von 68,1% 
aus, während es bei der Angabe „self-employed“ nur 7,6% sind (Pesole et al. 2018: 4). 
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Nachfrage an Sharing-Diensten widerspiegelt und zum anderen die Ausweitung der Angebote von Sharing-

Diensten (PwC 2018).20 

Zudem befasst sich eine Studie, gefördert vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales, mit dem Umfang 

der Arbeit auf Plattformen in Deutschland. Die Ergebnisse aus dem Jahr 2018 deuten darauf hin, dass das 

Ausmaß der Plattformarbeit in Deutschland entgegen vorheriger Erwartungen höher ausfällt. Fast fünf Pro-

zent der Erwachsenen in Deutschland sind auf Plattformen tätig, die dem Gig-, Click- oder Crowdworking-

Bereich zugerechnet werden. Von diesen fünf Prozent erwirtschaften etwa 70% einen finanziellen Erwerb, 

der in den meisten Fällen ein Nebeneinkommen darstellt. Darüber hinaus wurde in der Studie eine Zahl 

von 10,7% ermittelt, die für den erwachsenen Bevölkerungsanteil ein gesteigertes Interesse an Crowdwor-

king belegen kann. Diese Zahl basiert neben der aktuellen Anzahl aktiver Crowdworker, auf einem Anteil 

ehemaliger Crowdworker und solchen, die eine Plattformarbeit zukünftig in Betracht ziehen (Serfling 2018; 

BMAS 2018). 

Diese Studie ist jedoch einer von wenigen wissenschaftlichen Befunden, die zum Ausmaß der Plattfor-

mökonomie auf Bundesebene vorliegen. Mit Blick auf die Anzahl an Crowdworkern in Deutschland lassen 

sich laut Mrass und Peters (2017) bisher lediglich Tendenzen feststellen. Dies gelte nicht nur für die Summe 

der Erwerbstätigen im Crowdworking-Bereich. Ihre Anfrage beim Statistischen Bundesamt zeige auch, 

dass im Hinblick auf die Anzahl der Plattformangebote sowie für das Volumen ihrer Wirtschaftskraft keine 

weiteren Angaben vorliegen. Nach Pongratz und Bormann (2017) sind amtliche Erfassungen zum Umfang 

der Online-Arbeit auch deswegen schwierig, weil die Abwicklung der Arbeit über das Internet international 

ausgerichtet sei. Der Ort der Durchführung der Aufgaben sei nicht zwangsläufig auf die deutschen Landes-

grenzen beschränkt. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (2018) sieht im Weiteren das ra-

pide Tempo, mit dem sich digitale Geschäftsmodelle entwickeln, sowie die Hetero-genität der Plattformge-

schäfte als verantwortlich für die bis dato „dünne“ empirische Datenlage.21 

Mrass und Peters (2017) verweisen zudem auf den „Start-up-Charakter“, den neuartige Plattformmodelle 

zumeist besitzen und damit auch häufig einer Schnelllebigkeit, Zusammenschlüssen oder raschen Verän-

derungen (zum Beispiel in ihrem Geschäftskonzept) unterliegen. Im Weiteren handele es sich oft um kleine 

Betriebe, die gesetzlich nicht zur Kundgebung von Kennzahlen verpflichtet wären. Das solche Zahlen durch 

die Unternehmen aus freien Stücken für die Außenwelt publiziert werden, halten Mrass und Peters (2017) 

für unwahrscheinlich. 

Erhebungen auf der Ebene der Bundesländer, Städte und Kommunen 

Unter Berücksichtigung der geringen Datenbasis zum Thema Plattformökonomie auf nationaler Ebene, ist 

die Publikationslage folglich auch auf Ebene der Bundesländer, Städte und Kommunen bis dato begrenzt. 

Schmidt und Kathmann (2017) stellen fest, dass Gigwork im Verhältnis zum angelsächsischen Raum in 

Deutschland bisher in eingeschränktem Maße auftritt, in der Stadt Berlin sei eine stärkere Präsenz von 

Plattformangeboten jedoch spürbar. Im Jahr 2017 haben Schmidt und Kathmann Ergebnisse aus dem 

Projekt „Joboption Berlin“ veröffentlicht, welches sich mit in Berlin vermittelten Dienstleistungen der Gi-

gwork befasst. Neben der Analyse von internationalen Studien und der begrifflichen Zuordnungen gibt 

diese Veröffentlichung einen branchenspezifischen Überblick über die in Berlin agierenden Gigwork-Platt-

formen. Anknüpfend an diese Erfassung sind unter anderem Gespräche mit verschiedenen Akteuren wie 

20  PwC (2018) hat die Umfrage in sechs verschiedenen Ländern durchgeführt. Neben Deutschland gehören zu diesen 
Staaten Belgien, die Niederlande, Österreich, die Schweiz sowie die Türkei. Insgesamt 4.500 Konsumenten wurden 
befragt, davon in Deutschland 2.000 Personen. In dieser Studie bildet Deutschland den größten Share-Economy-
Markt. Die Untersuchung ist sektorenspezifisch verlaufen. Die Segmente lauten wie folgt: „Hotels und Unterkünfte“, 
„Medien und Unterhaltung“, „Mobilität“ „Handels- und Konsumgüter“, „Dienstleistungen“, „Finanzen“ und „Maschi-
nen“. 

21  Das BMWi (2018) bezieht sich in seiner Publikation auf den Begriff „Sharing Economy“. Der „Mobilitätssektor“, 
„Unterkunftssektor“ und der „Sektor Alltagsgegenstände“ wurden in dieser Publikation näher analysiert. 
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Wissenschaftlern und Gewerkschaften geführt worden, die bereits auf (erste) Erfahrungswerte mit der ge-

nannten Erwerbsform blicken können22 (Schmidt/Kathmann 2017). Zudem wird Berlin hier als „Gründer-

hauptstadt“ für Start-up-Firmen beschrieben. Dieses sei unter anderem einer vorteilhaften Infrastruktur so-

wie einer hohen Einwohneranzahl geschuldet. Nationale wie internationale Plattformunternehmer sehen 

Berlin im deutschen Raum als attraktiven Gründungsort, um ihre Geschäftsidee am Markt zunächst auf 

den Prüfstand stellen zu können. Es ist jedoch keine Seltenheit, dass sich Berliner Start-ups auf lange Sicht 

nicht am Markt behaupten können und die Unternehmen bereits nach wenigen Jahren in die Insolvenz 

gehen (Schmidt/Kathmann 2017). Dass Berlin auch international als attraktiver deutscher Standort für 

Start-ups gilt, zeigt eine Rangliste23, die Berlin von 85 Metropolen weltweit auf den vierten Platz stellt. 

Hamburg gehört ebenfalls unter die „Top Ten“ in diesem Ranking. Unter den ersten 40 Plätzen sind an 

deutschen Städten zudem München, Stuttgart, Frankfurt am Main, Düsseldorf, Köln und Leipzig vertreten 

(Voss 2017). Im Weiteren existiert eine Kurzstudie vom Institut der deutschen Wirtschaft Köln zu den Aus-

wirkungen der Sharing-Economy im Bundesland Nordrhein-Westfalen, in der sechs verschiedene Sektoren 

näher untersucht werden, darunter die Bereiche Unterkunft, Mobilität und Finanzdienstleistungen. Hier wird 

zum Beispiel die Häufigkeit der Google-Suchanfragen nach bestimmten Plattformen wie Airbnb, BlaBlaCar 

oder Auxmoney nach Bundesländern entsprechend aufgeschlüsselt (Demary et al. 2016). 

Im Rahmen des Innovationsprogramms 2020 hatte sich Bremen zur Aufgabe gemacht, die regionale Wett-

bewerbsfähigkeit weiterhin zu fördern und strebt(e) an eine der besten zehn Technologieregionen in 

Deutschland zu werden (Der Senator für Wirtschaft und Häfen 2010: 13). Einzelne Unternehmen soll(t)en 

zum Beispiel durch „(...) passgenaue Finanzierungsinstrumente (...)“ und ein „(...) verstärktes Angebot an 

Wagniskapital (...)“ gezielter unterstützt werden (Der Senator für Wirtschaft und Häfen 2010: 13). 

Inwieweit Plattformunternehmen von solchen Unterstützungsmaßnahmen betroffen sind, bleibt in diesem 

Rahmen unklar. Bezug nehmend auf eine Mitteilung des Senats von 2015 zum „Masterplan Industrie Bre-

men“ spiegelt sich für den bremischen Arbeitsmarkt im Zusammenhang mit der Digitalisierung ein Prob-

lembewusstsein wider. Hier wird auf die herausfordernden Entwicklungen der Digitalisierung verwiesen, 

die mit der Zukunft humaner Arbeit und neuen Konzepten im Bereich Arbeitsteilung wie -gestaltung zusam-

menhängen. Genannt werden Aspekte wie Veränderungen in den beruflichen Anforderungsprofilen sowie 

eine unscharfe Trennung zwischen den Akteursrollen (Produzent, Arbeitnehmer, Kunde). Auch die Neu- 

oder Umgestaltung von Tarifsystemen wird als künftige Aufgabe gesehen (Bremische Bürgerschaft 2015: 

15-16). 

Im Maßnahmenpaket „Bremen Digital 2019-2021“ von 2018 werden ebenfalls Veränderungen der bremi-

schen Arbeitswelt im Zuge der Digitalisierung erkannt, die eine unternehmerische Anpassung erforderlich 

machen. Unter dem Stichwort „Arbeit 4.0“ liegt der Schwerpunkt darauf, die technologischen Fortschritte 

im Sinne adäquater und attraktiver Arbeit einsetzen und nutzen zu können und entsprechend damit umzu-

gehen (Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen 2018: 4-5). 

Potenzial für verstärkte Aktivitäten im Bereich der Plattformökonomie zeichnet sich in der bremischen Mo-

bilitätsbranche ab. Im Zuge des „Verkehrsentwicklungsplans 2025“ wird beispielsweise darauf verwiesen, 

dass mit der „VerkehrsManagementZentrale Bremen“24 (VMZ) ein umfangreicher Datenpool zu 

22  Die methodische Herangehensweise im Projekt „Joboption Berlin“ deckt sich stark mit der Vorgehensweise des 
vorliegenden Forschungsprojekts. Auch in der Untersuchung von Mrass und Peters (2017) zu Crowdworking-Platt-
formen wurde methodisch ähnlich vorgegangen. In dieser wurden insgesamt 32 Plattformen mit Sitz oder Standort 
im deutschen Raum ermittelt. Auf 14 Plattformen wurde sich fokussiert, indem umfangreiche Interviews mit der 
Geschäftsleitung geführt wurden. Insgesamt konnten von zwei Dritteln der 32 Plattformen überhaupt Daten gewon-
nen werden (Mrass/Peters 2017: 11 - 13). 

23  Die Rangliste basiert auf der Auswertung verschiedener Statistiken. Eine Bewertung fand in folgenden fünf Kate-
gorien statt: „Anzahl von Start-ups und Investoren“, „Gehälter“, „Steuern und Soziales“, „Lebensqualität“, „Bezahl-
barkeit der Stadt“ (Voss 2017). 

24  Die "VerkehrsManagementZentrale Bremen" setzt sich mit jeglichen Verkehrsangelegenheiten auseinander. Sie ist 
ein Teilgebiet des Referates „Straßenverkehrstechnische Angelegenheiten“ im Amt für Straßen und Verkehr (ASV): 
https://vmz.bremen.de/ueber-uns/die-vmz/?L=0 (abgerufen am 17.02.2019). 
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Verkehrsaufkommen und -lage in Bremen vorhanden sei. Dieser Pool solle Dritten bereitgestellt werden, 

„(…)um einen Anreiz zur Entwicklung von Webdiensten und Apps zu schaffen, welche von der Bevölkerung 

über Smartphones oder Navigationsgeräte genutzt werden können“ (Der Senator für Umwelt, Bau und 

Verkehr 2014: 172). 

Auf politischer Ebene lässt sich in Bremen eine eher allgemeine eine Auseinandersetzung mit Digitalisie-

rungsprozessen feststellen, die mehr oder minder ausgeprägt konkrete Berührungspunkte zu digitalen 

Plattformen aufweisen. Hiermit zusammenhängende Herausforderungen für den Bremer Arbeitsmarkt wer-

den an dieser Stelle wahrgenommen, konkrete Forschungsaktivitäten oder Handlungsstrategien sind in 

diesem Zuge hingegen nicht identifiziert worden. 

5 Phase I und II: Identifizierung und Qualifizierung einer Plattfor-

mökonomie in Bremen 

Nachdem die Forschungsfragen für die Untersuchung bremischer Plattformökonomie vorgestellt und die 

Hintergründe der Plattformökonomie näher beleuchtet wurden (siehe Abschnitt 3 Forschungsfragen im 

Bremer Kontext), wird im vorliegenden Kapitel auf die Identifizierung und Qualifizierung der Plattformöko-

nomie in Bremen eingegangen. Forschungsphase I konzentrierte sich auf eine Bestandsaufnahme von 

ermittelten Aktivitäten im Bereich der Plattformökonomie, die auf Recherchearbeiten basierte. In der zwei-

ten Forschungsphase wurden die ermittelten Plattformaktivitäten anhand der Forschungsliteratur kategori-

siert. Zudem war eine Kontaktaufnahme zu bremischen Institutionen Bestandteil dieser Projektphase. Zu-

nächst wird auf das methodische Vorgehen eingegangen, anschließend folgen die Ergebnisse und 

Schlussfolgerungen. 

5.1 Methodik 

Im Zuge des ersten Arbeitspaketes ist eine Bestandsaufnahme der Plattformökonomie in Bremen bzw. eine 

Identifikation von Aktivitäten in diesem Bereich erfolgt. In den Recherchen wurde sich auf ausgewählte 

Branchen beschränkt, die im Kontext der Plattformökonomie besonders häufig thematisiert werden und in 

ihrer Funktion als Vermittler von Erwerbsarbeit zum Teil in der Kritik stehen (siehe Abschnitt 4 Hintergründe 

zur Plattformökonomie). Die Beschränkung auf spezifische Branchen ist der umfangreichen Bandbreite 

und Vielfältigkeit von digitalen Plattformen geschuldet. Von einem vorherigen Ausschluss der Formen von 

Plattformkonzepten wurde abgesehen, um eine umfassende Bestandsaufnahme in den als relevant beur-

teilten Branchen zu erhalten. Die in Phase I ausgewählten Branchen sind wie folgt aufgeführt: 

➢ Markt für Personenbeförderung 

➢ Gastgewerbe 

➢ Lieferdienste 

➢ Betreuungs- und Pflegedienstleistungen 

➢ Reinigungsdienstleistungen 

➢ Handwerksdienste 

➢ Finanzmarkt und Crowdfunding 

➢ Jobvermittlungen 

➢ Weitere Dienstleistungen25 

Die Recherche nach Plattformen, deren Angebote und Dienste in Bremen zugänglich sind bzw. abgewi-

ckelt werden, ist mittels Internetrecherche und Nutzung der jeweiligen Apps der ermittelten Plattformen 

erfolgt. Entscheidend für die Erfassung war das Kriterium, ein Produkt oder eine Dienstleistung in Bremen 

über eine App oder einen Webauftritt kaufen, buchen bzw. beziehen zu können. In diesem Zusammenhang 

25  Bei „Weiteren Dienstleistungen“ handelt es sich um Plattformaktivitäten, bei denen eine eigenständige Branchen-
Gruppierung als nicht sinnvoll erachtet wurde. 
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wurde zu jedem in den Bestand aufgenommenen Plattformunternehmen der Sitz des Unternehmens re-

cherchiert. Durch die beschriebene Vorgehensweise sollten die Fragestellungen a) und b) beantwortet wer-

den. Neben den Plattformaktivitäten in Bremen wurde sich von diesem Vorgehen auch versprochen, einen 

Überblick über die Anzahl an Erwerbstätigen in diesem Bereich zu erhalten. 

Anknüpfend an Phase I hat in der zweiten Forschungsphase eine Kategorisierung der ermittelten Plattfor-

men stattgefunden. Die ermittelten Plattformen sollten mit den in der Literatur genannten Merkmalen der 

Plattformökonomie in Verbindung gebracht werden, um den Begriff im bremischen Kontext definitorisch 

erfassen zu können. Als Grundlage für die Zuordnung diente eine Veröffentlichung der Friedrich-Ebert-

Stiftung (Schmidt 2016), in der eine Kategorisierung von digitalen Plattformen vorgenommen wurde. In 

dieser Veröffentlichung spielen Aspekte wie die Struktur und Funktion von Plattformen oder der Ort der 

Erbringung einer Dienstleistung eine entscheidende Rolle. Die Kategorisierung bezieht sich auf For-

schungsfrage c), die entsprechend auf eine Definition der Plattformökonomie im bremischen Kontext ab-

zielt. Zudem wurde unter Berücksichtigung von Forschungsfrage d) Kontakt zu bremischen Institutionen 

und Behörden aufgenommen, um so einen Eindruck über den Wissensstand der Akteure über eine hier 

existierende Plattformökonomie zu erhalten. Zu den kontaktieren Institutionen zählte „Der Senator für Wirt-

schaft, Arbeit und Häfen der Freien Hansestadt Bremen“, die „Handelskammer Bremen“ und das „Statisti-

sche Landesamt Bremen“. Gleichzeitig war mit den Kontaktaufnahmen die Absicht verbunden, ergänzende 

Hinweise zur Definition einer bremischen Plattformökonomie aus der Sicht der Praxis zu erhalten. 

5.2 Identifizierte Plattformen 

Innerhalb der gewählten Branchen konnte eine Vielzahl einzelner Plattformen identifiziert werden, deren 

Dienste über einen Internetbrowser oder eine App abrufbar sind und von Bremer Bürgern in Anspruch 

genommen werden können. Diese ermittelten Aktivitäten (Bezug nehmend auf Forschungsfrage a.) Welche 

Aktivitäten im Bereich der Plattformökonomie lassen sich im Land Bremen identifizieren?) werden im Kon-

text einer definitorischen und kategorischen Einordnung (Forschungsfrage c.) Wie lässt sich der Begriff 

Plattformökonomie für das Land Bremen definieren?) exemplarisch dargestellt (siehe Abbildung 3).26 

Eine spezifische Klassifizierung des Begriffs Plattformökonomie für das Land Bremen ist bis dato noch 

nicht möglich. Bislang konnten Plattformen im Bereich der Vermittlung von bezahlten Dienstleistungen, der 

Kommunikation, Information und Unterhaltung, des Crowdfunding, der Vergleichsportale und für Vermie-

tung und Verkauf von Gütern ausgemacht werden. In der Forschungsliteratur existieren derzeit mehrere 

mehr oder weniger trennscharfe Definitionsansätze, die jeweils für sich jedoch noch nicht ausreichen für 

eine endgültige Definition (siehe Abschnitt 4 Hintergründe zur Plattformökonomie). Dies liegt mitunter auch 

an der relativ hohen Innovationsfähigkeit der Plattformökonomie, die langfristige Einschätzungen er-

schwert. Nichtsdestotrotz lässt sich der aktuelle Entwicklungsstand der Plattformökonomie typisieren und 

ihre Ausprägungen erfassen. 

Allgemein lässt sich festhalten, dass diejenigen definitorischen Merkmale, die sich in globaler Hinsicht für 

die Plattformökonomie in der Literatur haben identifizieren lassen, auch für die bremische Plattformökono-

mie Anwendung finden. Darüber hinaus geltende spezifisch bremische Kriterien haben sich nicht ermitteln 

lassen. Eine individuelle Qualifizierung des Begriffs ist für Bremen an dieser Stelle nicht möglich. 

Wie bereits bekannt, ist die Verfügbarkeit eines Plattformdienstes nicht an die Existenz einer lokalen Un-

ternehmensniederlassung gebunden und lokale Dienstleister müssen lediglich im Falle des Erbringens lo-

kaler Dienstleistungen auf lokalen Plattformen registriert sein. So können potenzielle Kunden aus Bremen 

eine Vielzahl von ebenfalls bundesweit oder international verfügbaren Plattformen nutzen. Die Erfassung 

der in Bremen zur Verfügung stehenden Plattformen aus Abbildung 3 deutet nicht darauf hin, dass die 

Plattformökonomie in Bremen auf bestimmte Branchen beschränkt ist. Mit Blick auf die Definition der 

26  Aufgrund des Umfangs zu identifizierender Plattformunternehmen wurde sich im Sinne der Übersichtlichkeit für 
eine exemplarische Auswahl der ermittelten Plattformen entschieden. Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit. 
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bremischen Plattformökonomie lassen sich demnach auch keine branchenspezifischen Eingrenzungen 

vornehmen. 

Abbildung 3: Exemplarische Einordnung der in Bremen identifizierten Plattformen mit Ortsangabe 
ihres Sitzes 

Arbeitsplattformen zur 

Vermittlung von  

bezahlten  

Dienstleistungen 

Gigwork 

Personenbeförde-

rung 

Bettertaxi (München) 

Taxi.de (Hamburg) 

Taxi Deutschland  
(Frankfurt am Main) 

BlaBlaCar (Paris) 

MyTaxi (Hamburg) 

Flinc (Darmstadt) 

Lieferdienste 

Foodora (Berlin) 

Lieferheld (Berlin) 

Pizza.de (Berlin) 

pizza-taxi.de (Essen) 

Lieferando (Berlin) 

bringbutler.de (Wachtendonk) 

Putzdienstleister 

Die Haushaltsjobbörse 

Helpling (Berlin) 

Haushelden (Köln) 

Betreut.de (Berlin) 

Betreuungs- und  

Pflegedienstleister 

Pflegehilfe.org (Mainz) 

Pflegeplattform24 (Wien) 

Pflegix (Witten) 

Handwerksdienste Homebell (Berlin) 

Weitere  

Dienstleistungen 

Meet’n’learn (Trnava) 

Wellnow (Berlin) 

Mila (Zürich) 

Cloudwork 
Crowdwork Amazon Mechanical Turk*(Seat-

tle)  
99designs* (San Francisco) Kreativwettbewerbe 

Kommunikation, Information, Unterhaltung 
Youtube* (San Bruno) 

Facebook* (Menlo Park) 

Instagram* (Menlo Park) 

Geld Crowdfunding 
Schotterweg (Bremen) 

Viele Schaffen Mehr* (Berlin) 

Vergleichsportale 

Gastgewerbe bzw. Wohnungen/Vermietung 

Hotels.com (Dallas) 

Amoma.com (Genf) 

Expedia.de (Bellevue) 

Getaroom (Dallas) 

Agoda (Singapur) 

HRS – Hotel Reservation 
Service (Köln) 

Personenbeförderung 

Mobility Map (Düsseldorf) 

Billiger-mietwagen.de (Freiburg) 

moovel (Stuttgart) 

Qixxit (Berlin) 

Handwerksdienste 

MyHammer (Berlin) 

undertool.de (Mannheim) 

blauarbeit.de (Köln) 

Weissmaler (Berlin) 

Work5 (Berlin) 

Vermietung/Verkauf 

Vermietung, immateriell 
Netflix* (Los Gatos) 

Spotify* (Stockholm) 

Vermietung, materiell 

Airbnb (Dublin) 

Wimdu (Augsburg) 

Booking.com (Amsterdam) 

Casamundo (Hamburg) 

Gloveler (Berlin) 

9flats (Singapur) 

Verkauf, materiell eBay* (San José) 

Quelle: Eigene Darstellung nach Schmidt (2016). 
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Im Zuge der Identifikation von Plattformen in Bremen ist aufgefallen, dass von kaum einer dieser Plattfor-

men die Betreiber in Bremen ansässig sind. Ein wesentlicher Anteil der ermittelten Plattformen hat ihren 

Sitz in Berlin oder in anderen Großstädten wie Hamburg, München oder Köln. Hinzu kommen internationale 

Standorte wie Paris, Amsterdam, Singapur oder Städte in den USA. Lediglich das Crowdfunding Unterneh-

men „Schotterweg“ von der Bremer Aufbau-Bank GmbH sowie zwei zunächst identifizierte Anbieter aus 

dem Bereich Personenbeförderung („Cambio Carsharing“ und „Move About“) haben in Bremen ihren Sitz27. 

Es ist zu vermuten, dass besonders innovative oder junge Plattformen im Gigworking-Bereich ihren Service 

erst dann auf Bremen ausdehnen, nachdem sie bereits in Städte wie Hamburg oder Frankfurt am Main 

bzw. international expandiert haben (siehe 4.3.3 Auf Ebene der Bundesländer, Städte und Kommunen). 

Im Rahmen der Kontaktaufnahmen zu bremischen Institutionen ließ sich bereits in Forschungsphase II ein 

Interviewpartner akquirieren. Zwei weitere zu diesem Zeitpunkt kontaktierte Institutionen gaben an mit der 

Thematik des Forschungsprojekts nicht ausreichend vertraut zu sein, signalisierten aber ein hohes Inte-

resse. Diese Rückmeldungen in einer relativ frühen Phase der Untersuchung führten zu der Ein-schätzung, 

dass der Wissensstand über Ausprägungen der Plattformökonomie in Bremen relativ gering ist und die 

Aufmerksamkeit sich bislang eher punktuell auf dieses Thema richtete (Forschungsfrage d)). Diese ersten 

Erkenntnisse decken sich mit den vorausgegangenen Recherchen, die bisher auf keine expliziten For-

schungsaktivitäten in diesem Bereich schließen ließen. 

Mit Blick auf die Anzahl der Erwerbstätigen in der Plattformökonomie in Bremen (Forschungsfrage b)) ha-

ben sich über alle Plattformtypen hinweg durch die reine Begutachtung des browser- oder app-basierten 

Auftritts keine belastbaren Zahlen ermitteln lassen. Dieser Erkenntnis deckt sich mit anfänglichen Vermu-

tungen, die auf Abschnitt 4.3 Erhebungen zu Plattformökonomie und -arbeit basieren. Daher müsste sich 

in der Ermittlung der Gesamtzahl der Plattformarbeiter vorrangig auf Angaben der einzelnen Plattformbe-

treiber verlassen werden. Entsprechende Zahlen ließen sich allerdings seitens der Plattformanbieter nicht 

ermitteln. Nachfragen blieben unbeantwortet. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass die Zahl der registrier-

ten Dienstleister einer Plattform keine endgültigen Informationen über die tatsächlich aktive Ausübung ent-

sprechender Leistungen vermittelt. Die Registrierung auf einer Plattform zur Vermittlung bezahlter Dienst-

leistungen alleine verpflichtet nicht zwangsläufig zur regelmäßigen Aus-führung von Arbeitsaufträgen. 

Im Zuge des weiteren Projektverlaufs wurde die Möglichkeit gesehen, durch eine tiefer gehende Auseinan-

dersetzung mit einzelnen Plattformen einen Eindruck über die Anzahl an Erwerbstätigen in der bremischen 

Plattformökonomie gewinnen zu können. Auch durch den Austausch mit Experten und Plattformarbeitern 

in der dritten Forschungsphase wurde eine Verdichtung der Erkenntnisse als realisierbar bewertet. Diesen 

ersten Eindruck zum Wissensstand galt es ebenfalls im Zuge der persönlichen Interviews einer fundierten 

Prüfung zu unterziehen. Die Identifizierung von Plattformaktivitäten sowie die Qualifizierung des Begriffs 

der Plattformökonomie wurde mit Beendigung der Phasen I und II als abgeschlossen bewertet. 

5.3 Zwischenfazit 

In Rahmen der Forschungsphasen I und II war es möglich, die ermittelten Plattformaktivitäten zu typisieren 

und zu kategorisieren. Die Plattformökonomie in Bremen scheint dabei nicht auf bestimmte Branchen be-

schränkt zu sein. Die Kategorie „Arbeitsplattformen zur Vermittlung von bezahlten Dienstleistungen“ 

(Schmidt 2016) wurde für die Untersuchung der Situation von Plattformarbeitern als die relevante Rubrik 

bewertet. In dieser Kategorie ließen sich die Plattformen eingruppieren, die persönliche Dienstleistungen 

vermitteln und deren Rolle in diesem Prozess sich nicht auf die einer Vergleichsplattform beschränkte. Eine 

branchenspezifische Eingrenzung oder individuelle Qualifizierung des Begriffs der Plattformökonomie ist 

27  Sowohl Cambio Carsharing als auch Move About mussten nach der ersten groben Erhebung allerdings aus dem 
Kreis der berücksichtigten Plattformen gestrichen werden. Daher werden sie in Abbildung 3 nicht aufgeführt. Beide 
Unternehmen vermitteln lediglich ihren eigenen Fuhrpark über ihre Internetpräsenz zur Nutzung durch ihre Kunden. 
Ein wesentliches Merkmal der Plattformökonomie ist allerdings, dass die Plattformen eine Vermittlungsfunktion 
zwischen Dienstleistern und Kunden einnehmen. Die Nutzung des Internets als Vertriebsweg der eigenen Dienst-
leistung reicht nicht aus, um als Unternehmen als Teil der Plattformökonomie betrachtet werden zu können. 
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für Bremen bis dato nicht möglich. Für Bremen gelten die definitorischen Merkmale, die sich auch auf 

globaler Ebene identifizieren lassen. Konkrete Erwerbstätigenzahlen der bremischen Plattformökonomie 

konnten an dieser Stelle nicht ermittelt werden. Von den ermittelten Plattformdienstleistern hat so gut wie 

keiner seinen Sitz in Bremen. Trotz des bisher begrenzten Wissensstandes über die Bremer Plattformöko-

nomie wurde seitens der bremischen Institutionen großes Interesse am vorliegenden Forschungsprojekt 

geäußert. 

6 Phase III: Quantifizierung von Erwerbstätigen in der bremischen 

Plattformökonomie 

Im Rahmen von Forschungsphase III war der Blick auf die Erwerbstätigen zu richten, die innerhalb der für 

Bremen ermittelten Plattformökonomie einer Arbeit nachgehen. Dabei standen insbesondere die Struktu-

ren der Erwerbstätigkeit, die Beziehungen zu anderen Akteuren und mit der Erwerbsstruktur zusammen-

hängende gesetzliche Rechte und Pflichten im Fokus des Forschungsmoduls. Eine besonders große Rolle 

spielte dabei das persönliche Empfinden über die Arbeit in der Plattformökonomie. Hierfür erfolgt in Ab-

schnitt 6.1 eine plattformspezifische Analyse. Ausgewählte Plattformen der Kategorie „Arbeitsplattformen 

zur Vermittlung von bezahlten Dienstleistungen“ wurden durch Internetrecherchen (insbesondere auf ihrer 

jeweiligen Internetpräsenz) auf bestimmte Kriterien hin untersucht. Daran anschließend wird in 6.2 die Aus-

wertung der Online-Umfrage behandelt, die der Durchführung von Interviews zwischengeschaltet wurde. 

Sie diente zum einen der Akquise potenzieller Interviewpartner und zum anderen der Erhebung von Daten. 

Im Weiteren liegt das Hauptaugenmerk auf der Durchführung und Auswertung der Interviews mit Erwerb-

stätigen und Experten (Abschnitte 6.3 bis 6.5). 

6.1 Plattformspezifische Untersuchung 

Im vorliegenden Abschnitt wird die gezielte Untersuchung ausgewählter Plattformen behandelt. Zunächst 

wird die Auswahl der Plattformen entsprechend begründet, ihr Kernkonzept sowie die Kriterien, die für die 

Analyse eine Rolle spielten, vorgestellt. Daran anknüpfend erfolgt die Auswertung. Dieser Abschnitt 

schließt mit der Zusammenfassung des Erkenntnisgewinns. 

Auswahl exemplarischer Plattformen 

Unter Berücksichtigung der kategorischen Einordnung wurde die Rubrik „Arbeitsplattformen zur Ver-mitt-

lung von bezahlten Dienstleistungen“ für die spezifische Analyse von Arbeitsbedingungen als die entschei-

dende Kategorie bewertet. Mit Ausnahme der „Weiteren Dienstleistungen“ wurde aus jeder Branche jeweils 

eine Plattform - und damit insgesamt sieben Plattformen - für eine intensive Unter-suchung berücksichtigt. 

Für dieses Vorgehen wurde sich entschieden, um einer intensiven Analyse der Strukturen aufgrund des 

weiten Spektrums ermittelter Plattformen gerecht zu werden. Aufgrund der sehr hohen Anzahl sich in De-

tails unterscheidender Plattformkonzepte schien diese Einschränkung notwendig. Die Auswahl der einzel-

nen Plattformen ist dabei per Zufallsprinzip erfolgt. 

Die ausgewählten ortsgebundenen und ortsunabhängigen Plattformunternehmen sowie das Geschäfts-

konzept des Plattformbetreibers werden im Folgenden dargestellt und beschrieben. 

➢ Foodora bietet einen Bestell- und Lieferservice von Speisen und Getränken an. Über die Online-

plattform können Restaurants Kunden ihre Gerichte anbieten. Foodora vermittelt dabei die geor-

derte Anfrage zwischen Restaurant und Kunde. Für die Abholung der Ware beim Restaurant und 
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die Auslieferung der Bestellung zum Kunden werden Lieferkuriere eingesetzt, die die Lieferung 

in der Regel per Fahrrad28 ausführen. Foodora bezeichnet seine Kuriere auch als „Rider“.29,30 

➢ Pflegix vermittelt sogenannte „Helfer“31 (Einzelpersonen) an „Familien“ in den Bereichen Haus-

halt, Betreuung, Begleitung oder Grundpflege in selbstständiger, gewerblicher Tätigkeit (zum Bei-

spiel können dies Alltagshelfer, Seniorenbetreuer oder examinierte Pflegekräfte sein).32 

➢ Helpling ist ein Online-Marktplatz zur Vermittlung von selbstständigen Reinigungskräften. Eine 

Reinigungskraft kann mittels Browser oder App gebucht werden. Die Plattform vermittelt zudem 

auch andere haushaltsnahe Dienstleistungen in Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen.33 

➢ Homebell vermittelt seine handwerklichen Partner an Kunden, die Handwerksleistungen in An-

spruch nehmen möchten. Partner der Plattform können sowohl Einzelpersonen sowie Hand-

werksbetriebe sein.34,35 Kunden sind vorrangig private Haushalte.  

➢ Taxi.de beabsichtigt zur mühelosen Bestellung eines Taxis beizutragen. Aus Sicht von Taxi-fah-

rern bzw. Personenbeförderern ermöglicht Taxi.de das zustande kommen von Beförderungsver-

trägen mit Fahrgästen. Auf Taxi.de können sich sowohl einzelne Taxifahrer als auch Taxiunter-

nehmen registrieren.36 

➢ Amazon Mechanical Turk (MTurk) beschreibt sich als „Crowdsourcing-Marktplatz“, auf dem Pro-

zesse und Aufgaben an eine Gruppe von Menschen ausgelagert werden können. Die Bearbei-

tung dieser Aufgaben erfolgt online. Dabei kann es sich zum Beispiel um Datenrecherche oder 

um die Teilnahme an Umfragen handeln. Diejenigen, die Aufgaben ausführen werden als „Wor-

ker“ bezeichnet, während diejenigen, die Aufgaben anbieten „Requester“ genannt werden. Die 

Arbeitsaufträge der Requester werden „Human Intelligence Tasks“ („HIT“) genannt.37, 38 

➢ 99designs ist eine Plattform innerhalb der Kreativbranche. Die Plattform vermittelt Designer an 

diejenigen, die Interesse an einem Design haben. Die Designer können ihre Werke zur Ver-fü-

gung stellen, während Interessierte ein entworfenes Design kaufen können. Sie werden als „Kun-

den“ bezeichnet. Der Vergabeprozess läuft in Form eines Wettbewerbs ab, bei dem der Kunde 

einen Auftrag ausschreibt, während die Designer einen Entwurf anfertigen und einreichen 

28  Die Auslieferung ist aber beispielsweise auch mit dem Auto oder Motorroller möglich. 
29  Der Begriff „Rider“ wird im weiteren Verlauf des Berichts im entsprechenden Kontext verwendet. 
30  Die Informationen entstammen der Website von https://www.foodora.de/ sowie den Allgemeinen Geschäftsbedin-

gungen (AGB) https://www.foodora.de/contents/terms-and-conditions.htm, (abgerufen am 17.02.2019) 
31  Der Begriff "Helfer" wird im weiteren Verlauf des Berichts im entsprechenden Kontext verwendet. 
32  Die Informationen entstammen der Website von Pflegix, https://www.pflegix.de/,sowie den Nutzungsbedingungen 

bzw. Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), https://www.pflegix.de/nutzungsbedingungen/agb (abgerufen am 
09.02.2019) 

33  Die Informationen entstammen der Website von Helpling, https://www.helpling.de/ (abgerufen am 30.01.2019) 
34  Nachfolgend wird pauschal von „Handwerkern“ gesprochen. Damit sind sowohl handwerklich tätige Einzelpersonen 

als auch betriebliche Vertreter gemeint. 
35  Die Informationen entstammen der Website von Homebell, https://de.homebell.com/, sowie den Allgemeinen Ge-

schäftsbedingungen (AGB): https://de.homebell.com/homebell/agb (abgerufen am 09.02.2019). Manche der hier 
ermittelten Aspekte und Sachverhalte werden nicht wortwörtlich auf der Website genannt, sind aber aus dem Auf-
bau der Seite oder aus dem Kontext zu erschließen. 

36  Die Informationen entstammen der Website von Taxi.de, https://www.taxi.de/, sowie den Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen für die Nutzung von Taxi.de (AGB) (Für Fahrer): https://www.taxi.de/agb/ (abgerufen am 10.02.2019). 
Manche der hier ermittelten Aspekte und Sachverhalte werden nicht wortwörtlich auf der Website genannt, sind 
aber aus dem Aufbau der Seite oder aus dem Kontext zu erschließen. 

37  Die Begriffe „Worker“, „Requester“ und „HIT“ werden im weiteren Verlauf des Berichts im entsprechenden Kontext 
verwendet. 

38  Die Informationen entstammen der Website von Amazon Mechanical Turk, https://www.mturk.com/, sowie 
der  „Participation Agreement“ vom 17.10.2017: https://www.mturk.com/worker/participation-agreement (abgerufen 
am 25.02.2019) 
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können. Bei den Designs kann es sich zum Beispiel um Logos, Websites oder Verpackungen 

handeln.39 

In ihrer Funktion als Vermittler von Dienstleistungen ist für diese sieben Plattformen eine Untersuchung im 

Hinblick auf die nachfolgenden Kriterien relevant. Die Kriterien nehmen Bezug auf die im Kapitel 2 Stand 

der Forschung angesprochene Intransparenz bzw. auf Herausforderungen der Plattformökonomie, insbe-

sondere die in Punkt 4.2 genannten Chancen und Risiken: 

➢ Status der Erwerbstätigkeit (Beschäftigungsverhältnis, Selbstständigkeit) 

➢ Erwerbsstrukturen, Zusammensetzung des monetären Erwerbs (Bezahlung, Provisionen) 

➢ Arbeitsrechtliche Ansprüche, Pflichten und Schutzmaßnahmen (Versicherung, Haftung, Urlaub, 

Steuern, etc.) 

➢ Rolle der Plattformen im Kontext der Aufgabenbearbeitung bzw. Auftragsabwicklung bzw. Rolle 

des Plattformarbeiters 

➢ Gewährleistung von Qualität gegenüber den Plattformkunden und Plattformarbeitern. 

Im ersten Schritt war eine Internetrecherche erforderlich. Neben den allgemeinen Informationen, die Inte-

ressierten (sowohl Plattformkunden als auch Plattformarbeitern) beim Aufrufen einer Plattform kommuni-

ziert werden, sind auch formale Dokumente wie die AGB nach spezifischen Hinweisen, die auf die oben 

genannten Kriterien Bezug nehmen, überprüft worden. In einem zweiten Schritt sind Registrierungs- bzw. 

Bewerbungsprozesse mithilfe eines fiktiven Charakters bzw. einer fiktiven Profil-Seite (um anonym zu blei-

ben) bei den jeweiligen Plattformen simuliert worden. Dieses Vorgehen hat zum einen dazu beigetragen 

weitere Kenntnisse über die Plattformstrukturen zu gewinnen und offene Fragen zu beantworten, die im 

Zuge der Recherche offengeblieben waren. Zum anderen sind durch diesen Prozess Potenziale und Hür-

den in der Ansprache und Akquise potenzieller Interviewpartner ersichtlich geworden. Je nach Plattform 

waren individuelle Kontaktaufnahmen vorzunehmen. 

Auswertung 

Die plattformspezifische Untersuchung erfolgte in Bezug auf die in Abschnitt 2 aufgeführten Aspekte, die 

im Zusammenhang mit dem Arbeitsmarkt eine Rolle spielen. Die ermittelten Informationen zu den einzel-

nen Plattformen sind detailliert und in kategorischer Zuordnung tabellarisch aufgeführt im Anhang zu finden 

(siehe V Tabellenverzeichnis). Anzumerken ist hierbei, dass es sich um eine exemplarische Darstellung 

handelt und damit kein Anspruch auf Vollständigkeit besteht (wie zum Beispiel bei den „Arbeitsrechtlichen 

Ansprüchen, Pflichten und Schutzmaßnahmen“). Eine andere Zuordnung der ermittelten Informationen zu 

den Kriterien ist denkbar, da diese teilweise mehrere Kriterien zugleich abdecken oder berühren können. 

Inhaltliche Überschneidungspunkte sind entsprechend möglich. Gemeinsamkeiten und Unterschiede aus 

der plattformspezifischen Analyse werden nachfolgend besprochen. 

Status der Erwerbstätigkeit und der Rolle von Plattform und Plattformarbeiter 

Im Bereich des Erwerbsstatus haben sich für fast alle untersuchten Plattformkonzepte (Solo-) Selbststän-

digkeiten ermitteln lassen. Foodora bildet hier mit seinem formalen Arbeitnehmer-Arbeitgeberverhältnis 

eine Ausnahme. In Summe zeigen sich jedoch erhebliche Unterschiede in der Präsenz und Funktion, die 

die Plattform in der Zusammenführung von Dienstleister und Kunden einnimmt. Auch wenn die Plattformen 

stets eine Vermittlungsfunktion innehaben (wie in der Analyse noch einmal deutlich geworden ist), ist ent-

scheidend inwieweit Abhängigkeiten zum Plattformbetreiber bestehen, ob und welche Aufgaben diese 

übernimmt. Die Plattformkonzepte und die Rolle des Betreibers ähneln sich bei Helpling und Pflegix stark. 

Hier können Privatpersonen mit privaten Haushalten bzw. anderen Personen zusammengebracht werden, 

während eine branchenspezifische Ausbildung oder Fachkenntnis keine Voraussetzung für eine 

39  Die Informationen entstammender Website von 99designs, https://99designs.de/, sowie den Nutzungsbedingungen 
vom September 2017: https://99designs.de/legal/terms-of-use, (abgerufen am 25.02.2019) 
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erfolgreiche Registrierung auf der Plattform darstellt. Im Gegensatz zu Homebell oder Taxi.de, für deren 

Plattformgebrauch zum Beispiel Zulassungen oder nachgewiesene Fachkenntnis erforderlich ist, liegt die 

Ausübung laienhafter Dienstleistungen nahe. 

So weisen auch die Konzepte von Homebell und Taxi.de in diesem Punkt eine Similarität auf. Die Platt-

formbetreiber lassen die Nutzung des Plattformdienstes lediglich durch professionelle Handwerker sowie 

lizenzierte Taxifahrer zu. Diese Plattformen bieten für die Handwerker und Taxifahrer einen zusätzlichen 

Akquise- und Vermarktungskanal.40 Im Konzept von Homebell nimmt der Betreiber im Vergleich zu Taxi.de 

in der Vermittlung eine zentrale Präsenz ein, da Homebell zum Beispiel Festverträge aushandelt und die 

Kommunikation zum Kunden übernimmt. Bei Amazon Mechanical Turk fällt auf, dass potenziell zwei Ak-

teure Arbeitgeberfunktionen einnehmen könnten - entweder das Plattformunternehmen oder aber der Auf-

traggeber einer gewünschten Leistung. De facto besteht mit keiner dieser Parteien ein Arbeitsvertrag. Im 

Falle dieser Plattform ist allgemein die starke Distanz zur Verantwortungsübernahme seitens der Plattform 

aufgefallen. Die Plattform 99designs stellt die Infrastruktur und mittels der Nutzungsbedingungen einen 

Rahmen bereit auf deren Grundlage die Kommunikation der Plattform-arbeiter und -kunden stattfindet. 

Darüber hinaus übernimmt 99designs weitere Funktionen, zum Beispiel ist die Plattform in die Zahlungs-

abwicklung involviert und nimmt eine kategorische Einordnung der Designer nach ihrem Qualifikationsni-

veau und ihren Fähigkeiten vor. 

Erwerbsstrukturen, Zusammensetzung des monetären Erwerbs 

Die Erwerbsstrukturen der analysierten Plattformkonzepte sind unterschiedlich, was mitunter auch mit dem 

Status der Erwerbstätigkeit zusammenhängt. So werden die Kuriere von Foodora als Arbeitnehmer nach 

einem festgelegten Stundenlohn bezahlt. Hier ist von der Einhaltung des gesetzlichen Mindestlohns aus-

zugehen. Darüber hinaus kann der finanzielle Erwerb nach Stundenlohn durch Bonussysteme und Trink-

geld aufgestockt werden. Der Preis der Dienstleistung kann bei Helpling und Pflegix individuell durch den 

Plattformarbeiter festgelegt werden, von dem eine Provisionszahlung an den jeweiligen Plattform-betreiber 

geht. Eine Provisionszahlung ist bei Taxi.de nicht relevant. Insgesamt ist die Inanspruchnahme dieses 

Dienstes für Taxifahrer und Betriebe kostenlos, abgesehen von bestimmten Sonderleistungen, auf die Ge-

bühren anfallen können. Entsprechend muss der Taxifahrer von seinen generierten Einnahmen keine Zah-

lungen an den Plattformbetreiber abtreten. Bei Homebell wird sich auf Festpreise für die Kunden verstän-

digt. Für die Handwerker ist die Inanspruchnahme des Plattformdienstes kostenlos. Auch an Amazon Me-

chanical Turk sind Gebühren zu entrichten – aber nicht vom Worker, sondern vom Requester, der für seine 

Aufträge für MTurk in Vorkasse gehen muss. Bei der Erwerbsstruktur haben sich Aspekte wie eine 

schlechte Bezahlung im Rahmen dieser ersten Analyse auf den meisten Plattformen nicht oder nicht explizit 

feststellen lassen. In manchen der untersuchten Fälle können die Plattform-arbeiter selbst darüber ent-

scheiden, ob sie einen Auftrag annehmen möchten oder welchen Preis sie für eine Dienstleistung festset-

zen (Pflegix, Helpling, Homebell). Es ist davon auszugehen, dass höher qualifizierte Plattformarbeiter nur 

dann Anfragen annehmen, wenn sich dieser als monetär attraktiv erweist. 

Problematische Tendenzen zeichnen sich insbesondere bei MTurk ab, weil der Requester über die Lohn-

auszahlung erst entscheidet, nachdem eine Leistung bereits erbracht wurde. Auch wenn die Ablehnung 

eines ausgeführten Auftrags nur unter einer nachvollziehbaren Begründung erfolgen darf, distanziert sich 

MTurk an dieser Stelle eindeutig von jedweder Verantwortungsübernahme. So erscheint der Plattformar-

beiter diesem Sachverhalt im Zweifel ausgeliefert. Für 99designs hat sich folgende Situation ermitteln las-

sen: Die Bezahlung eines Designers erfolgt erst nach einem erarbeiteten Entwurf und auch nur unter der 

Voraussetzung, dass sich der Kunde für diesen entscheidet. Diese Situation ist im Gegensatz zu MTurk 

40  Auch für die Plattformen Helpling und Pflegix ist dieser Aspekt nicht pauschal auszuschließen. Bei den angemel-
deten Plattformarbeitern kann es sich ebenso um ausgebildete bzw. professionell tätige Reinigungs- oder Pflege-
kräfte handeln, die die Plattform lediglich als zusätzlichen Akquisekanal neben der eigentlichen beruflichen Aus-
übung in diesem Bereich nutzen. Diese individuellen Situationen sind im Verhältnis zu Homebell und Taxi.de jedoch 
zu vernachlässigen, da sie keine Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Plattform darstellen. 
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anders zu bewerten, da die Bezahlung als ein Preisgeld zu verstehen ist. Alle Beteiligten sind sich über 

den vorliegenden Wettbewerbscharakter bewusst - der Erwerbsprozess unterliegt klar definierten Regeln. 

Solche transparenten Strukturen sind bei MTurk auf den ersten Blick nicht erkennbar. 

Arbeitsrechtliche Ansprüche, Pflichten und Schutzmaßnahmen 

Im Bereich der arbeitsrechtlichen Ansprüche sind für die Plattformen verschiedene Aspekte ermittelt wor-

den, die je nach Plattformkonzept für den Plattformarbeiter und -betreiber variieren können. Es wird aber 

auch deutlich, dass bei ähnlichen Geschäftskonzepten, auch die Ausgestaltung der bestehenden Ansprü-

che und Pflichten der beiden Parteien entsprechende Similarität aufweist. 

Während durch die formale Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehung bei Foodora davon auszugehen ist, dass 

zu einem Mindestmaß eine gesetzliche soziale Absicherung vorliegt (wie auf der Internetpräsenz der Platt-

form mit einem „Sozialversicherung-Paket“ beworben), sind behördliche Abgaben zum Beispiel bei Pflegix, 

Helpling, MTurk sowie 99designs eigenständig durch den Plattformarbeiter zu leisten und sicherzustellen. 

Darüber hinaus bieten Pflegix und Helpling eine Haftpflichtversicherung für Schadensfälle an. Bei Homebell 

und Taxi.de sind keinerlei arbeitnehmerähnliche Ansprüche für den Plattformarbeiter identifiziert worden. 

Dies ist plausibel, wenn berücksichtigt wird, dass der originäre Geschäftsbetrieb unabhängig vom Ge-

brauch der Plattformen Homebell oder Taxi.de erfolgt. Vielmehr ergeben sich aus dem Vertragsverhältnis 

mit Homebell Verpflichtungen seitens des Handwerkers, wie entsprechende Meldepflichten. Es ist zudem 

nachzuweisen, dass über eine Betriebshaftpflichtversicherung sowie ergänzende Umwelthaftpflichtversi-

cherung verfügt wird. Ähnlich wird für Taxi.de ein gültiger Personen-beförderungsschein benötigt und der 

Fahrer darf Fahraufträge lediglich in konzessionierten Gebieten annehmen. Bei Missachtung geltenden 

Rechts können Taxifahrer an der Inanspruchnahme des Dienstes gehindert werden. 

MTurk distanziert sich auch an dieser Stelle deutlich von potenziellen Aufgaben und Verpflichtungen. Die 

Plattform verweist darauf, dass sich der Worker selbst um die Einhaltung von Gesetzen oder Arbeits-zeiten-

regelungen zu kümmern habe. Auf Aspekte wie Urlaubszahlungen und Lohnfortzahlung im Krankheitsfall 

bestehe kein Anspruch. Solche Ansprüche sind auch gegenüber den Requestern nicht geltend zu machen. 

Im Weiteren sind plattformspezifische Ansprüche zu nennen, wie beispielsweise der Vergütungsanspruch 

bei einer Stornierung (Helpling, Pflegix) oder das Recht am eigenen Design bis zur erfolgreichen Teilnahme 

an einem Wettbewerb (99designs). 

Gewährleistung von Qualität gegenüber Plattformkunden und Plattformarbeitern 

Für Registrierungs- oder Bewerbungsprozesse zur Nutzung einer Plattform sind in einem gewissen Umfang 

formelle Nachweise und Dokumente - wie ein Personalausweis oder Gewerbeschein - für eine erfolgreiche 

Verifizierung eines Nutzerkontos erforderlich. Dennoch kann der Vorgang in einigen der vorliegenden Fälle 

als niedrigschwellig bewertet werden, da der Zugang zu diesen Dokumenten mit keinem oder nur geringem 

Aufwand verbunden ist. Auch vermeintlich fachliche Befragungen, wie bei Foodora oder Helpling, sind eher 

als anspruchslos einzuordnen. In beiden Fällen kann auch das Erbringen von Probedienstleistungen erfor-

derlich sein. Wie im oberen Abschnitt 6.1.2.1 bereits angesprochen, ist es für die Zusammenarbeit mit den 

Plattformen Homebell und Taxi.de erforderlich, die individuelle Qualifikation nachzuweisen. Zur Registrie-

rung auf der Plattform MTurk sind Angaben wie Name, Geburtsdatum und E-Mail-Adresse erforderlich. 

Abschließend lässt sich schlussfolgern, dass die Existenz von Fake-Kontos auf den entsprechenden Platt-

formen durch die Validierungsschritte im Registrierungsvorgang weitgehend ausgeschlossen ist. Trotz die-

ser Plausibilitäts- oder Realitätsprüfung sind keinerlei Qualitätsgarantien für die Durchführung der Tätigkeit 

gegeben, was für den Kunden problematisch werden kann. Dies gilt gerade für Plattformen wie Helpling 

und Pflegix. Für die Ausübung von Pflege- und Reinigungstätigkeiten kann ein höheres Anspruchsniveau 

bzw. ein höherer Anspruch in das individuelle Vertrauen in die Plattformarbeiter unterstellt werden, im Ge-

gensatz zu den Microtasks, die auf MTurk ausgeschrieben werden. Qualitätsmängel lassen sich bei dieser 

Form der Arbeit womöglich nicht identifizieren. Zudem besteht für den Requester insofern ein geringes 
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Risiko, da er geleistete Arbeit monetär nicht zwangsläufig anerkennen muss. Ein ähnlich geringes Risiko 

für den Auftraggeber zeichnet sich in den Kreativwettbewerben ab. 

Weiteres 

Bei der hier durchgeführten Methodik zur Gewinnung von Daten und Informationen ist zu beachten, dass 

die Angaben auf den Internetauftritten und den Allgemeinen Geschäftsbedingungen eine vorrangig einsei-

tige Interessenwahrnehmung widerspiegeln. Die Plattformen müssen durch die Gestaltung ihres Internet-

auftritts nicht nur Plattformkunden ansprechen – für ihr Geschäftskonzept müssen sie auch Plattformarbei-

ter akquirieren. So werden scheinbar attraktive Konditionen beworben, wie zum Beispiel ein Versicherungs-

schutz. Fehlende Schutzmechanismen und Ansprüche sowie unattraktive Bedingungen werden hingegen 

nicht benannt oder sie sind erst im Zuge der Lektüre von Dokumenten wie den AGB ersichtlich. An dieser 

Stelle wird die Relevanz der Erwerbstätigeninterviews deutlich, durch die das persönliche Empfinden der 

Plattformarbeiter über ihre Tätigkeit wahrgenommen werden sollte. 

Eigene Registrierungs- und Bewerbungsprozesse auf den Plattformen waren im Rahmen des Projekts oft-

mals nicht oder nur bedingt durchführbar, weil zum Beispiel Zahlungsmodalitäten anzugeben oder formale 

Dokumente wie Ausweise oder Gewerbescheine gefordert wurden. Dies war zum Beispiel bei Pflegix, Hel-

pling oder Homebell der Fall. Dabei war die Registrierung bei Pflegix insoweit möglich, dass ein Konto 

zunächst erstellt werden konnte. Bei der Plattform MTurk wurde die Registrierung nach Prüfung durch die 

Plattform ohne Angabe von Gründen abgelehnt. Einen erklärbaren Anhaltspunkt für die Ablehnung gab es 

hier nicht. Hier lässt sich eine gewisse Machtposition des Plattformbetreibers feststellen. Die Registrierung 

auf der Plattform 99designs unterlag hingegen keinerlei Einschränkungen. Bei Foodora war die Anmeldung 

auf der Plattform zwar zunächst durchführbar, allerdings wäre im nächsten Schritt eine Probefahrt erfor-

derlich gewesen.41 Im Zuge des methodischen Vorgehens wurden plattformspezifische Besonderheiten 

ermittelt, die eine individuelle Akquise potenzieller Interviewpartner erforderlich machte. Vor diesem Hin-

tergrund wurde die Erstellung und der Einsatz einer Online-Umfrage als ein zentrales Akquisemittel ange-

sehen. 

Zwischenfazit 

Es hat sich gezeigt, dass trotz des Vermittlungscharakters aller untersuchten Plattformkonzepte, erhebliche 

Unterschiede in der Präsenz und Funktion bestehen, die die Plattform in der Zusammen-führung von 

Dienstleister und Kunden einnimmt. Auch die Erwerbsstrukturen der analysierten Plattform-konzepte sind 

unterschiedlich, da sie mitunter auch vom Status der Erwerbstätigkeit abhängen können. Mit Blick auf den 

Erwerbsstatus wurden mit Ausnahme von Foodora unabhängige Erwerbsverhältnisse identifiziert. Auf den 

meisten Plattformen haben sich - vor dem Hintergrund der freien Auftragsannahme - Aspekte wie eine 

schlechte Bezahlung nicht (explizit) oder zumindest nicht als Resultat der Regelungen der AGB feststellen 

lassen. Je nach Plattformkonzept variieren bestehende Ansprüche, Rechte und Pflichten von Plattformar-

beitern oder Plattformbetreibern. Deutlich ist auch geworden, dass bei ähnlichen Geschäftskonzepten, 

auch die Ausgestaltung der bestehenden Ansprüche und Pflichten von den beiden Plattformakteuren eine 

Similarität aufweist. 

In Bezug auf den Zugang zur Plattform ist der Registrierungsprozess als Barriere eher gering einzu-stufen. 

Im Fall der Reinigungs- und Pflegebranche müssen Plattformen wie Helpling und Pflegix im Hinblick auf 

die Qualität der Dienstleistung kritisch bewertet werden. Eine Betrachtung von Gigworking- und Cloudwor-

king-Konzepten lässt aufgrund der uneinheitlichen Plattformkonzepte keine ver-allgemeinernden Aussagen 

41  Nach der Registrierung bei der Plattform wurde mehrmals zu einem Termin für eine Probefahrt aufgefordert, um 
den Bewerbungsprozess fortführen zu können. Nach einigen Wochen wurde dieser Schritt für die weitere erfolgrei-
che Bewerbung erlassen. Dieser Aspekt könnte mit unternehmerischen Umstrukturierungen zu tun haben oder 
aber mit einem Mangel an Bewerbern. An dieser Stelle ist nochmal auf den niedrigschwelligen Einstieg, als Platt-
formarbeiter tätig werden zu können, hinzuweisen. Später wurde der Bewerbung eine Ablehnung erteilt. 
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zu. Die individuelle Ansprache potenzieller Interviewteilnehmer in den einzelnen Branchen wurde aufgrund 

von Plattformspezifika als Erfordernis ermittelt. Eine Online-Umfrage als Akquisemittel über verschiedene 

Kommunikations- und Verbreitungskanäle zu streuen wurde in diesem Kontext als adäquat bewertet. 

6.2 Online-Umfrage 

Wie bereits angemerkt, diente die Online-Umfrage in erster Linie als Mittel potenzielle Interviewteilnehmer 

akquirieren zu können. Teilnehmer der Umfrage sollten in diesem Kontext ihre potenzielle Bereitschaft für 

ein Interview angeben können. Außerdem sollte so zusätzliches empirisches Material generiert werden, 

das neben den Erwerbstätigen- und Experteninterviews zum Erkenntnisgewinn beitragen sollte. Im Fokus 

stand dabei, das subjektive Empfinden der Plattformarbeiter über die Arbeit in der bremischen Plattfor-

mökonomie ermitteln zu können. Aufgrund des explorativen Charakters dieser Untersuchung erhebt dieses 

Ansinnen allerdings keinen Anspruch auf Repräsentativität. Es sollte vielmehr erste Anhaltspunkte für wei-

tere Forschungen liefern. Im Nachfolgenden wird auf die Kommunikations- und Verbreitungskanäle der 

Umfrage für die einzelnen Plattformen eingegangen. Weiterhin wird die Konstruktion der Umfrage beschrie-

ben und danach die Auswertungsergebnisse vorgestellt. Auf die Wege, die Umfrage zu verbreiten bzw. 

Interviewpartner akquirieren zu können, wird in Abschnitt 6.3 Vorbereitung der geplanten Interviews näher 

eingegangen. 

Verbreitung der Online-Umfrage 

Die Online-Umfrage wurde mittels folgender Kanäle und Methoden verbreitet: 

➢ Foodora: Persönliche Ansprache eines Kuriers von Foodora; Verbreitung der Online-Umfrage 

über einen einen Messaging-Dienst (Whatsapp) der Foodora-Rider; Verbreitung der Umfrage 

über (Online-)Anzeigen. 

➢ Pflegix: Kontaktaufnahme zu Dienstleistern über die Plattform; Kontaktaufnahme zum Plattform-

unternehmen Pflegix; Verbreitung der Umfrage über (Online-)Anzeigen; Vermittlungsanfragen an 

Institutionen bezüglich Kontakten zu Dienstleistern aus der Pflegebranche. 

➢ Helpling: Kontaktaufnahme zur Plattform; Verbreitung der Umfrage über (Online-)Anzeigen. 

➢ Homebell: Kontaktaufnahme zur Plattform; Vermittlungsanfrage an Handwerksverbände in Bre-

men bezüglich Kontakten zu Handwerksdienstleistern; Verbreitung der Umfrage über (Online-

)Anzeigen. 

➢ Taxi.de: Vermittlungsanfrage an Taxiverbände in Bremen bezüglich Kontakten zu Taxidienst-leis-

tern; Verbreitung der Umfrage über (Online-)Anzeigen. 

➢ 99designs: Vermittlungsanfrage an Selbstständigenverbände bezüglich Kontakten zu Selbst-

ständigen; Verbreitung der Umfrage über (Online-) Anzeigen.42,43 

Das Geschäftsfeld von Solo-Selbstständigen und Kleinunternehmen der Kreativbranche und von Hand-

werksdienstleistern weist beispielsweise vielfach Überschneidungen zwischen dem über Plattformen ver-

mittelten Kontakt zu Kunden und dem klassischen Kontakt zu Kunden auf. Häufig werden beide Vermitt-

lungskanäle genutzt. Während es kaum bis gar nicht möglich ist die Betreffenden über die Plattformen zu 

kontaktieren, besteht durch den genannten Umstand aber die Möglichkeit sie über klassische (Online-)Ver-

zeichnisse ausfindig zu machen. Auch Selbstständigenverbände fungierten in diesem Fall als Vermittler 

bzw. unter Umständen als mögliche Interviewpartner bezüglich der Auswirkungen der Plattformökonomie 

auf ihre Mitglieder. Eine ähnliche Funktion können Gewerkschaften bzw. Gewerkschaftsfunktionäre 

42  Die Vermittlungsanfragen (mit der Bitte um Weiterleitung der Umfrage an die Mitglieder) an die verschiedenen 
Institutionen wie Verbände wurde parallel auch als Möglichkeit der Akquise von Experteninterviews gesehen. 

43  Zur Verbreitung der Umfrage wurde zum Beispiel die Plattform „Stud.IP“ verwendet sowie die Website des iaw 
Bremen. Auf die Verbreitung der Umfrage und die hierüber gewonnenen Interviewpartner wird in Punkt 6.2 und 
Punkt 6.3 weiterhin eingegangen. 
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erfüllen. Dies gilt besonders für Plattformarbeiter, die nicht in den Wirtschaftsbereichen klassischer Selbst-

ständiger arbeiten. 

Anzumerken ist, dass die Verbreitung der Umfrage über ursprünglich angedachte Wege teilweise nicht 

durchführbar oder nicht erfolgreich war. Bei Helpling konnte auch aus Kundensicht kein Kontakt zu Reini-

gungskräften aufgenommen werden, ohne einen verbindlichen Arbeitsauftrag zu erteilen. Eine weitere 

Problematik ergab sich für die Plattform Pflegix. Nachdem die Umfrage über ein Kontaktfeld an in Bremen 

tätige „Helfer“ versendet wurde, war die Nachricht einige Zeit später nicht mehr existent bzw. schien ge-

löscht.44 Demnach ist nicht davon auszugehen, dass in diesem Zuge Umfrageteilnehmer gewonnen wer-

den konnten. 

Konstruktion der Online-Umfrage 

Im Vorfeld der Konstruktion der Online-Umfrage wurde angenommen, dass sich unter den Mitgliedern der 

kontaktierten Organisationen Plattformarbeiter befinden. Dementsprechend wurde davon ausgegangen, 

dass die Organisationen ihre Mitglieder auf Anfrage auf die Erhebung verweisen können. Darüber hinaus 

wurde ein Verweis auf die Umfrage auf einer Unterseite der Webseite des iaw platziert. Die Schwächen, 

die Online-Umfragen zugrunde liegen, wie beispielsweise mangelnde Repräsentativität oder die unterge-

ordnete Erfassung von Teilnehmern ohne Internetzugang (Jacob et al. 2013: 114), ließen sich in dieser 

Erhebung vernachlässigen. Zum einen handelte es sich um eine explorative Erhebung, mit der erstmals 

eine Übersicht zur Grundgesamtheit der Plattformarbeiter auf lokaler Ebene geschaffen werden sollte. Zum 

anderen war anzunehmen, dass Plattformarbeiter aufgrund ihrer Tätigkeit über einen eigenen Internetzu-

gang verfügen. 

Die Umfrage wurde in fünf Abschnitte gegliedert: „Persönliche Angaben“, „Beginn der Tätigkeit für eine 

Plattform“, „Einkommen bzw. Umsatz“, „Unternehmenskultur“ und „Bereitschaft für ein persönliches Ge-

spräch“ (siehe Anhang VI Umfrage: Plattformökonomie in Bremen). Der Ausgestaltung des Frage-bogens 

wurden die Regeln zur Fragestellung von Jacob et al. (2013: 121-129) zugrunde gelegt. Im Abschnitt „Per-

sönliches“ wurden demografische Angaben nach Geschlecht, Alter und dem höchsten Bildungsabschluss 

der Teilnehmer erfragt. Bei diesen Angaben handelte es sich um Pflichtangaben. Die erste Frage des Ab-

schnitts „Beginn der Tätigkeit für eine Plattform“, mit der die Plattformzugehörigkeit der Teilnehmer abge-

fragt wurde, war ebenfalls eine Pflichtangabe. 

Hierdurch sollte die Möglichkeit geboten werden, aus diesen Angaben eine Kategorisierung bzw. Typisie-

rung der bremischen Plattformarbeiter ableiten zu können. Die übrigen Angaben der Umfrage waren frei-

willig. Hiermit sollte verhindert werden, dass Teilnehmer die Umfrage unter Umständen vorzeitig abbrechen 

(Jacob 2013: 112). 

Auswertung 

Die Online-Umfrage war zwischen dem 27.09.2018 und 18.12.2018 für Teilnehmer zugänglich. Sie er-

reichte eine Gesamtzahl von insgesamt 65 Teilnehmern. Nach der Bereinigung des Datensatzes blieben 

noch 26 Fälle übrig, von diesen wurden in 20 Fällen alle Fragen durch die Teilnehmer beantwortet. Aus 

dem Datensatz wurden alle Fälle entfernt, die keine Angaben zu Alter, Geschlecht und Bildungsabschluss 

enthielten und in denen keine konkrete Plattformzugehörigkeit angegeben wurde. 

44  Es wird vermutet, dass die Anfragen durch den Plattformbetreiber entfernt wurden. Der beschriebene Sachverhalt 
zeigt, welche Rolle die Plattform Pflegix bei der Auftragsvermittlung einnehmen kann. 
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Plattformzugehörigkeit 

In den Angaben über die Plattformzugehörigkeit spiegelt sich wider, welche Plattformarbeiter mittels der 

gewählten Herangehensweise an das Sampling dieses Forschungsvorhabens erreichen konnten und wel-

chen Unwegsamkeiten quantitative Erhebungen von Plattformarbeit gemeinhin unterliegen (siehe Abbil-

dung 4). Über den Umweg über etablierten Institutionen und Akteuren in Bremen ließen sich verhältnismä-

ßig wenige Plattformarbeiter erreichen. Der angeschriebene Fachverband für das Taxigewerbe in Bremen 

leitete die Online-Umfrage zeitlich versetzt zweifach an Fahrer weiter und erreichte somit gemessen an der 

kleinen Stichprobe viele Teilnehmer. Er stellt hiermit eine Ausnahme im Vergleich zu anderen „klassischen“ 

Institutionen dar. Da er über direkten Kontakt zu Plattformarbeitern verfügt. Insgesamt repräsentieren von 

den 26 Fällen der Erhebung 17 Fälle Taxifahrer, die für die Plattformen Taxi.de, Taxi Deutschland und 

MyTaxi tätig sind.45 Sie machen damit 65% der Teilnehmer der Umfrage aus. Bis auf eine Ausnahme sind 

die acht Plattformarbeiter, die mit Taxi.de assoziiert sind männlichen Geschlechts und im Durchschnitt 

57 Jahre alt (Median: 57,5). Die Bildungsabschlüsse sind unter den Beteiligten relativ gleichmäßig verteilt 

zwischen einem Masterabschluss am oberen und einem Hauptschulabschluss am unteren Ende. 37,5%, 

und damit die Mehrheit in dieser Gruppe, haben Abitur. 

Eine genauere Betrachtung der Plattformen für Personenbeförderungen, die in den Antworten der Teilneh-

mer genannt wurden, deutet an, dass sich die Taxibranche in einem Zwischenraum zwischen „klassischer“ 

Wirtschaft und Plattformökonomie befindet. Die Taxi Deutschland App, ein Produkt der Genossenschaft 

der Taxirufzentralen in Deutschland, vermittelt den mit ihr assoziierten Taxiunternehmern Aufträge46 und 

erweitert damit prinzipiell lediglich die klassische Fahrtenvermittlung per Telefon um eine digitale Neuerung. 

Bei den Plattformen Taxi.de und MyTaxi handelt es sich dagegen um Onlineplattformen im engeren Sinne. 

Auf ihnen können sich Solo-Selbstständige und Taxiunternehmer, inklusive ihrer Fahrer, registrieren und 

sich in ihrem Konzessionsbereich Aufträge vermitteln lassen. Die Plattform MyTaxi gehört seit 2014 zur 

Daimler Mobility Service GmbH und kooperiert mit der ebenfalls zur Daimler AG gehörenden Plattform 

„moovel“.47 

Die zweite größere Personengruppe, die sich an der Umfrage beteiligte, besteht aus den Lieferfahrern der 

Plattform Foodora. 27% der Teilnehmer gaben an, für die Plattform tätig zu sein (siehe Abbildung 4). 

45  Anders als im Falle von Taxi.de handelte es sich bei den Antworten „Taxi Deutschland/Taxi Ruf“ und "Mytaxi" nicht 
um vorgegebene Antwortfelder, sondern um Antworten, die in das freie Antwort Feld „Eine andere Plattform, näm-
lich:“ der Frage 4.“Für welche der folgenden Plattformen sind Sie tätig bzw. im Auftrag welcher Plattform arbeiten 
Sie?“ eingetragen wurden. Diese Antworten ließen sich deshalb in der Auswertung mit LimeSurvey nicht weiter 
filtern. So kann leider nicht nachvollzogen werden, welche Antworten die Teilnehmer im Verlauf der Umfrage gaben, 
die angegeben haben, für die nicht aufgeführten Plattformen zu arbeiten. Dies gilt auch für den Teilnehmer, der 
„12designer“ als Plattform angegeben hat. 

46  Die Taxi Deutschland eG, mit der auch „Taxi Ruf Bremen“ assoziiert ist, gibt auf ihrer Internetpräsenz an, die Be-
lange der Ruftaxis in Deutschland zu vertreten. Im Jahr 2010 startete die Taxi Deutschland eG die „Taxi Deutsch-
land App“: https://taxi-deutschland.net/ueber-uns/ (abgerufen am 21.01.2019). Im Rahmen der Erhebung wurden 
Taxi Deutschland und Taxi-Ruf Bremen jeweils als Antworten angegeben, aufgrund der Zusammengehörigkeit wur-
den beide Plattformen hier zusammengezählt. 

47  moovel ist eine Mobilitätsplattform zur Verbindung von Mobilitätsdienstleistern und dem öffentlichen Nahverkehr 
und befindet sich im Besitz der Daimler AG: https://www.moovel.com/de/partner/mobility-services-partners#mytaxi 
(abgerufen am 21.01.2019). 
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Abbildung 4: Darstellung der Ergebnisse der Frage "Für welche der folgenden Plattformen sind 
Sie tätig bzw. im Auftrag welcher Plattform arbeiten Sie?“ 

Quelle: Eigene Darstellung (iaw 2020). 

Die Foodora-Fahrer, die sich an der Umfrage beteiligt haben, sind mit 26 Jahren im Durchschnitt erheblich 

jünger als die Plattformarbeiter von Taxi.de (Median: 28). Dieser Umstand lässt sich möglicherweise mit 

der Körperlichkeit der Arbeit von Fahrradlieferdiensten erklären. Unter den sieben Teilnehmern waren zwei 

weiblich. Die Mehrheit (57,14%) der Fahrer gab an Abitur zu haben, 28,57% hatten bereits einen Bachelo-

rabschluss. Bis auf einen Teilnehmer, der angab einen Hauptschulabschluss zu haben, kam kein anderer 

Abschluss unter den Antworten der Foodora-Fahrer vor. Diese Ergebnisse lassen den Schluss zu, dass 

die Tätigkeit für die Plattform vermehrt eine Nebenerwerbstätigkeit vor oder während des Studiums dar-

stellt. 

Die restlichen und sonstigen Plattformen Amazon Mechanical Turk und „12designer“48 (je ein Teilnehmer) 

kommen in der Stichprobe kaum oder wie die Plattformen 99designs, Pflegix, Helpling und Homebell gar 

nicht vor. Infolgedessen werden diese Plattformen in den nachfolgenden Auswertungsschritten nicht ge-

sondert betrachtet. 

Selbstständigkeit 

Die Hälfte der Teilnehmer der Umfrage hat angegeben, auf ihrer jeweiligen Plattform angestellt beschäftigt 

zu sein. Während sich dieser Umstand unter den Lieferkurieren von Foodora nachvollziehen lässt, ist dies 

bei den anderen Plattformarbeitern weniger nachvollziehbar. Beispielsweise haben auch Taxifahrer ange-

geben bei ihrer jeweiligen Plattform (Taxi.de, Taxi Deutschland/Taxi Ruf, MyTaxi) angestellt beschäftigt zu 

sein. Allerdings stellen diese Plattformen keine Plattformarbeiter direkt an. Es ist möglich, dass Teilnehmer 

angegeben haben, dass sie bei einer Plattform angestellt sind, da ihr Taxiunternehmen, für welches sie 

tätig sind, mit einer Plattform zusammenarbeitet. Taxifahrer, die beispielsweise „Taxi Deutschland“ als 

„ihre“ Plattform angegeben haben, sind entweder (solo-)selbstständige Taxiunternehmer, die Mitglieder 

des „Taxi Ruf Bremen“ sind, oder sind Beschäftigte eines Taxiunternehmens, dass in dieser Vereinigung 

Mitglied ist. Dieser Schluss liegt nahe, da andere Teilnehmer, die nach eigenen Angaben selbstständig 

48  12designer gehört seit 2012 zu 99designs. 
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arbeiten und mit Plattformen kooperieren, eigene Angestellte be-schäftigen. Dieser Umstand ähnelt dem 

Phänomen der in der Forschungsliteratur beschriebenen Intermediated Value Chains (siehe Abschnitt 4.2 

Chancen und Risiken der Plattformarbeit). Außerdem wurde der Verweis auf die Online-Umfrage von dem 

kontaktierten Taxiverband möglicherweise in einem allgemeinen Newsletter an alle assoziierten Taxifahrer 

versendet, unabhängig davon, ob es sich um Selbstständige handelt oder Beschäftigte eines Taxiunter-

nehmens. Für die Auswertung dieser Umfrage bedeutet dies allerdings, dass ein Vergleich zwischen 

Selbstständigen und Angestellten in der Plattformökonomie nur bedingt gezogen werden kann. 

Von den selbstständigen Plattformarbeitern haben mit 42% fast die Hälfte keine eigenen Angestellten. Die 

Plattformarbeiter mit eigenen Angestellten haben größtenteils einen bis fünf eigene Beschäftigte (42%). 

Jeweils einer der Teilnehmer hat 11 bis 20 und mehr als 21 Angestellte. 

Motivation 

Von den Teilnehmern, die auf einer Plattform angestellt sind, sind fast die Hälfte (40%) aufgrund des un-

komplizierten Einstiegs für die Plattform tätig. Darauf folgen die Begründungen „zeitliche Flexibilität“ (28%) 

und die mit der Arbeit auf der Plattform eine Zusatzeinkunft zu erzielen (24%). Ein Teilnehmer gab die 

körperliche Aktivität während der Arbeit (Foodora) als Motivation für ihre Tätigkeit an und ein weiterer Teil-

nehmer gab an, dass die die Plattform firmenintern zusätzlich zur regulären Fahrtenvermittlung genutzt 

wird. Von den selbstständigen Plattformarbeitern wurde vor allem die vereinfachte Vermittlung von Aufträ-

gen und damit einhergehende Umsatzsteigerungen durch die Zusammenarbeit mit der Plattform als Grund 

für die Kooperation genannt. Außerdem wurde die Notwendigkeit neue Vertriebs-wege zu nutzen genannt 

als auch die eigene Verbandszugehörigkeit. Letztere Aussage wurde offen-sichtlich durch einen Taxifahrer 

geäußert. 

Dauer der Tätigkeit 

Mit 73% arbeiten bzw. kooperieren fast drei Viertel der befragten Plattformarbeiter bereits länger als ein 

Jahr für bzw. mit ihrer jeweiligen Plattform. Insgesamt 84% der befragten Plattformarbeiter arbeiten mehr 

als ein halbes Jahr mit ihrer jeweiligen Plattform zusammen. Werden die beiden größeren Fraktionen der 

Plattformarbeiter in der Stichprobe miteinander verglichen, so zeichnet sich allerdings ab, dass diese lang-

fristige Zusammenarbeit mit der Plattform in der Stichprobe durch den hohen Anteil der Taxifahrer verur-

sacht wird. Bei einem Vergleich der Taxifahrer von Taxi.de mit der Gruppe der Foodora-Fahrer zeigt sich, 

dass die Foodora-Fahrer zum Zeitpunkt der Befragung vermehrt (noch) nicht lange für die Plattform arbei-

ten. Während die sieben Plattformarbeiter der Plattform Taxi.de bis auf einen Befragten angaben länger 

als ein Jahr für die Plattform tätig zu sein, verteilten sich die Antworten der beteiligten Foodora-Fahrer mehr 

auf das komplette Spektrum möglicher Antworten. Während diese Angaben zwar nicht direkt auf die Dauer 

der Zusammenarbeit mit der Plattform schließen lassen, so zeigt sich dennoch ein Unterschied zwischen 

den verschiedenen Plattformen. 

Häufigkeit der Tätigkeit/Zusammenarbeit 

73% der Befragten sind mindestens ein Mal pro Woche für die Plattform tätig bzw. werden ihnen mindes-

tens einmal pro Woche Arbeitsaufträge durch Plattformen vermittelt. Unterscheidet man die Plattformarbei-

ter zwischen Angestellten der Plattform und selbstständigen Kooperationspartnern der Plattformen, zeigt 

sich, dass die Tätigkeit für die Plattform besonders für die festangestellten Plattformarbeiter regelmäßig 

stattfindet. Selbstständige sind zwar auch regelmäßig für die Plattform aktiv, allerdings deutet sich hier an, 

dass ihnen andere Möglichkeiten der Auftragsakquise offen stehen und die Bindung an die Plattform mög-

licherweise geringer ist. Alle (13) angestellten Plattformarbeiter gaben an mindestens einmal pro Woche 

für ihre jeweilige Plattform tätig zu sein. Währenddessen haben von den zehn selbstständigen Plattformar-

beitern, die an der entsprechenden Teilfrage teilgenommen haben, sechs angegeben mindestens ein Mal 

pro Woche für die Plattform zu arbeiten während jeweils zwei andere Angaben auch seltener, also 
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mindestens einmal pro Monat, oder noch seltener tätig zu sein. Möglicherweise ist die Tätigkeit für die 

Plattform für die Betroffenen ein Zusatzverdienst zu anderen Vermittlungsformen. 

Arbeitserleichterung durch die Plattform bzw. Anspruchsniveau der Plattformar-

beit 

Die Antworten zu den Fragen zu einer möglichen Arbeitserleichterung, mit denen ermittelt werden sollte, 

ob die Kooperation mit einer Plattform eine Arbeitserleichterung ist bzw. die das empfundene Anspruchs-

niveau der Arbeit für die Plattform ermitteln sollte, werden durch zwei Faktoren verzerrt. Erstens durch den 

Umstand, dass der Plattformbegriff für Plattformarbeiter in der Taxibranche nachvollziehbarerweise 

schwammig ist, denn Taxirufzentralen können auch als Plattformen aufgefasst werden. Zweitens unter-

scheidet sich die konkrete Tätigkeit von festangestellten Plattformarbeitern wenig von denen ähnlicher Tä-

tigkeiten außerhalb der Plattformökonomie. Für Taxifahrer ist der Unterschied zwischen der Tätigkeit für 

eine Plattform oder eine Taxirufzentrale deswegen unter Umständen nicht eindeutig. 

Es lassen sich deshalb nur eingeschränkte Aussagen dazu treffen, inwiefern die Kooperation mit Plattfor-

men für Selbstständige, in dieser Erhebung hauptsächlich selbstständige Taxifahrer, eine Arbeitserleichte-

rung darstellt. In dieser Frage sind die Umfrageteilnehmer relativ gespalten. Während 34% kaum eine Ar-

beitserleichterung spüren beurteilen 25% bis 33% die Arbeitserleichterung als mittelmäßig (3) bis hilfreich 

(4). 33% der Befragten wiederum beurteilen die Arbeitserleichterung durch die Kooperation mit der Platt-

form als sehr hilfreich. Es ist also eine leicht positive Konnotation zwischen Plattformarbeit und einer sub-

jektiv-empfundenen Arbeitserleichterung für Selbstständige im Rahmen dieser Erhebung feststellbar. 

In Bezug auf die Auswertung der Frage zum subjektiv empfundenen Anspruch der Tätigkeit lässt sich fest-

stellen, dass die Beurteilung dieser Frage durch die befragten Plattformarbeiter sehr ausgeglichen ausfällt. 

46% der Befragten empfanden ihre Tätigkeit als gar nicht bis wenig anspruchsvoll. Demgegenüber stehen 

39% die ihre Tätigkeit als anspruchsvoll bis sehr anspruchsvoll empfinden. An dieser Stelle wäre es grund-

sätzlich sinnvoll die Auswertung nach Branchen aufzuteilen, allerdings würden die Stichproben in diesem 

Fall zu klein ausfallen, sodass keine aussagekräftigen Schlüsse gezogen werden könnten. Es deutet sich 

in der Auswertung lediglich an, dass Fahrer der Plattform Foodora ihre Tätigkeit tendenziell als weniger 

anspruchsvoll empfinden als Taxifahrer von Taxi.de. 

Einkommen 

Die Selbstständigen und angestellt Beschäftigten von Plattformen sind tendenziell eher unzufrieden mit der 

Höhe ihres Einkommen bzw. dem Umfang in dem die Kooperation mit der Plattform zusätzliche Einnahmen 

generiert. Im Durchschnitt empfanden die Befragten ihr Einkommen als niedrig bis annähernd ausreichend. 

Den Umfrageergebnissen ist zu entnehmen, dass die große Mehrheit (62%) der Befragten ihre Einnahmen 

aus der Tätigkeit für niedrig (33%) bis zu niedrig (29%) hielt. Lediglich 21% empfanden ihr (zusätzliches) 

Einkommen als angemessen (8%) bzw. mehr als angemessen (13%), während 17% ihre Erträge bzw. ihr 

Einkommen als ausreichend bewerteten. Für 58% der befragten festangestellten Plattformarbeiter macht 

ihr Einkommen dabei mindestens einen Großteil ihres Einkommens aus. Für 17% ist es das einzige Ein-

kommen. Für die restlichen 42% macht die Tätigkeit einen kleinen Teil ihres monatlichen Einkommens aus. 

Plattformarbeiter, die auf der Plattform direkt angestellt waren, waren im Durchschnitt mit ihrem Einkommen 

unzufriedener (2) als Selbstständige mit ihrem durch die Plattform generierten zusätzlichem Verdienst 

(2,83). Eingeschränkt wird die Aussagekraft durch die sachgemäß unterschiedliche Formulierung der Fra-

gestellung an beide Befragtengruppen. Während die Festan-gestellten nach der empfundenen Angemes-

senheit ihres Einkommens gefragt wurden, wurden die Selbstständigen nach der subjektiv empfundenen 

Angemessenheit des zusätzlichen Umsatzes aus der Kooperation mit der Plattform gefragt. Möglicher-

weise hat die Spezifikation der Formulierung „zusätzliches Einkommen“ dazu geführt, dass die Wichtigkeit 

des Einkommens durch die einzelne Plattform nicht mehr eine so hohe Bedeutung beigemessen wurde, 

was dazu geführt hat, dass die Selbstständigen im Schnitt zufriedener waren als die Festangestellten. Au-

ßerdem ist es möglich, dass dem einzelnen Zusatzeinkommen durch selbstständige Plattformarbeiter ein 
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geringerer Stellenwert beigemessen wurde, als bei den festangestellten Plattformarbeitern, weil sie noch 

mehr Chancen haben weitere Auftraggeber oder Kunden zu finden. 

Unternehmenskultur 

Mit 69% ist eine Mehrheit der Plattformarbeiter mindestens zufrieden mit ihrer Arbeitssituation bzw. mit der 

Kooperation mit ihrer Plattform. Knapp ein Viertel (26%) der Befragten ist darüber hinaus sehr zufrieden. 

32% sind eher unzufrieden, davon die Hälfte (16%) sehr. Mit dem Verhalten der Plattform eher unzufrieden 

sind 40% der befragten Plattformarbeiter, von jenen sind 20% sehr unzufrieden. 30% bzw. 35% sind sehr 

zufrieden bzw. eher zufrieden mit dem Verhalten der Plattform, 25% sind zufrieden mit dem Verhalten der 

Plattform. Die Hälfte der Befragten (50%) empfindet den Umgang der Plattformen mit ihren persönlichen 

Daten als störend bis sehr störend (25%). Für 40% ist der empfundene Umgang mit den persönlichen 

Daten dagegen eher in Ordnung bis unproblematisch (15%). 

Die Frage nach dem Gefühl der Kontrolle und Überwachung durch die Plattform verneinte eine Mehrheit 

der Befragten (58%). 80% fühlten sich darüber hinaus nicht abhängig von der Plattform, für die sie tätig 

waren oder mit der sie kooperierten. Beiden Einzelfragen folgte jeweils noch eine vertiefende Frage nach 

der gefühlten Intensität von Überwachung und Abhängigkeit. Diese Bewertungen können hier allerdings 

nicht mehr berücksichtigt werden, da die Fallzahl zu gering ausgefallen ist. 

Befragt nach den besonderen Vorzügen, die sich für sie durch die Partnerschaft mit Taxi.de ergeben, äu-

ßerten an der Umfrage beteiligte Taxifahrer, in dem freien Antwortfeld der Frage 27. “Was gefällt Ihnen an 

der Tätigkeit für die Plattform besonders“, dass die App technisch anspruchslos und leicht bedienbar sei, 

die Arbeit flexibel und eigenständig wäre und Auftragsprovisionen rein freiwillig seien. Einzelne Foodora-

Fahrer schätzten die Unabhängigkeit und die Arbeit an der frischen Luft. Die Plattformarbeiter der restlichen 

Plattformen schätzten in Einzeläußerungen die vielseitigen Projekte, die Wirtschaftlichkeit und die Art der 

Fahrtenvermittlung. Kritisch äußerten sich einzelne Taxifahrer von Taxi.de über fehlende Konfigurations-

möglichkeiten der App, einer ausbaufähigen Kommunikation und Fake-Bestellungen. Auch ein Foodora-

Fahrer gab eine schlechte Kommunikationskultur seitens der Plattform an. Die Plattformarbeiter der restli-

chen Plattformanbieter kritisieren zu niedriges Einkommen und Dumping-Preise und die Anonymität auf 

der Plattform. 

Zwischenfazit 

Aufgrund der Vielfalt von potenziell betroffenen Branchen und damit grundlegend unterschiedlichen Ar-

beitsrealitäten sind verallgemeinernde Aussagen über die Arbeitsbedingungen in der Plattform-ökonomie 

schwer zu treffen. In der vorliegenden Erhebung wird dieses Ansinnen zudem durch die relativ geringe 

Fallzahl von 26 Teilnehmern erschwert. Dieser Umstand liegt vor allem in zwei Faktoren begründet. Einer-

seits an der methodischen Herangehensweise an das Sampling und an der Annahme über die Kontakte 

der angefragten Institutionen und Organisationen zu Plattformarbeitern in Bremen. Es hat sich gezeigt, 

dass die angefragten Institutionen und Organisationen nicht in dem Maße über Kontakte zu Plattformarbei-

tern verfügten, wie ursprünglich angenommen wurde. Eine Ausnahme bildete der Fachverband Personen-

verkehr, der die eigenen Mitglieder in einem Newsletter mehrfach auf die Erhebung verwies. Die Ansprache 

eines Foodora-Fahrers in seinem Arbeitsalltag und den Effekt, den dies auf die Anzahl der Foodora-Fahrer 

in der Stichprobe hatte, deutet an, dass eine alternative Herangehensweise nötig ist, um Plattformarbeiter 

adäquat zu erreichen. Es liegt nahe, dass Plattformarbeiter eher über die Ansprache in ihrem Alltag er-

reichbar sind. So wären beispielsweise Anzeigen in (Online-)Zeitungen und sozialen Medien oder sogar 

Werbung im öffentlichen Raum eine geeignete aber auch kostenintensivere Herangehensweise an die Ge-

winnung von Umfrageteilnehmern. Der Crowd-working-Monitor (Serfling 2018) stellt hierfür in seiner Me-

thodik ein gutes Beispiel dar. Es lässt sich allerdings nicht vollends ausschließen, dass Plattformarbeit in 

Bremen quantitativ zum Erhebungszeitpunkt eine eher untergeordnete Rolle spielte. 

Die zwei mehrheitlich vertretenen Gruppen von Plattformarbeitern der Taxifahrer und Lieferfahrer der Platt-

form Foodora unterscheiden sich auffallend voneinander. Die relativ junge Alterszusammensetzung und 
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der erhöhte Anteil von Abiturienten unter den Foodora-Fahrern legen nahe, dass es sich für diese Plattfor-

marbeiter bei ihrer Tätigkeit vor allem um einen Nebenverdienst vor oder nach Aufnahme eines Studiums 

handelt. Darüber hinaus zeigt das Beispiel der Taxibranche, dass Arbeit in der Plattform-ökonomie nicht 

nur Solo-Selbstständige und Festangestellte von Plattformen betrifft, sondern auch (Klein-)Unternehmer. 

Es ist noch zu untersuchen, ob und inwiefern die Chancen und Risiken der Plattform-ökonomie auch auf 

die Unternehmen und ihre Arbeitnehmerschaft ähnlich auswirken, wie auf die „klassischen“ Plattformarbei-

ter. Es zeigt sich hier auch, dass die traditionelle Taxibranche nicht eindeutig von Personenbeförderungs-

dienstleistungen in der Plattformökonomie trennbar ist. 

Trotz dieser ersten Ergebnisse bleibt die Haupterkenntnis dieser Erhebung, dass die eingeschränkte insti-

tutionelle Anbindung von Plattformarbeitern eine andere Herangehensweise an ihre empirische Erschlie-

ßung notwendig macht. Unter anderem könnten Methoden der Feldforschung hier erfolgreich sein. 

6.3 Vorbereitung der geplanten Interviews 

In den vorherigen Abschnitten dieses Kapitels wurde zum einen die Auswertung der plattformspezifischen 

Untersuchung und zum anderen die Auswertung der Online-Umfrage behandelt. Des Weiteren liegt das 

Augenmerk auf der Auswertung der geführten Interviews, wofür vorab einige notwendige Vorbereitungen 

für die Interviewdurchführung zu beschreiben sind. Dazu gehört zum Beispiel die Begründung des gewähl-

ten Interviewprozesses, die Beschreibung, wie Interviewteilnehmer gewonnen werden konnten sowie die 

Konzeption der Interviewleitfäden für die einzelnen Gespräche. 

Gewinnung der Interviewteilnehmer 

Die Interviewpartner für die Erwerbstätigeninterviews sollten mit einer Mischung aus Freiwilligensampling 

und Verfügbarkeitssampling (Becker/Bryman 2004) identifiziert werden. Dagegen sollten die Experten aus 

bremischen Institutionen durch die Nutzung eigener Netzwerke und mithilfe des Verfügbarkeits-samplings 

(Littig 2011; Rockman 2011) ermittelt werden. 

In dieser Untersuchung wurden dazu mit den Plattformanbietern und den Institutionen verschiedene Ak-

teure kontaktiert. Die Kontaktaufnahme mit den Institutionen, wie Verbänden und Gewerkschaften erfüllte 

in dem Ermittlungsprozess von Interviewpartnern eine Doppelrolle. Sie wurden einerseits nach ihren Kon-

takten zu Plattformarbeitern und andererseits nach ihrer Kenntnisstand zum Untersuchungsgegenstand 

aus Akteursperspektive angefragt. Die Suche nach Interviewpartnern unter den Plattformarbeitern wurde 

ergänzt um das Freiwilligensampling. Mithilfe einer Online-Anzeige und der Online-Umfrage sollte zusätz-

liche Aufmerksamkeit auf die Suche nach Interviewpartnern gelenkt werden (Becker/Bryman 2004), da 

angenommen werden konnte, dass Plattformarbeiter möglicherweise nicht mit klassischen Institutionen 

assoziiert sind. So wurde zum Beispiel mittels einer Anzeige auf der Plattform „Stud.IP“, die von bremischen 

Hochschulen genutzt wird, nach Interviewpartnern gesucht. Die Online-Umfrage wurde den Kontaktanfra-

gen an die Institutionen mit Bitte um Weiterleitung angehängt und im Rahmen der Online-Anzeige vermerkt. 

Experten- und Interviewkonzeption 

Die Interviews mit Experten und Plattformarbeitern wurden durch einen Leitfaden unterstützt. Der Stil der 

Fragen wandelt sich von generellen eher unspezifischeren Fragen am Anfang des Leitfadens zu spezifi-

schen Fragen am Schluss (Beamer 2002; Leech 2002). Diese Gestaltungsmuster wurden in der Konstruk-

tion des Leitfadens für beide Befragtengruppen verwendet. Wie sich die beiden Befragten-gruppen konsti-

tuieren, und wie sich dies auf den Stil der Fragestellung auswirken wird, wird im Folgenden dargelegt. 

Experten sind in erster Linie Informanten, deren Wissen nicht allgemein zugänglich ist. Sie können Perso-

nen sein, die eine besondere institutionelle Rolle in einer Organisation spielen (Rockman 2011) oder ihr 

Expertenstatus kann sich durch ihre Bedeutung im Untersuchungskontext ableiten (Meuser/Nagel 2009; 

Bogner/Menz 2009). Neben den verschiedenen Rollen von Experten müssen mögliche Interaktionseffekte 

berücksichtigt werden, wie beispielsweise gesellschaftliche Normen und empfundene oder reale 
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Hierarchiegefälle. Diese Interaktionseffekte wirken sich auf den Verlauf des Interviews aus und damit auch 

auf die Informationen, die die Expertin oder der Experte preisgibt (Littig 2011). 

Das zu erschließende Wissen der beiden Expertengruppen ist zu unterscheiden. So bezog sich das zu 

erschließende Wissen der Plattformarbeiter in erster Linie auf ihre unmittelbaren subjektiven Eindrücke 

ihres Arbeitsalltages und ihre hypothetischen Einschätzungen. Hierdurch definierte sich ebenso ihre Ex-

pertenrolle. Die Vertreter der kontaktierten Institutionen und Organisationen fungierten dagegen als Exper-

ten im eigentlichen Sinne. Die Positionen, der durch sie vertretenen Institutionen sollten gesammelt werden 

ebenso wie umfangreichere und detailliertere Einschätzungen zum Untersuchungsgegenstand. Gegenüber 

der Gruppe der „klassischen“ Experten wurde davon ausgegangen, dass sie die Forschenden als Co-Ex-

perten in Fragen zur Plattformökonomie mit tendenziell theoretischerem Bezug und somit quasi als Exper-

ten eines anderen Fachgebiets betrachteten, zumindest in Abgrenzung zu ihren praktischen Positionen 

und Erfahrungen. Aus diesem Grund wurde davon ausgegangen, dass die Experten den Forschenden in 

dem ihnen gegebenen Umfang Auskunft zu ihren Interviewfragen geben könnten. 

Konstruktion der Interviewleitfäden 

Die konkrete Konstruktion der einzelnen Interviewleitfäden erfolgte erst, nachdem Interviewpartner gewon-

nen werden konnten. Dennoch folgten alle Interviewleitfäden für beide Gruppen einem ähnlichen Muster. 

Die Ausrichtungen der endgültigen Leitfäden werden aus diesem Grund im nachfolgenden Abschnitt (siehe 

Punkt 6.3.4) näher erläutert. Die Leitfäden, die für die Erhebung von Erfahrungen und Einschätzungen von 

Plattformarbeitern genutzt wurden, sind jeweils zweigeteilt. 

Zunächst wurde nach persönlichen Hintergründen, wie den individuellen Motivationen zur Arbeit auf bzw. 

mit den Plattformen und dem individuellen Vertragsverhältnis zur Plattform gefragt. Im zweiten inhalt-lichen 

Abschnitt wurden die Plattformarbeiter nach ihren Arbeitsabläufen, Arbeitsintensität, Informationspolitik und 

Führungsstil des Plattformanbieters befragt, sowie nach dem Verhältnis zu den Kollegen bzw. zu anderen 

Plattformarbeitern, die für das identische Plattformunternehmen tätig sind. Nach diesen Angaben wurde 

unter Rückgriff auf unterschiedliche Formulierungen gefragt. Dies erschien notwendig, da es sich bei den 

Befragten dieser Kategorie sowohl um Plattformarbeiter handelt, die mittels eines festen Arbeitsvertrages 

für das Plattformunternehmen tätig sind als auch um solche, die Dienstleistungen und Aufgaben als Selbst-

ständige ausüben. In Kontrast hierzu wurden die Leitfäden für die Gespräche mit den Experten den jewei-

ligen Institutionen angepasst, da sich institutions- bzw. organisationsspezifische Besonderheiten in den 

einzelnen Fragestellungen ergeben konnten. Eingebettet wurden die beiden inhaltlichen Abschnitte der 

Interviews in je einen einleitenden Abschnitt mit einer Anwärmfrage und einem abschließenden Abschnitt, 

der offengebliebene Punkte klären sollte. 

Akquirierung von Interviewpartnern und Spezifizierung der Interviewleitfäden 

Wie bereits weiter oben geschildert wurden zur Akquirierung von Interviewpartnern die Sampling-strategien 

des Freiwilligkeits- und Verfügbarkeitssamplings angewandt. Es wurden systematisch Verbände, Gewerk-

schaften und behördliche Institutionen kontaktiert und über öffentliche Kommunikationskanäle im Rahmen 

der zur Verfügung stehenden Mittel auf das Forschungsvorhaben aufmerksam gemacht49.  

Im Laufe der Kontaktanfragen wurden zwischen September und Dezember 2018 20 Institutionen und Or-

ganisationen in Bremen per E-Mail und teilweise telefonisch kontaktiert. Darunter Gewerkschaften und die 

Handwerkskammer Bremen. Bereits in Forschungsphase II wurden außerdem Vertreter von drei 

49  Im Vorfeld der Vortragsveranstaltung „Plattformökonomie in Bremen - Hintergründe und ökonomische Perspektiven 
„moderner“ Erwerbstätigkeit“ am 09. Oktober 2018 erschien unter anderem in der taz.bremen ein Interview mit 
einem Mitglied der Forschungsgruppe. Im Interview enthalten war ein Hinweis auf die Erhebung im Rahmen des 
Forschungsprojekts: http://www.taz.de/!5538282/ (abgerufen am 10.02.2019). 
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Institutionen50 angesprochen. Darüber hinaus gab es zu vier Akteuren auf Bundesebene Kontaktver-suche, 

wenn auf lokaler Ebene keine Interviewpartner akquiriert werden konnten. Darunter waren Sozialversiche-

rungen und Gewerkschaftsvertreter. Außerdem wurden in Deutschland ansässige Plattformanbieter kon-

taktiert. Bei diesen handelte es sich stellvertretend für die ausgewählten Branchen um die Plattformen 

Foodora, Pflegix, Helpling, Homebell, Taxi.de, Jovoto und clickworker.de.51 Die Kontaktaufnahmen blieben 

überwiegend ohne Reaktion - oder aber die angesprochenen Verantwort-lichen fühlten sich für ein Inter-

view mit der Thematik nicht (ausreichend) vertraut, wie es sich bereits in Phase II des Projekts angedeutet 

hat. Trotzdem wurde oftmals die Relevanz und das Interesse an der vorliegenden Thematik betont. Dieser 

Umstand deutet auf eine hohe Bedeutung hin, die dem Forschungsthema beigemessen wird. 

Neben einem Vertreter des Senators für Wirtschaft, Arbeit und Häfen, erklärte sich für ein Forschungsin-

terview auf Expertenebene auch ein Vertreter der Handwerkskammer bereit. Von den Akteuren auf bun-

desweiter Ebene konnten Vertreter des DGB für ein Gespräch gewonnen werden. Nachdem die jeweiligen 

Gesprächspartner verschiedener Organisationen bekannt waren, wurde die jeweilige Ausrichtung der For-

schungsgespräche konkretisiert. Die Interviewleitfäden der Gespräche mit den Vertretern der Institutionen 

aus Bremen orientierten sich dabei an (hypothetischen) Fragen zur Plattformökonomie im Allgemeinen und 

zu Onlineplattformen in Bezug auf den bremischen Arbeitsmarkt und die Wirtschaft. Die Gesprächsleitfäden 

der beiden Vertreter des DGB konzentrierten sich auf die allgemeinen Positionen des DGB und (juristische) 

Forderungen des Gewerkschaftsbundes an die Politik, um die Risiken der Plattformarbeit einzudämmen. 

Auf Seiten der Plattformarbeiter konnten drei Erwerbstätige für die geplanten Forschungsinterviews ge-

wonnen werden. Wie in Abschnitt 6.1.3 Zwischenfazit angemerkt, wurde ein Foodora-Rider auf während 

seiner Tätigkeit angesprochen. Dieser erklärte sich auch für die Teilnahme an einem Forschungsinterview 

bereit. Die Kontakte zu den Plattformarbeitern der Plattformen 99designs und Taxi.de waren Ergebnis der 

Kontaktanfragen, die an die Fachvereinigung Personenverkehr (FVP)52 und die Allianz deutscher Designer 

(AGD) gesendet wurden. Diese Verbände leiteten einen Verweis auf die Online-Erhebung an ihre Mitglieder 

weiter. Die Leitfäden der Gespräche bedienten die bereits in Abschnitt 6.3.3 definierten Themenfelder. 

6.4 Auswertung der Erwerbstätigeninterviews 

Im vorliegenden Abschnitt werden die durchgeführten Erwerbstätigeninterviews ausgewertet. Die folgen-

den Ergebnisse und Schlussfolgerungen beruhen auf den Erzählungen und Aussagen der Interviewpartner. 

Ihr Kenntnisstand und ihre Erfahrungswerte beziehen sich überwiegend auf den Zeitpunkt, in dem sie für 

eine Plattform tätig waren bzw. sie genutzt haben. Mögliche zwischenzeitliche Änderungen im Geschäfts-

konzept oder Anpassungen von Arbeitsprozessen durch den Plattformbetreiber (oder sonstige Akteure) 

sind demnach nicht auszuschließen. Im Zuge der Interviews hat sich insbesondere für Foodora herausge-

stellt, dass die Strukturen als sehr schnelllebig betrachtet werden können. Darüber hinaus ist anzumerken, 

dass es bei den Antworten und Ergebnissen zu inhaltlichen Überschneidungen kommen kann. Auch eine 

andere inhaltliche Zuordnung zu den einzelnen Teilen und Kategorien ist nicht auszuschließen. Da der 

Interviewpartner aus dem Taxigewerbe mehr über seine Erfahrungen mit der Plattform MyTaxi anstatt zur 

Plattform Taxi.de (wie ursprünglich vorgesehen) berichten konnte, werden die Erfahrungswerte mit dieser 

Plattform in gleicher Weise in den Auswertungen berücksichtigt. 

50  In Phase II wurden bereits der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen, die Handelskammer Bremen sowie das 
Statistische Landesamt Bremen angesprochen. 

51  Die Plattformen jovoto und clickworker.de wurden ausgewählt, da sie ihren Sitz in Deutschland haben und deswe-
gen die Wahrscheinlichkeit, dass sie auf die Anfrage reagieren als höher eingeschätzt wurde im Vergleich zu einer 
Platform mit Sitz im Ausland. 

52  Vollständige Bezeichnung: Fachvereinigung Personenverkehr, Verband für das Personenverkehrsgewerbe Lan-
desverband Bremen e.V. 
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Persönliches und Aufnahme der Plattformarbeit 

Die drei Interviewteilnehmer waren männlich. Das Alter der Interviewpartner variierte zwischen 20 und 30 

Jahren auf der einen Seite und um die 60 Jahre auf der anderen. Die beiden jüngeren Interviewpartner 

nutzten die Plattformen Foodora und 99designs als Erwerbsquelle während ihres Studiums. Der älteste der 

drei Interviewpartner nutzt die Plattform Taxi.de. 

Die Plattformarbeit bzw. die Nutzung der Plattform stellt(e) für keinen der Befragten den beruflichen Fokus, 

sondern eher eine zusätzliche Einkommensquelle dar. Je nach Plattform sei dem Interviewteilnehmer bei 

Aufnahme der Tätigkeit bewusst gewesen, dass diese für ihn keine langfristige Berufs-perspektive biete. 

Die Tätigkeit wurde zum Beispiel als Nebenerwerbsquelle zum Studium gesehen. Die Nutzung der Taxi-

App steht zudem nicht in einem direkten Zusammenhang mit der grundlegenden Ausübung des Taxi-Be-

rufs. 

Mit der Nutzung der Plattform Taxi.de strebe der Taxifahrer an seine Auftragslage zu verbessern und 

dadurch einen höheren Umsatz zu generieren. Neben dem monetären Anreiz wurden von den Inter-

viewpartnern auch weitere Aspekte für die Aufnahme der Plattformarbeit genannt. Für den Rider von Foo-

dora hätte unter anderem der sportliche Anreiz53 zur Aufnahme der Plattformtätigkeit geführt. Außerdem 

wurde der Jobeinstieg als niedrigschwellig bewertet.54 Hier spiegelt sich ein Aspekt der in Abschnitt 4.2 

Chancen und Risiken der Plattformarbeit genannten Potenziale der Plattformarbeit wider. In der Arbeit auf 

der Plattform 99designs wurde die Möglichkeit gesehen, das eigene Können im Wettbewerb auf die Probe 

zu stellen und dabei Referenzen zu sammeln. Die genannten Aspekte führen zu der Annahme, dass die 

Ausübung der Plattformarbeit in Bremen durch einen stark zeitlich begrenzten Charakter gekennzeichnet 

ist. Dieses deutet auch auf eine Fluktuation und Schnelllebigkeit der Plattformarbeit hin. 

Rahmenbedingungen 

Bei dem Unternehmen Foodora basierte die Beziehung zwischen dem Plattformarbeiter und der Plattform 

auf einem formalen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverhältnis. Im vorliegenden Fall war der Interview-part-

ner im Rahmen eines Werkstudentenverhältnisses tätig (durchschnittlich arbeitete er etwa 60 Stunden im 

Monat). Für die Aktivität auf den Plattformen Taxi.de und 99designs gilt, dass Aufträge frei angenommen 

oder abgelehnt werden können und konnten. Im Zuge des Gebrauchs von Taxi.de ist anzuführen, dass 

dem befragten Taxifahrer die konkreten Nutzungsbedingungen nicht bekannt seien.55 

Bei allen Befragten hat sich gezeigt, dass sich die Dauer der Plattformarbeit bzw. Plattformnutzung in einem 

zeitlichen Rahmen von unter einem bis zu zwei Jahren bewegt. Zum Zeitpunkt des Interviews ist der Taxi-

fahrer als Einziger der Befragten für eine Plattform tätig. Anzumerken ist, dass der Interivew-partner Taxi.de 

erst seit etwa einem Jahr nutze, während er die ähnliche Plattform MyTaxi bereits vor etwa sechs Jahren 

in Anspruch genommen habe.56 Der ehemalige Kurier von Foodora und der befragte Designer übten ihre 

53  Der ehemalige Foodora-Rider berichtete im Interview, dass es sich bei der Lieferantentätigkeit um körperlich an-
strengende Arbeit handeln würde. Neben dem Fahrradfahren an sich, läge dieses an dem schweren Transport-
rucksack. Seinen Angaben nach wäre er während einer Arbeitsstunde im Durchschnitt circa zehn Kilometer gefah-
ren. Abseits der körperlichen Anstrengung habe er die Arbeit jedoch nicht als anspruchsvoll empfunden. 

54  Im Interview wurde zudem geäußert, dass das Unternehmen Foodora durch die Rider im Bremer Stadtbild aufge-
fallen sei. 

55  Nach Angaben des Interviewteilnehmers seien die Bedingungen zur Nutzung der App teilweise intransparent und 
würden nicht nachvollziehbar kommuniziert. 

56  Die Nutzung der App MyTaxi sei in etwa zeitgleich mit der von den Plattformbetreibern angestrebten Etablierung 
der App in Bremen verlaufen. Dies soll nach Angaben des Gesprächspartners im Jahr 2011 gewesen sein. Zuvor 
hätte sie sich am Hamburger Markt etablieren können. Nach Einschätzung des Interviewpartners habe die App 
MyTaxi bisher das größte Potenzial unter den Taxi-Apps mitgebracht, sich in Bremen durchsetzen zu können. 
Grundsätzlich ist im Gespräch die Herausforderung für entsprechende Plattformkonzepte deutlich geworden, sich 
im Bremer Taxigewerbe durchsetzen zu können. Dieses sei primär der Wahrung traditioneller Strukturen geschul-
det. Demnach sei der Taxiruf per Telefon nach wie vor die gängigste Form der Taxibestellung am Standort Bremen. 
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Tätigkeit zum Interviewzeitpunkt nicht mehr aus. Während der Rider von Foodora die Plattformarbeit sei-

nerseits erst kürzlich vor dem Gespräch offiziell beendet habe, liegt die Tätigkeit seitens des Designers 

zum Interviewzeitpunkt bereits mehrere Jahre zurück. 

Sowohl für den befragten Taxifahrer als auch für den Designer gilt, dass der Eingang von Anfragen oder 

die Ausübung von Aufträgen in unregelmäßigen zeitlichen Intervallen erfolgt(e). Wie bereits angesprochen, 

biete die Plattform eine Möglichkeit für den Taxifahrer die Auftragslage zu verbessern und damit den Um-

satz zu erhöhen. Die Tätigkeit werde leistungsbezogen bezahlt. Neben üblichen und regelmäßigen Fahr-

ten57 solle durch die App insbesondere Leerlauf im Arbeitsalltag vermieden werden. In Summe würden sich 

in Bremen jedoch sehr wenig Aufträge über die Plattform Taxi.de generieren lassen.58 Die Bearbeitung von 

Aufträgen des befragten Designers sei in Abhängigkeit von dem individuellen Interesse an dem ausge-

schriebenen Auftrag erfolgt. Dieser habe von den formulierten Erwartungen des Auftraggebers abgehan-

gen sowie von den eigenen Ideen für eine potenzielle Umsetzung des Auftrags. Grundsätzlich habe für 

den Designer keinerlei Druck oder die Verpflichtung zur Auftragsannahme seitens der Plattform bestanden. 

Auch die Bezahlung wurde als einflussnehmender Aspekt angegeben. Der Fahrradkurier von Foodora 

habe 15 bis 20 Stunden pro Woche gearbeitet. Dabei habe er seine wöchentlich vorgegebene Mindest-

stundenanzahl (hier 14,7) erfüllen müssen. Im Schnitt sei er pro Schicht auf zweieinhalb ausgelieferte Be-

stellungen gekommen. Die Schichtvergabe sei über ein algorithmisches Managementsystem erfolgt.59,60 

Der Taxifahrer merkte an, dass er für die Nutzung jeglicher Plattformen - die zur Stärkung der Auftrags-

lage beitragen - offen sei. Eine parallele Nutzung mehrerer Taxi-Plattformen wäre laut seiner Aussage 

sowohl technisch als auch rechtlich gesehen möglich. Der befragte Designer wäre zwar auch auf anderen 

Plattformen aktiv gewesen, sein Fokus habe jedoch auf 99designs gelegen. 

Die Interviews in Bezug auf die drei Plattformen haben die in Abschnitt 4.1 bereits recherchierten Erwerbs-

formen bestätigt. Neben dem formalen Arbeitnehmerverhältnis, das im Rahmen der Tätigkeit für Foodora 

bestand, ist der Designer als Selbstständiger auf 99designs tätig gewesen. Bei der Plattform Taxi.de han-

delt es sich zwischen der Plattform und dem Taxifahrer nicht um ein Beschäftigtenverhältnis. Taxi.de fun-

giere lediglich als Vermittler von Fahrgästen. Die heterogenen Beziehungen zwischen Erwerbstätigen und 

Plattformen wurden bereits in Abschnitt 6.1 identifiziert. 

Die Beendigung der Tätigkeiten für Foodora und auf 99designs legt erneut dar, dass die Arbeit in der Platt-

formökonomie nicht als langfristige Berufsperspektive wahrgenommen wird. Die Annahme aus Abschnitt 

6.4.1 Persönliches und Aufnahme der Plattformarbeit, dass sich die Plattformarbeit in Bremen aktuell durch 

einen zeitlich begrenzten Charakter kennzeichnet, wird durch die Tatsache bekräftigt, dass Aktivitäten 

57  Hierbei handele es sich beispielsweise um Krankentransporte wie von Dialysepatienten oder die Beförderung Ge-
schäftspersonen. 

58  Der Eindruck des Interviewpartners war, dass die App MyTaxi im Bremer Raum bekannter sei als die App Taxi.de. 
Zum Nutzungszeitpunkt habe der Taxifahrer die App MyTaxi insbesondere am Wochenende bedient, da in der 
Woche bereits mehrere Fahrten fest gebucht gewesen wären. Drei bis vier Anfragen seien über die App rein-ge-
kommen. Diese hätten in der Regel auch bedient werden können. 

59  Laut dem Gesprächspartner habe sich das System zur Schichtvergabe während seiner Plattformarbeit verändert. 
Zu Beginn der Tätigkeit hätten sich Rider auf Schichten bewerben können. Es hätten zudem Schichten abgelehnt 
werden können. Im weiteren Verlauf wäre das System auf ein internes Rating-Verfahren umgestellt worden. Be-
liebte Schichten wären insbesondere an diejenigen Rider vergeben worden, die durch das Rating höher eingestuft 
worden waren. Beliebt wären Schichten gewesen, wenn sie in den Abendstunden gelegen hätten. Bei Auslieferun-
gen vor den Abendstunden habe es sich oftmals um Lieferungen an Büros gehandelt, bei denen das Trinkgeld in 
der Regel geringer ausgefallen wäre. 

60  Darüber hinaus habe es Systeme gegeben, nach denen die Rider zusätzlichen Verdienst hätten generieren können. 
Die Verfahren hätten einer permanenten Veränderung oder Weiterentwicklung unterlegen. Zum Beispiel habe ein 
weiterer Euro Stundenlohn erzielt werden können, wenn im Monat eine bestimmte durchschnittliche Anzahl an 
Lieferungen pro Stunde erreicht worden war. Im Weiteren wären Boni ausbezahlt worden, die sich nach der Ge-
schwindigkeit des Riders bei den Auslieferungen gerichtet hätten. Auch wären weitere Vorteile danach gewährt 
worden, wie die individuelle Zuverlässigkeit des Lieferanten bewertet worden war. 
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teilweise auch auf anderen Plattformen stattfinden oder stattgefunden haben. Der befragte Taxifahrer nutzt 

trotz der geringen Generierung von Aufträgen weiterhin Taxi.de. Dieser Aspekt ist insofern nachvollziehbar, 

da er keinen weiteren Schaden oder Nachteil aus der Registrierung zieht.61 Vorgaben zur Annahme von 

Aufträgen durch den Plattformbetreiber bestehen oder bestanden weder für den Interviewpartner aus dem 

Taxigewerbe noch aus dem Designbereich. Zwar lässt sich solch eine Verpflichtung zur Ausübung von 

Tätigkeiten bei Foodora feststellen, jedoch ist diese im Rahmen des Beschäftigungsverhältnisses anders 

zu bewerten. Die geringe Auftragslage via Taxi.de in Bremen, lässt sich durch eine mangelnde Ausprägung 

von Netzwerkeffekten62 erklären. 

Arbeitsbedingungen und Arbeitsprozesse 

Die Abwicklung von Arbeitsaufträgen verläuft bei den drei Plattformen sehr unterschiedlich. Der Rider von 

Foodora habe sich über sein Smartphone zunächst in einer zentralen Zone in der Stadt in die App einloggen 

müssen. Anschließend sei ihm über die App ein Lieferauftrag übermittelt worden. Nach der Annahme des 

Auftrags habe der Rider den Zeitumfang überprüft, der ihm für den Lieferauftrag zugestanden habe. Zu-

nächst sei der Kurier zum Restaurant gefahren, um die Bestellung abzuholen. Anschließend wäre die Ab-

holung in der Foodora-App durch den Rider bestätigt worden. Danach sei die Lieferadresse des Kunden 

preisgegeben und die Bestellung durch den Kurier an den Kunden zugestellt worden. 

Ein Auftraggeber habe über 99designs einen Auftrag ausgeschrieben (dieser Wettbewerb habe zum Bei-

spiel das Budget sowie Angaben zu den Vorstellungen des Designs beinhaltet). Jeder Wettbewerb wäre 

dabei einer Kategorie zugeordnet worden. Interessierte Designer hätten einen Entwurf erstellt und diesen 

an den Auftraggeber übermittelt. Schließlich habe sich der Auftraggeber für einen Entwurf entschieden, 

den er als Kunde beim auserwählten Designer damit in Auftrag gegeben habe. 

Wenn eine Fahrgastanfrage auf MyTaxi einging, wäre es dem Taxifahrer durch ein Signal auf dem Handy 

bemerkbar gemacht worden. Der Taxifahrer habe die Anfrage annehmen können. Seiner Erinnerung nach, 

habe schließlich auch der entsprechende Fahrgast die Bestätigung des Taxifahrers annehmen oder ableh-

nen können. Bei MyTaxi wäre dem Fahrgast das Kennzeichen des georderten Wagens übermittelt worden. 

Zum konkreten Ablauf eines Auftrags von Taxi.de wurden im Interview keine weiteren Angaben gemacht. 

Ein persönlicher Kontakt zwischen Taxifahrer und Fahrgast63 hat sich im Zuge des Dienstleistungs-charak-

ters zwangsläufig ergeben. Laut dem befragten Designer sei die Resonanz auf den Entwurf für den Desig-

ner oftmals unterschiedlich ausgefallen. Während manche Auftraggeber schnell eine Rück-meldung gege-

ben hätten, wäre von anderen wiederum überhaupt keine Reaktion erfolgt. In diesem Fall habe die Platt-

form teilweise den Auftraggeber kontaktiert, um die Kommunikation aufrechterhalten zu können. Die Inter-

vention des Plattformbetreibers führte dennoch nicht zwangsläufig zu einer Reaktion des Auftraggebers. In 

diesem Fall wurden seitens des Designers Aufträge unter Umständen fallen gelassen. Der befragte Rider 

beschrieb den Kontakt zum Restaurantpersonal als freundschaftlich. Ebenso schilderte er den Kontakt und 

Umgang mit Kunden als grundsätzlich problemlos.64 

In den Interviews wurde deutlich, dass eine Kommunikation mit dem Plattformbetreiber nur in geringerem 

Maße erfolgt(e). Der befragte Rider berichtete, dass sein Arbeitgeber im Prinzip für die Rider nicht präsent 

61  Hier ist auch nochmal darauf hinzuweisen, dass der Gebrauch des Plattformdienstes kostenlos ist, wie in Abschnitt 
6.1.2.2 im Kontext der plattformspezifischen Untersuchung festgestellt wurde. 

62  Netzwerkeffekte wurden in Abschnitt 4.2.1 angesprochen. Ausgeprägte Netzwerkeffekte können sich für Plattfor-
mangebote ergeben, weil die Nutzung der Plattform mit jedem weiteren Nutzer attraktiver wird. 

63  Nach Aussage des Interviewpartners wären die Fahrgäste, die in Bremen die Bestellung per Taxi-Apps genutzt 
hätten, in den meisten Fällen so im jungen bis mittleren Alter (bis maximal an die 50 Jahre). 

64  Beschwerdefälle wären aber nicht ausgeschlossen gewesen. Eine problematische Situation wäre zum Beispiel die 
mangelhafte Verpackung von Lieferungen durch das Personal der Restaurantbetriebe gewesen. 
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gewesen sei.65 Es habe zwar Kontaktstellen bei Beschwerdefällen gegeben, deren Erreichbarkeit sei je-

doch nicht gewährleistet gewesen. Generell seien für die Region zuständige Kontaktpersonen für die Rider 

nicht leicht zu erreichen gewesen. Stattdessen habe die Kommunikation insbesondere auf digitalem Wege 

stattgefunden (zum Beispiel über die Foodora-App und per E-Mail). Antworten auf häufig gestellte Fragen 

seien zudem über die Foodora-App mittels eines Wikis abrufbar gewesen. Auch im Interview mit dem De-

signer hat sich gezeigt, dass dieser lediglich über Foreneinträge oder auftrags-bezogene Forenpostings 

mit der Plattform kommunizieren konnte. Der Befragte aus dem Taxigewerbe gab an, die Taxi-Apps als 

Vermittlungsdienst wahrgenommen zu haben bzw. wahrzunehmen. In diesem Kontext gab es keine weite-

ren Angaben zur Kommunikation mit den Plattformbetreibern. 

Der Kontakt zu weiteren Plattformarbeitern der entsprechenden Plattform fand bei allen Befragten wenn 

überhaupt im geringeren Maße statt. Die Gründe bei 99designs lagen in dem bestehenden Konkurrenzver-

hältnis sowie bei Foodora in dem rückläufigen Engagement der Plattform den Zusammenhalt unter den 

Ridern zu fördern.66 Nach Beobachtungen des Foodora-Kuriers seien im Laufe seiner Tätigkeit weniger 

Teammeetings angesetzt worden als zu Beginn.67 Die Kommunikation unter den Ridern habe im Wesent-

lichen mittels des Messanging-Diensts Whatsapp stattgefunden.68 Der informelle Gruppenchat habe dazu 

gedient, sich über verschiedenste Anliegen und Belange austauschen zu können. 

Zudem habe es einen weiteren Gruppenchat gegeben, mittels dessen das Unternehmen mit den Ridern 

kommunizierte, da hier zum Beispiel Details zur Schichtvergabe besprochen worden wären. Insgesamt 

beschrieb der Interviewpartner das Verhältnis der Rider untereinander als gut. In Kreativwettbewerben auf 

99designs habe es zwar die Möglichkeit gegeben, die Designs von anderen zu kommentieren, jedoch hät-

ten sich die Konkurrenten in der Kommunikation zumeist zurückgehalten. Der Taxifahrer habe im Rahmen 

der vermittelten Fahrten über MyTaxi oder Taxi.de keinen gesteigerten Kontakt zu anderen Taxifahrern 

erhalten. 

Aus den geschilderten Auftragsprozessen und Arbeitsabläufen wird die Heterogenität der Geschäftskon-

zepte von Plattformen deutlich. Eine Vergleichbarkeit der Prozesse ist an dieser Stelle nicht gegeben. Im 

Zuge der beschriebenen Abläufe ist die Flexibilität der Auftragsannahme von Plattformaktivitäten sowohl 

für die Taxi-Plattformen als auch für 99designs noch einmal deutlich geworden. Während Plattformen wie 

Taxi.de eine Option darstellen, die Auftragslage traditioneller Taxidienste zu erweitern, ist die Bezahlung 

der eigenen Tätigkeit für den Designer so lange unklar, bis sich der Auftraggeber für seinen Entwurf ent-

schieden hat. Foodora fungiert als Arbeitgeber und bildet die Schnittstelle zwischen Restaurantbetrieben 

und Kunden.  

Es hat sich gezeigt, dass die Kommunikation mit dem Plattformbetreiber nur in eingeschränktem Maß statt-

findet. Die Begrenzung auf digitale Kommunikation könnte als Distanz- und Anonymitätswahrung des Platt-

formbetreibers interpretiert werden. Ein anknüpfender Gedanke lässt die Vermutung nahe, dass diese Dis-

tanz und Anonymität ein Versuch ist, mögliche Arbeitgeberfunktionen zu verschleiern. Zwar trifft dies für 

Foodora formal nicht zu, allerdings haben sich im Interview problematische Tendenzen für die Rider fest-

stellen lassen, die aus einer mangelnden betrieblichen Einbettung erwachsen (zum Beispiel die schwierige 

65  Zu Beginn der Tätigkeit des Interviewpartners habe es eine verantwortliche Person für die Kuriere, die im norddeut-
schen Raum eingesetzt waren, gegeben. Ein persönliches Treffen mit dieser Zuständigkeit habe sich für den Be-
fragten allerdings nie ergeben. Die Zentrale befindet sich in Berlin. 

66  An dieser Stelle ist anzumerken, dass das eigene Interesse und Engagement der Plattformarbeiter ebenfalls erfor-
derlich ist um Kontakt zu anderen Plattformarbeitern zu erhalten und zu pflegen. 

67  In einer früheren Unternehmensphase seien auch Wettkämpfe unter lokalen bzw. regional tätigen Rider-Teams 
ausgerichtet worden. Die Foodora-Rider mit unterschiedlichem regionalen Einsatzbereich konnten sich im Rahmen 
eines Wettkampfes messen und somit Geldpreise für ihr lokales bzw. regionales Team gewinnen. An den Team-
Treffen solle oftmals insbesondere der harte Kern der Belegschaft teilgenommen haben. Dieser harte Kern bestehe 
nach Einschätzung des Interviewpartners aus circa fünf Personen, die bereits längerfristig als Kurier für Foodora 
gearbeitet hätten. 

68  Der Messanging-Dienst wurde bereits im Zuge der Verbreitung der Online-Umfrage in Abschnitt 6.2.1 angespro-
chen. 
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Erreichbarkeit von Ansprechpartnern). Da digitale Kommunikation im Gegensatz zur direkten Kommunika-

tion keine direkte Resonanz erfordert, können Auseinandersetzungen dadurch zumindest umgangen oder 

verzögert werden. Die Tätigkeit für oder auf einer Plattform bietet auch in Bremen Raum, eine Aufgabe für 

sich und damit eigenständig auszuüben - unabhängig davon, ob es sich um Cloud- oder Gigwork handelt. 

Eine Interaktion in persona mit dem Plattformbetreiber stellt keine Voraussetzung für die Ausübung der 

Tätigkeit dar. Diese Annahme gilt auch für den Kontakt zu Kollegen oder anderen Plattformarbeitern. Team-

fähigkeit ist in diesem Sinne nicht erforderlich. Vielmehr erscheint es, dass eine Kommunikation zu anderen 

Plattformarbeitern vorrangig durch das persönliche Interesse und die eigene Motivation entsteht. Da es 

sich im Falle von 99designs bei den Plattformarbeitern um unmittelbare Konkurrenten handelt, dürfte das 

Interesse daran im Falle dieser Plattform eher gering ausfallen. Ein persönlicher Kontakt zu den Kunden 

oder anderen Akteuren - wie das Personal der Restaurantbetriebe - ist durch den ortsgebundenen Dienst-

leistungscharakter von Gigwork-Aktivitäten eine nachvollziehbare Konsequenz (hier beim Lieferdienst und 

im Taxigewerbe). 

Weiteres 

Nach Aussage des Taxifahrers sei die Nutzung der Plattformen in der Bremer Taxibranche eher gering. 

Der Grund hierfür sei aus seiner Sicht, dass solche modernen Formen der Auftragsvermittlung von höherer 

Instanz unterbunden würden. Damit sich die Nutzung von Plattformangeboten in Bremen durchsetzen 

könne, müssten sich die Einstellungen der beteiligten Akteure hierzu ändern. Fahrgäste, die eine Fahrt 

über eine Taxi-App bestellten, kämen zumeist nicht aus Bremen. So erklärte er, dass die Dienste auch 

seitens der Plattformbetreiber stärker beworben werden müssten, auch um mehr Kunden zu akquirieren. 

Weiter sollten Nutzungsbedingungen durch die Betreiber zudem offener kommuniziert werden. Dem be-

fragten Designer sei niemand aus Bremen bekannt gewesen, der während seiner Aktivität auf 99designs 

die Plattform ebenfalls für die Generierung von Aufträgen genutzt habe. Eine konkretere Einschätzung 

konnte der Kurier von Foodora im Interview geben. Er schätzte die Anzahl der in Bremen tätigen Rider auf 

circa 35. Er fügte hinzu, dass die Fluktuation unter den Kurieren relativ hoch sei und einzelne Rider häufig 

nur kurz- oder mittelfristig für die Plattform arbeiten würde.69 Kenntnisstand und Angaben zur Verbreitung 

von Plattformarbeit in Bremen beruhen auf Schätzungen. In Summe scheint die bremische Plattformarbeit 

vom Umfang bis dato ein begrenztes Phänomen zu sein und kann daher als Nischenphänomen bezeichnet 

werden. 

Arbeitsrelevante Aspekte der Plattformökonomie wurden auch im Kontext der Beendigung der Plattformar-

beit genannt. In diese spielen demnach vielfach Faktoren rein, die aus dem Typ der jeweiligen Plattform 

erwachsen. Im Interview zur Plattform 99designs hat sich Frust als ein Faktor herausgestellt, der dazu 

geführt habe, die Aktivität auf der Plattform zu beenden. Das Frustgefühl hätte sich durch den erhöhten 

Wettbewerbsdruck eingestellt. Im Weiteren wurden eine ungewisse Auftragslage sowie die geringe Bezah-

lung als Begründungen angegeben. Der ehemalige Kurier habe seine Tätigkeit bei Foodora bereits im 

Vorhinein als eine vorübergehende „Lösung“ betrachtet. Die Beendigung der Tätigkeit war demnach eine 

Frage der Zeit. Als weitere Begründung führte er die Herbst- und Wintermonate an, in denen er die Durch-

führung der Arbeit draußen als besonders herausfordernd empfunden habe. Zudem nannte er zunehmen-

den Arbeitsdruck70 sowie Motivationsverlust, Veränderungen der Arbeitskonditionen sowie Unregelmäßig-

keiten in der Bezahlung. 

69  Im Interview stellte sich heraus, dass diejenigen, die längerfristig für die Plattform arbeiten und darüber hinaus auch 
mehr Stunden in der Woche leisten würden, zumeist den „älteren“ Teil in der Belegschaft bilden würden. Nach 
seinen Angaben habe der Interviewpartner mit fast Ende 20 eher zu den älteren Kollegen gehört. 

70  Der ehemalige Rider von Foodora vermutet, dass der zunehmende Arbeitsdruck mit dem Börsengang des Unter-
nehmens zusammenhing. 
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Zwischenfazit 

Die Plattformökonomie ist vielfältig und das schlägt sich in unterschiedlichen Erwerbsformen sowie in der 

Heterogenität der Plattformkonzepte nieder mit unterschiedlichen Rollen und Funktionen des Plattformbe-

treibers. Die Strukturen der Plattformökonomie sind vielfach intransparent, sodass hier vielmehr die wahr-

genommene Atmosphäre über die Nutzung von Plattformen reflektiert werden kann. Im Rahmen der Inter-

views mit den Erwerbstätigen der Plattformökonomie hat sich gezeigt, dass die Arbeit auf bzw. für Plattfor-

men in Bremen bisher zeitlich sehr befristet ist. Die Tätigkeit auf bzw. für Plattformen stellt zumeist einen 

Nebenerwerb dar. So spielen neben finanziellen Aspekten auch vielfach andere Beweggründe eine Rolle 

für die Aufnahme der Plattformarbeit. Allgemein reflektieren diese Aspekte die Schnelllebigkeit im Bereich 

der Plattformarbeit. Außerdem wurde durch die Beschränkung auf digitale Kommunikation eine Distanz- 

und Anonymitätswahrung der Plattformbetreiber vermutet, die im weitesten Sinne auch als Bestreben an-

gesehen werden kann, potenziellen Arbeitgeber- bzw. arbeitgeberähnlichen Funktionen und Pflichten aus-

zuweichen. Insgesamt hat sich gezeigt, dass der persönliche Kontakt zwischen Plattform-betreiber und -

arbeiter für die Ausübung der Tätigkeit weder erforderlich noch ohne Weiteres möglich ist. Die Ausübung 

von bremischer Plattformarbeit kennzeichnet sich demnach durch eine gewisse Eigenständigkeit. Das be-

deutet allerdings nicht, dass Möglichkeiten zur Kommunikationsaufnahme - je nach Plattformkonzept - nicht 

bestünden oder gar bewusst verhindert würden. Angaben und Kenntnisstand über die Verbreitung der 

Plattformarbeit bzw. über die Anzahl weiterer Plattformarbeiter führen zu der Vermutung, dass Erwerbsar-

beit im Kontext der bremischen Plattformökonomie bisher von begrenztem Umfang ist. Daher kann sie 

auch als Nischenphänomen bezeichnet werden. Durch die Interviews war es möglich, einen Eindruck über 

das persönliche Empfinden der Plattformarbeiter zur Tätigkeit in der Plattformökonomie zu gewinnen. Letzt-

lich konnten sich in den einzelnen Interviews positive wie negative Aspekte der Plattformökonomie wider-

spiegeln: finanzieller Nebenerwerb, niedrigschwelliger Jobeinstieg, Können austesten aber auch intrans-

parente Nutzungsbedingungen, begrenzte oder mangelnde Kommunikation zur Plattform, eine unregelmä-

ßige oder zu gering empfundene Bezahlung, ungewisse Auftragslage und intransparente Veränderungen 

der Arbeitskonditionen. 

Hier klingt der allgemeine Tenor zum Thema Plattformökonomie an, der sich bereits im Rahmen des Ab-

schnitts 4.2 herauskristallisiert hat. Die Plattformökonomie bietet in einem gewissen Maße Potenziale für 

Erwerbstätige, aber eben auch entsprechende Herausforderungen. 

6.5 Auswertung der Experteninterviews 

Die Aussagen der Experten aus den Forschungsinterviews werden nun kategorisiert nach Themenschwer-

punkten verglichen. Als Themenschwerpunkte konnten die gemeinsamen Kategorien „Themen-felder“, als 

Perspektive aus der sich die Experten und ihre Organisationen mit Plattformarbeit beschäftigen, „Chancen 

und Probleme“ der Plattformarbeit, „Forderungen“ und „(langfristige) Entwicklungsperspektiven“ auf die 

Plattformarbeit identifiziert werden. Insgesamt wurden zwei Vertreter bremischer Institutionen und zwei 

Gewerkschaftsvertreter des DGB auf Bundesebene zu ihren Einschätzungen befragt. 

Themenfelder 

Nach Angaben der Vertreter von bremischen Institutionen spiele die Plattformökonomie in Bezug auf Er-

werbstätigkeit in Bremen keine besondere Rolle. Zwar sind Plattformen wie Foodora in Bremen nutzbar, 

allerdings sei ihr Wertschöpfungsfaktor in Bezug auf Arbeit eher gering. Die Tätigkeit für Foodora wird eher 

als typischer Nebenverdienst eingeordnet. In Bezug auf Digitalisierung und Plattformisierung habe die Be-

trachtung von Mobilitätskonzepten eine größere Bedeutung. Ein Beispiel sei hier die Plattform moovel die 

zum Automobilkonzern Daimler AG gehört. Diese Plattform, die den ÖPNV und die Vermittlung von Miet-

wagen miteinander verbindet, könne unter Umständen zu einer Senkung von Fahrgastzahlen des öffentli-

chen Nahverkehrs hin zu einer Zunahme des Individualverkehrs und somit möglicherweise zu Verkehrs-

problemen beitragen. In der Logistikbranche seien darüber hinaus Sharing-Konzepte getestet worden. So 
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sollten LKW bei freien Kapazitäten auf Zwischenhalten weitere Waren einladen, um Leerfahrten zu vermei-

den. Allerdings habe sich dieses Konzept nicht durchgesetzt. 

Im bremischen Handwerk spiele Plattformarbeit ebenfalls eine untergeordnete Rolle. Handwerksbetriebe, 

die dem Vollhandwerk zuzuordnen sind sowie relativ stark organisiert und an die Behörden angebunden 

sind, müssten nicht auf Plattformen zur Auftragsvermittlung zurückgreifen. Plattformen würden für sie sehr 

wahrscheinlich fast keine Rolle spielen. Sie hätten fast eine freie Auftragswahl und eher Probleme mit der 

Suche nach geeigneten Fachkräften. Zu handwerksähnlichen und zulassungsfreien Handwerksberufen 

konnten keine genaueren Aussagen getroffen werden, da sie weniger greifbar seien. 

Einer der Vertreter des DGB äußerte, dass die verschiedenen Ausprägungen der Plattformarbeit im Zu-

ständigkeitsbereich der Gewerkschaften ver.di, IG Metall, NGG und IG BAU lägen und diese teilweise an 

Projekten zur Plattformarbeit arbeiten würden. Bei der Gewerkschaft ver.di seien die Bereiche „Selbststän-

dige“ und „Digitalisierung“ aktiv. Die IG Metall betreibe seit ungefähr zwei Jahren das Projekt „faircrow-

dwork“ und die NGG sei maßgeblich beteiligt an der Kampagne „Liefern am Limit“. Der DGB versuche 

diese Kampagnen und Projekte durch verstärkte Öffentlichkeitsarbeit zu unterstützen und somit öffentli-

chen Druck aufzubauen und Plattformarbeiter als Gewerkschaftsmitglieder zu gewinnen, damit diese sich 

besser für ihre Interessen einsetzen könnten. 

Probleme 

Ein wesentliches Problem bestehe laut der befragten Vertreter des DGB und der bremischen Institutionen 

darin, dass Plattformarbeiter in der Regel keinen Kontakt zu ihren (Interessen-)Organisationen hätten. So 

äußerte ein Vertreter des DGB, dass es relativ schwierig sei Plattformarbeit zu organisieren. Die Gewerk-

schaftsmitgliedschaft wäre allerdings eine wesentliche Voraussetzung um Verhandlungs-positionen gegen-

über den Plattformen stärken zu können. Ein Vertreter einer bremischen Institution legte im Interview dar, 

dass tendenziell eher Handwerker aus handwerksähnlichen oder zulassungsfreien Berufen für Plattformen 

tätig seien. Diese Handwerker seien institutionell weniger stark vernetzt. Der Vertreter sah besonders die 

„Rückwärtsauktionen“ bestimmter Plattformen zur Vermittlung von Handwerksdienstleistungen kritisch. Al-

lerdings würde dieser Umstand nachlässiger betrachtet, da die Situation des Handwerks in Bremen an-

sonsten verhältnismäßig gut sei. 

Mit Blick auf die Arbeitsbedingungen sei laut DGB-Vertreter die Solo-Selbstständigkeit problematisch für 

die Plattformarbeiter. Für sie würden wesentliche Schutzmechanismen des Arbeitsrechts nicht gelten, ob-

wohl die Plattformarbeiter häufig von einer einzigen Plattform abhängig seien. So fehle der Arbeits- und 

Gesundheitsschutz als auch der Mindestlohn als Mindestvergütung. Durch die mangelnde Sozial-versiche-

rungspflicht würden unter anderem auch Maßnahmen zur eigenen Altersvorsorge fehlen. Darüber hinaus 

mangele es an Möglichkeiten zum Abschluss kollektiver Verträge mit den Plattformen, wie etwa Tarifver-

träge. Ein weiteres Problem, aus Sicht eines DGB-Vertreters sei, dass auf Plattformen angebotene Dienst-

leistungen potenziell Qualitätsstandards unterwandern könnten, die ansonsten durch in Deutschland gän-

gige Standards wie den Meisterbrief gesichert würden. Außerdem könnten wenig aussagekräftige Online-

bewertungen ein Grund sein, die Kunden dazu zu veranlassen,den angestammten Standards zur Quali-

tätssicherung weniger Beachtung zu schenken. 

Auch wenn seitens der Interviewpartner aus bremischen Institutionen festgestellt wurde, dass Plattformar-

beit in Bremen keine bedeutende Rolle spiele, wurde auch die grundsätzliche Meinung geäußert, dass 

bestimmte Plattformen einer Regulierung bedürfen würden. Das gelte insbesondere für diejenigen Plattfor-

men, die in ihrer jeweiligen Branche reguläre Arbeitsplätze gefährden. Die juristische Regulierung der Platt-

formarbeit müsste nach Ansicht eines Interviewpartners des DGB zwei Unterscheidungskriterien berück-

sichtigen. Es müsse unterschieden werden zwischen Plattformarbeit, die zwar digital verwaltet, aber analog 

erbracht würde und Plattformarbeit, die digital verwaltet und gleichzeitig digital erbracht würde. Die Regu-

lierung letzterer erfordere sehr komplexe Maßnahmen, da verschiedene nationale Rechtsnormen berück-

sichtigt werden müssten. Ein Crowdworker, der Bürger eines Staats A ist, könne auf einer Plattform tätig 
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sein, die in Staat B betrieben würde und sein Auftraggeber könne in Land C ansässig sein. Hierdurch 

ergäbe sich ein erweiterter Regelungsbedarf. 

Im Falle der analog erbrachten Plattformarbeit ließe sich viel eher auf nationales Arbeitsrecht zurückgreifen, 

um diese zu regulieren. Im Rahmen des deutschen Arbeitsrechts wäre eine Regulierung der Plattformarbeit 

dieser Einschätzung nach durch den Umstand erschwert, dass keine übliche Betriebsstruktur bestünde 

und somit eine juristische Einordnung von Plattformarbeitern in die Kategorie der abhängig Beschäftigten 

nicht eindeutig möglich sei. Eine mögliche Lösung stelle hier die Anwendung weiterer Kriterien der deut-

schen Rechtsprechung zur Feststellung eines Arbeitnehmerstatus dar. Der Arbeitnehmerbegriff werde in 

der deutschen Rechtsprechung durch die weisungsgebundene Eingliederung des Arbeitnehmers in eine 

organisatorische Einheit, in einer vom Arbeitgeber geschaffenen Arbeitsorganisationen definiert. Noch sei 

offen, inwieweit diese Definition für digitale Sachverhalte zur Anwendung kommen könne. Beispielsweise 

wenn die Weisungen durch Algorithmen statt durch Vorgesetzte ausgegeben würden. 

Forderungen 

Die Vertreter des DGB wiesen in den Interviews darauf hin, dass der DGB versuche auf eine konkretere 

Definition des Arbeitnehmerbegriffs Einfluss zu nehmen, damit Plattformen wie Deliveroo juristisch dazu 

gezwungen würden Plattformarbeiter nicht länger als Solo-Selbstständige beschäftigen zu können. Es solle 

eine Selbstverständlichkeit werden, dass Plattformarbeiter, die ökonomisch nicht selbstständig sind, auch 

nicht als Selbstständige gelten dürften. Stattdessen müssten sie als abhängig Beschäftigte eingestuft wer-

den. Es dürfe juristisch nur die Person als selbstständig gelten, die es auch im ökonomischen Sinne tat-

sächlich ist. Wer nur für eine Plattform arbeite und dessen Arbeitszeiten, Aufträge, Arbeitskleidung und 

Bezahlung fremdbestimmen würde, der solle nicht mehr als selbstständig bezeichnet werden. Gefordert 

würde hier eine Gesetzesanpassung für Solo-Selbstständige mit einer geringeren Verhandlungsmacht. 

Des Weiteren ließe sich aus dieser Perspektive zudem diskutieren, ob die Ein-führung von Mindesthono-

raren oder bestimmte Honorarordnungen möglich sei. Diese Überlegungen befinden sich allerdings auch 

beim DGB noch in einer sehr frühen Diskussionsphase. Wenn die rechtliche Bewertung von Plattforman-

bietern ähnlich wie für analog agierende Unternehmen ausfallen würde, hätten die Plattformbetreiber den-

noch einen Wettbewerbsvorteil. Dieser würde sich dann jedoch nicht aus niedrigen Löhnen und schlechten 

Arbeitsbedingungen ergeben, sondern wäre primär Resultat qualitativ hochwertigerer Dienstleistungen. Die 

konkreten Forderungen des DGB sind laut Aussage der Vertreter allerdings noch verhältnismäßig vage 

und noch nicht finalisiert. So äußerte ein Vertreter des DGB, dass die Einordnung von Plattformarbeitern 

in die Kategorie der abhängig Beschäftigten schon näher rücken würde, wenn eine Weisung im Sinne des 

Weisungsrechts nicht mehr nur von einer realen Person ausgehen würde, sondern wenn darunter auch 

Weisungen auf Grundlage einer algorithmischen Entscheidung gefasst werden würden. Außerdem wäre 

es seiner Einschätzung nach denkbar, dass der DGB einen Sozialversicherungsstatus unabhängig vom 

konkreten Status der Erwerbstätigkeit fordern könnte. So könnte eine Bürgerversicherung dafür sorgen, 

dass Plattformarbeitern der Schutz der Sozialversicherungen zugute komme. Im Rahmen einer Gesetzes-

änderung hätte der DGB bereits die Einführung eines Indizienkataloges gefordert, der es Plattformarbeitern 

vereinfachen sollte, zu erkennen, ob sie im juristischen Sinne eigentlich als abhängig Beschäftigte einge-

stuft werden könnten. Indizien könnten in diesem Sinne beispielsweise sein, ob der Plattformarbeiter die 

Ausrüstung seines Auftraggebers nutzt, ob er frei auf dem Markt agiert oder an verschiedene Vorgaben 

des Auftraggebers gebunden ist. Diese Forderung hätte sich allerdings nicht durchgesetzt. 

(Langfristige) Perspektiven 

Nach Ansicht eines der beiden DGB-Vertreter würde Plattformarbeit die Mitgliedsgewerkschaften definitiv 

weiter beschäftigen. Gerade in Hinblick auf die Arbeit in der Gig-Economy, in der Handwerker, Reinigungs-

kräfte und Kurierfahrer beschäftigt seien, wäre eine Automatisierung in nächster Zeit noch nicht absehbar. 

Im Gegensatz dazu sehe er diese bei Crowdworkern durchaus gegeben. Im Falle von Handwerks- und 
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Putzdienstleistungen würde Plattformarbeit aber definitiv wichtiger werden. Die zunehmende Bedeutung 

werde aber vermutlich auf bestimmte Branchen beschränkt bleiben. 

Aus der Perspektive des DGB könnte eine Lösung der prekären Arbeitsverhältnisse vieler Plattform-arbei-

ter in drei verschiedenen Handlungsoptionen liegen. Eine erste Option könnte die Erweiterung des Arbeit-

nehmerbegriffs sein, um beispielsweise Kurierfahrer innerhalb der Plattformökonomie mit abhängig be-

schäftigten Kurierfahrern gleichstellen zu können. Zweitens wäre eine Ausdehnung der Mindestschutzvor-

schriften auf alle Erwerbstätigen denkbar, die nicht einer freien unternehmerischen Tätigkeit nachgehen 

würden. Putzdienstleister der Plattform Helpling oder Kurierfahrer wären also insofern abhängig Beschäf-

tigte, als das sie nicht frei auf dem Markt agieren und relativ eng getaktet und gebunden ihre Arbeit aus-

führen würden. Handwerker, die die Möglichkeit der freien Arbeitseinteilung haben und Plattformen ledig-

lich in ihrer Vermittlungsfunktion nutzen, würden demnach weiterhin als Selbstständige betrachtet werden. 

Eine dritte Option wäre es, den Sozialversicherungsstatus unabhängiger vom Status der Erwerbstätigkeit 

zu denken. Eine mögliche Herangehensweise wäre eine Bürgerversicherung. Außerdem könnte der Staat 

im Rahmen analoger Plattformarbeit über gewerberechtliche Regelungen den Zugang zum deutschen Ar-

beitsmarkt für etwaige Plattformen präventiv regeln. Im Falle von Crowdwork und Cloudwork wäre es da-

gegen denkbar, dass Aufträge nach dem Arbeitsrecht des Sitzes des Auftraggebers durchgeführt werden 

müssen. Diese Perspektive wäre allerdings eher ein Gedankenspiel, da die Umstände der Umsetzung ei-

nes solchen Prinzips sehr komplex seien. Letztlich wurde hinzugefügt, dass auch das Heimarbeitsgesetz 

Ansatzpunkte bieten könnte, um zum Schutz von Plattformarbeitern eingesetzt zu werden. 

Der Vertreter einer bremischen Institution äußerte im Interview, dass der Generationenwechsel wahr-

scheinlich einige Veränderungen mit sich bringe und sich die Vermittlung von Handwerkern über Mundpro-

paganda eher zur Suche nach Handwerkern über Suchmaschinen oder Ähnlichem verschiebe. Damit ein-

hergehen würde beispielsweise, dass die individuelle Beratung durch einen Handwerker durch eine Onli-

neplattform ersetzt würde. Jedoch sah er er hier primär Potenziale für Onlinetools, die die Handwerker auf 

ihrer eigenen Internetpräsenz nutzen, anstatt in größeren Plattformen. Beratung und individuelle Lösungen 

seien seiner Aussage zufolge ein wichtiger Bestandteil der Handwerksleistung. Sollte dies durch Plattform-

lösungen gegeben sein und sollten „Rückwärts-Auktionen“ nicht die Existenz von Handwerkern gefährden, 

könnten Plattformen unter Umständen an Relevanz gewinnen. Er ging allerdings davon aus, dass mit solch 

einer Entwicklung in den nächsten zwei bis fünf Jahren nicht zu rechnen sei. Der andere Interviewpartner 

aus Bremen äußerte sich ähnlich und beschrieb die Plattformarbeit im Rahmen von Handwerksdienstleis-

tungen in Bremen eher als eine Möglichkeit zusätzliche Aufträge einwerben zu können. Er schätzte den 

Anteil des zusätzlichen Gewinns für die Handwerker allerdings niedrig ein, da die Auftragslage der Hand-

werker in Bremen generell sehr gut sei. Ähnlich beurteilte er den Einfluss von Plattformen wie Foodora, 

Helpling, Pflegix und ähnlichen Plattformunternehmen. In der Pflege sei eher ein Personalmangel festzu-

stellen und eine allgemeine relativ schlechte Bezahlung. Plattformvermittelte Arbeit würde hier eher eine 

untergeordnete Rolle spielen. 

Zwischenfazit 

Durch die Forschungsinterviews mit den Experten zeigt sich, dass Plattformarbeit in Bremen entweder ein 

unterbelichtetes Thema ist oder nur in geringem Maße stattfindet. Wenn Plattformarbeit in Bremen relevant 

sein sollte, dann möglicherweise nicht im Rahmen etablierter Akteure. So merkte ein Bremer Inter-

viewpartner an, dass in Bezug auf Plattformen eher die Themen Mobilität und Logistik im Fokus stünden. 

Nach Aussagen aus den Interviews sei das in der Handwerkskammer vornehmlich organisierte Vollhand-

werk ebenfalls kaum betroffen von den Auswirkungen der Plattformökonomie. Der Umstand, dass keine 

Interviewpartner innerhalb der Gewerkschaften des DGB in Bremen gefunden werden konnten, kann eben-

falls dafür sprechen, dass Plattformarbeit zum Zeitpunkt der Untersuchung keine bedeutende Rolle für sie 

spielt. Nach Einschätzung der Vertreter des DGB wäre die Solo-Selbstständigkeit für Plattformarbeiter einer 

der kritischen Faktoren ihrer Arbeit. Eine Regulierung sei insbesondere davon abhängig, ob die Leistung 

der Plattformarbeiter digital oder analog erbracht würde. Während Letztere sich durch die nationale 



Schriftenreihe Institut Arbeit und Wirtschaft     27 | 2020 56 

Gesetzgebung und durch Rechtsprechung regulieren lassen würden, erfordere es für digitale Leistungser-

bringung komplexere Lösungen. Vor allem Forderungen seitens der Gewerkschaften zielen darauf ab, die 

Grauzone zwischen Solo-Selbstständigkeit und abhängiger Beschäftigung zu schließen, auch wenn diese 

noch nicht finalisiert wären. Als mögliche Ansätze wurden die Erweiterung des Arbeitnehmerbegriffs im 

deutschen Arbeitsrechts oder eine Bürgerversicherung genannt. Beide Ansätze könnten der Ausdehnung 

von arbeitsrechtlichen und sozialen Schutzmechanismen dienen. 
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7 Schlussfolgerungen 

Auf die Ergebnisse der einzelnen Forschungsfragen wird nachfolgend eingegangen. Dabei geht es zu-

nächst um die Identifikation und Definition plattformökonomischer Aktivitäten in Bremen. Im Weiteren wer-

den die Erkenntnisse zur Anzahl der Erwerbstätigen und dem Wissensstand der Akteure zusammenfas-

send dargestellt. Zentral sind zudem die Ergebnisse zu den ermittelten Erwerbsformen und die individuelle 

subjektive Wahrnehmung der Plattformarbeiter über ihre Tätigkeit in der Plattformökonomie. Allgemein ist 

anzumerken, dass es sich bei den Ergebnissen in diesem Forschungsprojekt um Andeutungen handelt, 

da die Erhebungen durch die besonderen Herausforderungen von Untersuchungen in der Plattformökono-

mie in einem eingeschränkten und nicht repräsentativen Rahmen stattfanden. Auf die besonderen Metho-

den, die in diesem Bereich erforderlich sind, wird in Abschnitt 7.5 eingegangen. 

7.1 Identifikation und Definition 

Zu Beginn des Projekts stellte sich heraus, dass eine enorme Bandbreite verschiedener Plattformen in den 

neun ausgewählten Branchen bzw. Kategorien in Bremen nutzbar ist. Dies gilt insbesondere für Plattfor-

men, die digitale Dienstleistungen anbieten. Aufgrund dieser Feststellung musste die Zahl der berücksich-

tigten Plattformen notwendigerweise begrenzt werden. Durch diese enorme Vielzahl ist die konkrete Be-

antwortung nach der Frage a) – welche Aktivitäten im Bereich der Plattformökonomie in Bremen identifiziert 

wurden – nicht in einem Stichwort zu leisten. Eine konkrete Ausführung wäre ebenso umfangreich wie die 

ermittelte Bandbreite an Aktivitäten. Durch die kategorische Einordnung (siehe Abbildung 3) war es mög-

lich, die Aktivitäten nach Branchen und Plattformen zusammenzufassen. Kategorien sind zum Beispiel 

„Vergleichsportale“, „Kommunikation, Information, Unterhaltung“ oder „Arbeitsplattformen zur Vermittlung 

von bezahlten Dienstleistungen“. Die Plattformen, die sich in letztgenannter Kategorie wiederfinden lassen, 

sind jene, in deren Kontext plattformvermittelte Erwerbsarbeit festgestellt werden konnte und die aus die-

sem Grund im Fokus dieser Untersuchung stehen. Die Kategorisierung folgte dabei der zuvor getätigten 

Definitionsleistung verschiedener Typen von Plattformarbeit aus Abschnitt 4.1. Die ermittelten Plattformen, 

die sich „Arbeitsplattform(en) zur Vermittlung von bezahlten Dienstleistungen“ zuordnen ließen, können 

gemäß der vorliegenden Definition darüber hinaus weiter differenziert werden.  

Die Plattformen, die den Kategorien „Personenbeförderung“, „Lieferdienste“, „Putzdienstleister“, „Betreu-

ungs- und Pflegedienstleister, „Handwerksdienste“ und „weitere Dienstleistungen“ zugeordnet werden 

konnten, lassen sich dementsprechend den Gigworking-Plattformen zuordnen. Crowdworking-Plattformen 

und Plattformen für Kreativwettbewerbe lassen so den Cloud-working-Plattformen zuordnen. Während 

Plattformarbeiter der Cloudworking-Plattformen in der Regel als Selbstständige tätig sind, finden sich auf 

Gigworking-Plattformen sowohl Plattformarbeiter, die abhängig beschäftigt für die Plattformen tätig sind, 

als auch Selbstständige. Darüber hinaus ist es möglich, dass Kleinunternehmen ebenfalls als Akteure auf 

Plattformen tätig sind. Im Zuge der Ermittlung der Aktivitäten sowie der kategorischen Einordnung haben 

sich auch wesentliche Erkenntnisse für die Definition der bremischen Plattformökonomie abgezeichnet 

(Forschungsfrage c) Wie lässt sich der Begriff der Plattformökonomie für das Land Bremen definieren?). 

Wie die einleitende Definition deutlich macht, ist die bremische Plattformökonomie prinzipiell nicht auf spe-

zifische Branchen beschränkt. Durch die hohe Skalierbarkeit von Plattformkonzepten und die Disruptivität 

vieler Branchen ist rein theoretisch die Etablierung von Plattformanbietern in zahlreichen Branchen zumin-

dest theoretisch möglich. Die vorliegende Erhebung kann so letztlich nur einen Einblick darin geben, welche 

Akteure mittels der gewählten Herangehensweisen erreichbar sind. 
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7.2 Anzahl der Erwerbstätigen 

Auch Forschungsfrage b) Wie viele Erwerbstätige arbeiten in Bremen für eine Plattform?, die auf die Anzahl 

der Erwerbstätigen abzielt, ist nicht mit konkreten Zahlen zu beantworten. Im Zuge des Projektverlaufs 

wurde zunehmend erkennbar, dass sich die Gewinnung solcher Zahlen oder Schätzungen schwieriger er-

wies als zunächst erwartet. Auch wenn sich der Mangel amtlicher Erhebungen und die Schwierigkeit der 

Datengewinnung bereits im Abschnitt 4.3 Erhebungen zu Plattformökonomie und -arbeit abzeichnete, so 

wurde zumindest davon ausgegangen, dass es möglich gewesen wäre, im Rahmen der eigenen Recher-

che nähere Erkenntnisse über den quantitativen Umfang von Plattformarbeit in Bremen zu gewinnen. Auf-

grund der genannten Hürden war es nur in Ansätzen möglich, durch dieses Vorgehen an Informationen zu 

gelangen. So ist eine Erkenntnis dieses Forschungsprojekts, dass die Erfassung einer konkreten Anzahl 

an Erwerbstätigen in der Bremer Plattformökonomie aktuell und auch naher Zukunft als schwerlich möglich 

erscheint. Stattdessen hat sich insbesondere im Zuge der Interviews zumindest die Tendenz ermitteln las-

sen, dass es sich bei der Bremer Plattformökonomie bis dato um ein Nischenphänomen handelt. Insofern 

wird auch der Einfluss, den die Plattformarbeit auf die bremische Wirtschaft nimmt, verhältnismäßig eher 

gering sein. Das bedeutet auch, dass relationsgemäß ein kleinerer Erwerbstätigenanteil von Menschen auf 

dem bremischen Arbeitsmarkt mit den Herausforderungen der Plattformarbeit konfrontiert ist. Eine Aus-

einandersetzung mit der Thematik sollte jedoch nicht als gegenstandslos erachtet werden. Immerhin wird 

europaweit erwartet, dass der Einfluss der Plattformökonomie zunehmen wird. Auch das vorliegende Inte-

resse an der Thematik bremischer Institutionen spiegelt die zunehmende Relevanz der Plattformökonomie 

wider. 

7.3 Wissensstand der Akteure 

Im Rahmen der Kontaktaufnahme zu bremischen Institutionen waren auch Rückschlüsse auf den derzeiti-

gen Wissensstand über die Plattformökonomie möglich (Forschungsfrage d) Wie ist der Wissensstand von 

Akteuren im Lande Bremen über eine hier existierende Plattformökonomie?). Vielfach erfolgte keinerlei 

Resonanz oder die kontaktierten Institutionen standen nicht für ein Interview zur Verfügung. Dennoch ließ 

sich vermehrt ein gesteigertes Interesse für das Thema verzeichnen. Dieser Aspekt unterstreicht die hohe 

Relevanz des Forschungsthemas. Die Experteninterviews zeigten dennoch, dass seitens der Institutionen 

der Kontakt zu Erwerbstätigen in der Plattformökonomie sehr begrenzt ist. Eine Ausnahme bildete das 

Taxigewerbe. Es ist zu schlussfolgern, dass Plattformarbeit in Bremen entweder kaum stattfindet oder eine 

Dunkelziffer besteht, die die Institutionen bisher nicht erfassen konnten. Wie das Beispiel der Foodora-

Kuriere zeigt, besteht die Möglichkeit, dass diese schlicht (noch) nicht in „klassischen“ Institutionen asso-

ziiert sind. Ihr Fokus bei der Betrachtung der Plattformökonomie liegt deshalb zum Erhebungszeitraum 

nicht auf plattformvermittelter Arbeit. Vielmehr stehen die Themen Mobilität und Logistik im Fokus. Sollte 

der Themenkomplex Plattformarbeit in Bremen an Bedeutung gewinnen, dann werden sich die Mitglieds-

gewerkschaften des DGB in Bremen verstärkt mit den Risiken der Solo-Selbstständigkeit von Plattformar-

beitern auseinandersetzen müssen, wie es bereits Vertreter des DGB auf Bundesebene tun. Regulative 

Maßnahmen, um Plattformarbeitern arbeitsrechtlichen Schutz zu gewährleisten, werden jedoch auf Bun-

desebene, wenn nicht gar internationaler Ebene in die Wege geleitet werden müssen. Möglicherweise wür-

den diese Maßnahmen bedeuten die Grauzone zwischen Selbstständigkeit und abhängiger Beschäftigung 

zu schließen, den Arbeitnehmerbegriff der deutschen Rechtsprechung auszuweiten oder eine Bürgerver-

sicherung einzuführen. 

Die erste Recherche hat zudem ergeben, dass wenige bis keine Plattformunternehmen, die Dienstleistun-

gen vermitteln, in Bremen ansässig sind. Am Beispiel Foodoras lässt sich zeigen, dass die Erschließung 

Bremens erst erfolgt, wenn eine Etablierung in anderen Großstädten erfolgreich ist. Der plattformvermittelte 

Vertrieb von Gütern (zum Beispiel Amazon) oder die Auswirkungen der Plattform-ökonomie auf das Gast-

gewerbe oder die Stadtentwicklung (zum Beispiel Airbnb) bedürfen allerdings einer gesonderten Untersu-

chung. 
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7.4 Erwerbsformen 

Die Forschungsfragen e) In welchem Erwerbsverhältnis stehen die Plattformarbeiter? Welche Formen der 

Erwerbstätigkeit sind zu erfassen? und f) Inwieweit werden (gesetzliche) Ansprüche, Rechte und Pflichten 

durch die Plattformbetreiber sowie Plattformarbeiter gewährleistet bzw. wahrgenommen? zielten auf die 

Erfassung der Formen der Erwerbstätigkeit ab sowie in diesem Zusammenhang auf die Gewährleistung 

und Wahrnehmung von Ansprüchen, Rechten und Pflichten ab. Dabei wurde eine formale Arbeitnehmer- 

und Arbeitgeberbeziehung ermittelt sowie - in den überwiegenden Fällen - Formen der (Solo-)Selbststän-

digkeit. Diese konnte sich bereits im Zuge der eigenen Recherchen auf den Plattformen feststellen lassen. 

Es hat sich gezeigt, dass die bloße Erfassung der Erwerbsform jedoch wenig Aussagekraft darüber hat, 

welche Präsenz und Funktion die Plattform letztlich in der Zusammenführung von Plattformarbeitern und -

kunden einnimmt. Inwieweit ein Plattformbetreiber tatsächlich nur vermittelt oder ob und zu welchem Grad 

sich die Funktion eines Arbeitgebers abzeichnet, erfordert einen spezifischen Blick. Dadurch variiert je nach 

Plattformkonzept auch die Verantwortungsübernahme für verschiedene Rechte und Pflichten stark. Ein 

fester Arbeitsvertrag sichert zwar einerseits gesetzliche Ansprüche wie das Leisten von Sozialabgaben 

oder die Einhaltung von Mindestlöhnen, stellt andererseits jedoch keinerlei Gewährleistung für einen fairen 

Umgang mit Arbeitnehmern dar. 

Das Beispiel Foodora hat sehr anschaulich gezeigt, dass für die festangestellten Kuriere enorme Heraus-

forderungen auf anderen Ebenen bestehen, die sich zum Beispiel im Kontext der Kommunikation zum 

Plattformbetreiber ergeben. Im falle der Selbstständigen hat sich eine gewisse Flexibilität und Freiheit in 

der Annahme von Aufträgen und Anfragen ermitteln lassen - zum Teil auch in der Festlegung von Preisen. 

Ein kritischer Blick im Sinne des Kundenschutzes auf die Gewährleistung von Qualität ist insbesondere bei 

Plattformen wie Helpling oder Pflegix zu richten, da es sich bei den Plattformarbeitern in der Regel nicht 

um professionell ausgebildete oder zertifizierte Dienstleister handelt oder handeln muss. Der Zugang zu 

einer Plattform wurde zudem als niedrigschwellig bewertet - auch bei Foodora. Die damit verbundene Plau-

sibilitäts- oder Realitätsprüfung von Nutzerkonten bietet keine Garantie für die Qualität von Dienstleistun-

gen. Die Ausübung von Pflege- und Reinigungstätigkeiten ist zudem mit höheren Ansprüchen verbunden 

als beispielsweise Microtasks auf der Plattform MTurk. Konkrete Qualitätsmängel lassen sich hier im Zuge 

der Aufgabenbewältigung womöglich nicht identifizieren oder sind weniger gravierend - der Requester 

muss die erbrachte Leistung nicht zwangsläufig anerkennen. An dieser Stelle lässt sich mit Blick auf die 

Lohnzahlung vielmehr eine mögliche Problematik für die Plattformarbeiter feststellen. Auf Plattformen wie 

Taxi.de und Homebell ist die Erbringung von hochqualitativen Dienst-leistungen durch die notwendige Pro-

fessionalität der Plattform weniger zu hinterfragen. 

Insgesamt hat sich in den einzelnen Teilen der Auswertungen gezeigt, dass pauschale Aussagen über die 

konkreten Erwerbsbedingungen auf Plattformen im Zuge der Branchenvielfalt und der Heterogenität der 

Plattformkonzepte schwer zu treffen sind. Auch eine differenzierte Betrachtung von Gigworking- und 

Cloudworking-Plattformen lässt in diesem Sinne keine allgemeingültigen Aussagen zu. Ein ortsgebunde-

ner Charakter von Plattformarbeit bedeutet nicht zwangsläufig, dass der Plattformbetreiber für den Dienst-

leister lokal „greifbar“ ist, und unterscheidet sich in diesem Punkt nicht zwingend von ortsunabhängiger 

Cloudwork. 
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7.5 Wahrnehmung der Erwerbstätigen 

Einige der oben behandelten Punkte reflektieren bereits die persönliche Wahrnehmung der Erwerbstäti-

gen über ihre Arbeit in der Plattformökonomie (Forschungsfrage g) Wie empfinden die Erwerbstätigen das 

Arbeiten im Bereich der Plattformökonomie und mit welchen Problemen und/oder Vorzügen sehen sie sich 

konfrontiert?). Mit der Aufnahme der Tätigkeit wurden neben finanziellen Aspekten weitere Motive ermittelt, 

die mit der spezifischen Plattform zusammenhängen (sportliche Anreize, niedrigschwelliger Einstieg in den 

Job oder das eigene Können auszutesten). Insbesondere im Interview mit dem Taxifahrer wurde die Be-

reitschaft zur Nutzung von Taxi-Plattformen hervorgehoben. Allerdings wurden vor allem Eindrücke und 

Erfahrungen ermittelt, die den Fokus auf die Risiken der Plattformarbeit lenken. Zum Beispiel die intrans-

parenten Nutzungsbedingungen, die begrenzte oder mangelnde Kommunikation mit der Plattform, eine 

unregelmäßige oder zu gering empfundene Bezahlung, eine ungewisse Auftragslage und rapide Verände-

rungen der Arbeitskonditionen. Diese Aspekte spiegeln und ergänzen in vielfacher Weise Chancen und 

Risiken aus Abschnitt 4.2 wider. 

An vielen Punkten hat sich gezeigt, dass Plattformarbeit in Bremen im Kontext eines Nebenerwerbs bzw. 

eines finanziellen Zusatzerwerbs ausgeübt wird. Bis dato wird sie nicht als langfristige berufliche Perspek-

tive oder als Ersatz zur herkömmlichen Auftragsakquise wahrgenommen. Sie ist eine finanzielle Ergän-

zung, ein Nischenphänomen und zeichnet sich durch eine starke zeitliche Begrenzung aus. Die Plattform-

arbeit bietet in verschiedenen Punkten eine enorme Flexibilität und Unverbindlichkeit - von der Aufnahme 

bis hin zur Beendigung der Tätigkeit. Auch in dem identifizierten Ausmaß der Eigenständigkeit der Erbrin-

gung der Leistung spiegelt sich eine Form der Flexibilität wider. Eine hohe Identifikation mit dem Unterneh-

men oder ein Verpflichtungsgefühl anderen Akteuren gegenüber, wie Kollegen, ist vermutlich weniger aus-

geprägt als bei einem Erwerbsverhältnis innerhalb traditioneller Unternehmen. Dadurch, dass die lokal er-

brachte Plattformarbeit nicht als langfristige Perspektive angesehen wird, wird die Entfaltung solcher Kon-

zepte momentan möglicherweise gehemmt. Herausforderungen der Plattformarbeit sollten in den Blick ge-

nommen werden, um die Bedingungen so für alle Beteiligten zukunftsträchtig und lohnenswert zu gestalten. 

Auf politischer Ebene sollte sich frühzeitig mit regulatorischen Maßnahmen für die Erwerbstätigen befasst 

werden. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand ist eine plattformspezifische Betrachtung dabei unumgäng-

lich. 

Abschließend lässt sich sagen, dass die Plattformökonomie ein globales Phänomen ist, dessen Existenz 

und dessen Auswirkungen auf die Arbeitswelt sich in Bremen bisher in einem geringen Umfang bewegen. 

Der Fokus der Akteure über Aktivitäten, Trends und Veränderungen liegt im Kontext der Plattformökono-

mie eher auf gesamtgesellschaftlichen Zusammenhängen oder im Speziellen auf Perspektiven der Mobili-

tät und Logistik. Die Erkenntnisse über das begrenzte Ausmaß der Plattformökonomie haben sich entspre-

chend auch in dem methodischen Vorgehen bemerkbar gemacht. Die Rückmeldungen bremischer Institu-

tionen auf die Anfragen im Rahmen des Forschungsprojekts sind in ihrer Anzahl als auch inhaltlich verhält-

nismäßig gering ausgefallen. Hinzu kam die Herausforderung, an Bremer Erwerbstätige dieses globalen 

Phänomens herantreten zu können, um sie als Interviewpartner zu gewinnen. Es liegt nahe, dass der wenig 

ausgeprägte Wissensstand der Akteure im Zusammenhang mit der geringen Zahl der Publikationen steht. 

Trotz der geringen Ausprägung plattformvermittelter Dienstleistungen sind die möglichen Konsequenzen, 

die sich aus dieser Form der Arbeitsorganisation ergeben, bereits gegenwärtig. Die vorliegenden Erkennt-

nisse bieten an dieser Stelle die Basis für anknüpfende Forschungsaktivitäten. Der eingeschränkte Wis-

sensstand und das zugleich hohe Interesse der Akteure haben zudem gezeigt, dass in diesem Forschungs-

feld erheblicher Untersuchungsbedarf besteht. 

Die Erkenntnisse dieses Forschungsprojekts zeigen darüber hinaus, dass zur wissenschaftlichen Erschlie-

ßung der Situation der Erwerbstätigen in der Plattformökonomie ressourcenintensivere Methoden notwen-

dig sind. Insbesondere wären hier Methoden der Feldforschung angebracht, wie sie beispielsweise Serf-

ling (2018) im "Crowdworking Monitor" genutzt hat. Damit liefert diese Arbeit die Grundlage für weitere 

Forschungen. 
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8 Ausblick 

Die hier vorgenommene Untersuchung stellt den Eintritt in einen aktuellen und noch kaum behandelten 

Forschungsbereich dar. Da die vorliegende Untersuchung aufgrund des Untersuchungsdesigns begrenzt 

war und ist, konnten viele weitere und spannende Aspekte nicht berücksichtigt werden. Aus den vorliegen-

den Ergebnissen dürfte aber klar werden, dass eine Fortführung der Befassung mit Erwerbstätigkeiten in 

der Plattformökonomie wichtig, Erkenntnis gewinnend und durch den Fokus auf Aktivitäten von Erwerbstä-

tigen bzw. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auch notwendig ist. 

Zwei mögliche Perspektiven bieten sich für nachfolgende und ausführlichere Forschungen. Zum einen wäre 

eine umfangreichere Untersuchung denkbar, die sich auf Methoden der Feldforschung stützt. Zum anderen 

wären branchenspezifische Untersuchungen naheliegend, da sich gezeigt hat, dass je nach Branche und 

Plattformkonzept erhebliche Unterschiede für Interpretationen und Schlussfolgerungen möglicher Hand-

lungsoptionen bestehen.71 Dieses Potenzial deutete sich bereits in einigen der untersuchten Branchen an. 

Hervorzuheben ist an dieser Stelle der Markt für (lokale) Personenbeförderung. Der Einsatz digitaler Platt-

formen im Bereich der öffentlichen Mobilität ist in Bremen auf lokalpolitischer Ebene Objekt von Debatten. 

Besonders bedeutsam ist in diesem Kontext die Diskussion um die Liberalisierung des Mobilitätsmarktes 

(zum Beispiel des Taximarktes) zugunsten von Anbietern von Ride-Sharing oder Car-Sharing Diensten.72 

In diesem Kontext spielen sicherlich Aspekte der Nachfrageseite (z. B. Taxikunden) eine besondere Rolle 

mit Blick auf unter anderem Qualität, Preis und Verfügbarkeit von lokalen Personentransportleistungen. 

Es wird aber auch um Veränderungen im Bereich der Erwerbstätigkeit gehen. Hier gilt es insbesondere, 

den sinnvollen Rahmen für eine notwendige und an sowohl den Unternehmensinteressen, den Kundenin-

teressen als auch den Interessen der Erwerbstätigen bzw. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern orien-

tierte Politik zu erarbeiten, um fairen Wettbewerb unterschiedlicher Geschäftsmodelle und Produkte nach-

haltig zu gewährleisten. 

Eine branchenspezifische Analyse ist daher sinnvoll, um eine direkte Vergleichbarkeit von arbeits-politi-

schen und -rechtlichen Aspekten und Herausforderungen erhalten zu können. Zum Beispiel operieren die 

Konkurrenten Foodora und Deliveroo als Lieferdienste teilweise in den gleichen Städten, aber beschäftigen 

ihre Kuriere in unterschiedlichen Erwerbsverhältnissen. 

Mit Blick auf zukunftsweisende Themen wie das autonome Fahren kann es zu Veränderungen kommen, 

welche auch hinsichtlich der Wirkungen auf Erwerbstätigkeit untersucht werden sollten. Moderne Angebote 

von z. B. Uber oder Moia (Volkswagen Konzern) stellen zwar keine revolutionären neue Produkte dar, unter 

Nutzung digitaler Infrastruktur werden jedoch Plattformen einen zunehmenden Anteil an Transportmärkten 

erhalten. Hier wird es gelten, Entwicklungen und Wirkungen insbesondere auf die Situationen von Erwerb-

stätigen auf bzw. in diesen neuen Plattformen zu analysieren und Handlungs-empfehlungen zu erarbeiten. 

Auch autonome Essenslieferungen, z. B. durch KI-gestützte selbststeuernde Lieferfahrzeuge bzw. Liefer-

drohnen, werden zu berücksichtigen sein. Dabei mag der dadurch induzierte Wegfall von prekären Er-

werbstätigkeiten in der Lieferservicebranche sicherlich kontrovers zu sehen sein. 

In den anderen untersuchten Branchen spielt die Plattformarbeit in Bremen bisher keine entscheidende 

Rolle wie beispielsweise in der Handwerks- oder der Pflegebranche. Diese haben mit anderen branchen-

spezifischen Herausforderungen zu kämpfen oder sind auf die Existenz von digitalen Plattformen nicht 

angewiesen. 

Letztlich fließen sowohl die Auswirkungen der Plattformökonomie auf die Erwerbstätigkeit als auch auf die 

Mobilität, Logistik und Stadtentwicklung, die von der bremischen Politik derzeit vorrangig diskutiert werden, 

71  Dies gilt insbesondere für ortsunabhängige plattformvermittelte Dienstleistungen im Bereich der Cloudwork. 
72  So berichtete der Weser-Kurier am 21.02.2019 über eine Demonstration Berliner Taxifahrer gegen mögliche Pläne 

des Bundesverkehrsministers Andreas Scheuer die Taxibranche zu liberalisieren und somit Uber den Zugang zum 
Markt zu erleichtern: https://www.weser-kurier.de/deutschland-welt/deutschland-welt-wirtschaft_artikel,-taxibran-
che-stellt-sich-gegen-uber-co-_arid,1808655.html (abgerufen am 04.03.2019). 
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in die sozio-ökonomischen Lebensverhältnisse der Bürgerinnen und Bürger Bremens ein. Beispielsweise 

wird der Einfluss Amazons auf die Vermittlung von Gütern, der von Airbnb auf das Gastgewerbe und der 

von Uber auf die Erwerbsverhältnisse im Taxigewerbe auf der ein oder anderen Ebene die Lebensverhält-

nisse in Bremen verändern. Die Plattformökonomie wird ihren Anteil an der Wertschöpfung erhöhen, auch 

wenn auch in Zukunft sicherlich nicht alle Aktivitäten über Plattformen abgewickelt werden. Ganz gleich ob 

Gigworking oder Cloudworking, digitale Entwicklungen werden diese Art der Arbeitsteilung und Leistungs-

erbringung befördern. Die damit einhergehenden Veränderungen und Entwicklungen werden ein spannen-

des und wichtiges zukünftiges Forschungsgebiet darstellen. Eine branchenspezifische Untersuchung, be-

sonders in Bezug auf den Einfluss einzelner Plattformunter-nehmen, sowie umfangreichere Feldforschung 

in Bezug auf die Veränderungen der Erwerbstätigkeit sind demnach gleichsam naheliegend. 
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Anhang I: Ermittelte Informationen zu den untersuchten Plattformen 

Tabelle 1: Ermittelte Informationen der im Arbeitskontext zu berücksichtigenden Kriterien zur 
Plattform Foodora.73 

Foodora 

Status der Erwerbstätigkeit (Arbeit-

nehmerverhältnis, Selbstständigkeit) 

Foodora ist der offizielle Arbeitgeber der Kuriere, sie befinden sich in einer 

abhängigen Beschäftigung. Zwischen den beiden Akteuren besteht ein Ar-

beitsvertrag. 

Erwerbsstrukturen, Zusammenset-

zung des monetären Erwerbs (Be-

zahlung, Provisionen) 

Der Kurier wird nach einem Stundenlohn bezahlt. Die Arbeit kann zum Bei-

spiel in Teilzeit oder Vollzeit ausgeübt werden. Der Verdienst liegt bei bis 

zu zwölf Euro die Stunde (inklusive etwa zwei Euro Trinkgeld). Zudem gibt 

es Bonussysteme. 

Arbeitsrechtliche Ansprüche, Pflich-

ten und Schutzmaßnahmen  

Foodora bietet den Kurieren ein „Sozialversicherungs-Paket“ an. 

Rolle der Plattformen im Kontext der 

Aufgabenbearbeitung bzw. Auftrags-

abwicklung / Rolle des Plattformar-

beiters 

Der Kurier übt die einzelnen Schritte der Auftragsabwicklung aus, die ihm 

über die App zugeteilt und angezeigt werden (Auftragsannahme der Be-

stellung, Fahrt zum Restaurant, Abholung der Lieferung, Fahrt zum Kunden 

und Ablieferung der Bestellung). Die Kommunikation zwischen Kunde und 

Restaurant verläuft über die Plattform. 

Gewährleistung von Qualität gegen-

über Plattformarbeitern und Platt-

formkunden  

Um als Rider für Foodora tätig sein zu können, wird ein Fahrrad (oder an-

deres Gefährt) benötigt. Ebenso ein Handy mit Zugang zum Internet bzw. 

mit Daten-Flatrate. Im Weiteren muss der Kurier 18 Jahre oder älter sein 

und er benötigt eine Arbeitserlaubnis. Es ist nicht erforderlich bereits als 

Fahrradkurier tätig gewesen zu sein. Bei der Online-Registrierung sind ne-

ben üblichen Kontaktangaben auch Fragen zu einem Imagefilm zu beant-

worten, der vorab anzuschauen ist. Im Weiteren kann eine Probefahrt im 

Registrierungsprozess gefordert sein. 

Quelle: Eigene Darstellung (iaw 2020). 

73  Die Informationen zur Plattform Foodora entstammen allgemein Angaben der Website https://www.foodora.de/ (ab-
gerufen am 17.02.2019) sowie einem Artikel der taz „Fünf Euro pro Fahrt“: http://www.taz.de/!5565889/ (abgerufen 
am 03.03.2019). Manche der hier ermittelten Aspekte und Sachverhalte werden nicht wortwörtlich auf der Website 
genannt, sind aber aus dem Aufbau der Seite oder aus dem Kontext zu erschließen. Im Weiteren basieren Aussa-
gen und Angaben auf dem (teils) durchgeführten Registrierungsprozess bei der Plattform mit Hilfe eines fiktiven 
Profils (Stand Juli 2018). 
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Tabelle 2: Ermittelte Informationen der im Arbeitskontext zu berücksichtigenden Kriterien zur 
Plattform Pflegix.74 

Pflegix 

Status der Erwerbstätigkeit (Arbeit-

nehmerverhältnis, Selbstständigkeit) 

Pflegix sieht sich als Vermittler von sog. „Helfern“ (Dienstleistern) an, die 

eine Tätigkeit in gewerblicher Selbstständigkeit ausüben (gemäß §14 

BGB). 

Pflegix weist darauf hin weder ein „Beschäftigungsdienst“ noch ein „Arbeit-

geber“ für die „Helfer“ zu sein. Mit der Plattform kommt ein sog. „Nutzungs-

vertrag“ zu Stande. Eine Deaktivierung des Nutzerkontos durch Pflegix ist 

ohne Angabe von Gründen möglich, wenn Nutzungsbedingungen nicht ein-

gehalten werden. Zwischen Kunden und Dienstleister kommt es hingegen 

eigenständig zu einem „Dienstleistungsvertrag“. 

Erwerbsstrukturen, Zusammenset-

zung des monetären Erwerbs (Be-

zahlung, Provisionen) 

Für den Dienstleister besteht die freie Festlegung des Kundenpreises. Von 

diesem Preis sind Abgaben sowie eine Servicegebühr an Pflegix zu ent-

richten. Die Gebühr liegt bei fünf Prozent, in bestimmten Fällen auch mehr. 

Arbeitsrechtliche Ansprüche, Pflich-

ten und Schutzmaßnahmen 

Abgaben an Behörden sind durch die Dienstleister selbst zu erbringen. 

Dazu gehören beispielsweise das Leisten der Einkommensteuer oder 

Mehrwertsteuer. Eine Haftpflichtversicherung wird durch die Plattform ge-

boten, in der die Helfer mitberücksichtigt werden. Für den Dienstleister be-

steht ein Vergütungsanspruch im Falle einer Stornierung durch den Kun-

den, sofern dieses ab 24 Stunden vor Dienstleistungsbeginn geschieht. 

Rolle der Plattformen im Kontext der 

Aufgabenbearbeitung bzw. Auftrags-

abwicklung / Rolle des Plattformar-

beiters 

Dienstleister sind nicht verpflichtet angefragte Aufträge anzunehmen. Sie 

können hierüber frei entscheiden. Eine Verpflichtung besteht dahin ge-

hend, das Nutzerkonto regelmäßig auf mögliche Anfragen zu kontrollieren 

und gegebenenfalls unverzüglich darauf zurück zu melden. Erbrachte 

Dienstleistungen müssen von den „Helfern“ in einem Dokumentationssys-

tem aufgezeichnet werden. 

Gewährleistung von Qualität gegen-

über Plattformarbeitern und Platt-

formkunden  

Im Registrierungsprozess auf der Plattform sind allgemeine Angaben zu 

erbringen (zum Beispiel Kontaktinformationen, Art und Umfang der zu 

übernehmenden Aufgaben, Stundensatz, Motivation, gegebenenfalls Er-

fahrungen als Pflegeperson/Pflegekraft). Pflegix führt vor der Freischaltung 

der Profile von Dienstleistern eine Prüfung der Plausibilität der angegebe-

nen Daten durch. Dienstleister haben der Plattform bestimmte Nachweise 

zu erbringen (zum Beispiel Personalausweis, Gewerbeschein, Zulassun-

gen, Zeugnisse und Referenzen). Auch weitere Informationen können ver-

langt werden (zum Beispiel ein polizeiliches Führungszeugnis). Dennoch 

gibt Pflegix keine Garantie für die korrekte Angabe dieser Daten. 

Quelle: Eigene Darstellung (iaw 2020). 

74  Die Informationen zur Plattform Pflegix entstammen allgemein den Angaben der Website, https://www.pflegix.de/, 
sowie den Nutzungsbedingungen bzw. Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB): https://www.pflegix.de/nut-
zungsbedingungen/agb (abgerufen am 09.02.2019). Im Weiteren basieren Aussagen und Angaben auf dem (teils) 
durchgeführten Registrierungsprozess bei der Plattform mit Hilfe eines fiktiven Profils (Stand Juli 2018). 
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Tabelle 3: Ermittelte Informationen der im Arbeitskontext zu berücksichtigenden Kriterien zur 
Plattform Helpling.75 

Helpling 

Status der Erwerbstätigkeit (Arbeit-

nehmerverhältnis, Selbstständig-

keit) 

Helpling sieht sich als Vermittler von Reinigungstätigkeiten durch selbststän-

dige, gewerbliche Unternehmer (von „Helpling“ als „Dienstleister“ bezeich-

net). Sie werden auch als „Solo-Selbstständige“ gesehen. Die Plattform ist 

keine Vertragspartei in Bezug auf die Durchführung der Dienstleistung. Sie 

tritt eher als Handelsvertreter des Dienstleisters auf und schließt mit dem 

Dienstleister einen „Vermittlungsvertrag“. Der Vermittlungsvertrag kommt mit 

der Freischaltung des Nutzerkontos zustande. Der Dienstleister hat keinen 

Anspruch auf das zu Stande kommen eines Vermittlervertrages.76 

Erwerbsstrukturen, Zusammenset-

zung des monetären Erwerbs (Be-

zahlung, Provisionen) 

Der Plattform steht eine Provisionszahlung des „Dienstleisters“, zu, deren 

Höhe sich an einer Provisionsliste orientiert. Die Provision richtet sich unter 

anderem nach dem Ort der Ausübung sowie der gebuchten Stundenanzahl. 

Der Dienstleister kann den Kundenpreis individuell festlegen. Im Registrie-

rungsprozess wird der Durchschnittspreis angezeigt, an dem sich der Dienst-

leister orientieren kann. 

Arbeitsrechtliche Ansprüche, Pflich-

ten und Schutzmaßnahmen 

Die Plattform bietet eine Haftpflichtversicherung, bei der Dienstleister im 

Schadensfall mitversichert sind (Deckungssumme liegt bei 5.000.000 €, ab-

gedeckt sind Schäden ab 350 €). Für den Dienstleister besteht ein anteiliger 

Vergütungsanspruch bei Stornierung durch den Kunden (unter 24 Stunden 

vor Dienstleistungsbeginn).77 Für das Erbringen von Steuern und Abgaben 

steht der Dienstleister in der alleinigen Verantwortung. Durch eine Anmel-

dung bei Helpling setzt die Plattform voraus, dass die Tätigkeiten des Dienst-

leisters im Zuge eines angemeldeten Gewerbes erfolgen. Der Dienstleister 

darf neben der Inanspruchnahme von Helpling auch Aufträge ausüben, die 

nicht im Kontext mit der Plattform Helpling akquiriert werden. Helpling muss 

hierüber nicht informiert werden. Im Rahmen der Anmeldung bei der Platt-

form werden fünf Arbeitsstunden pro Woche Minimum als zeitliche Verfüg-

barkeit vorgegeben sowie vierzig Stunden Maximum. 

Rolle der Plattformen im Kontext 

der Aufgabenbearbeitung bzw. Auf-

tragsabwicklung / Rolle des Platt-

formarbeiters 

Die Plattform nimmt Buchungsangebote durch den Kunden entgegen und 

leitet diese an passende Reinigungs-dienstleister weiter (zum Beispiel via E-

Mail, SMS, Helpling-Portal oder -App). Der „passende“ Dienstleister wird 

vorab nach bestimmten Kriterien ausgewertet (zum Beispiel Ort, Zeit, Preis). 

Anschließend informiert der Dienstleister die Plattform darüber, ob der Auf-

trag angenommen wird (in diesem Falle ist weiteren Dienstleistern eine An-

nahme nicht mehr möglich). Helpling bestätigt anschließend dem Kunden 

den Auftrag. Helpling kann die Übermittlung einstellen, wenn angefragte Bu-

chungen länger als einen Monat nicht mehr angenommen wurden. Der 

Dienstleister kann die weitere Übermittlung solcher Aufträge jedoch jederzeit 

reaktivieren lassen. Terminänderungen oder Stornierungen werden dem 

Dienstleister von der Plattform unverzüglich mitgeteilt. Bei Absage des 

Dienstleisters kümmert sich Helpling um einen Ersatz. Akzeptierte 

75  Die Informationen zur Plattform Helpling entstammen allgemein den Angaben der Website, https://www.helpling.de, 
den „AGB zur Nutzung der Plattform“ (gültig ab 01.02.2019) sowie den „AGB zur Nutzung der Plattform www.hel-
pling.de als selbstständiger Dienstleister“ (Stand: 09. April 2018) (abgerufen am 30.01.2019). Im Weiteren basieren 
Aussagen und Angaben auf dem teils durchgeführten Registrierungsprozess bei der Plattform mit Hilfe eines fikti-
ven Profils (Stand Juli 2018). 

76  Die Nutzung der Plattform Helpling ist für den Kunden (dem Besteller einer Dienstleistung) kostenfrei. Helpling 
versteht sich nicht als Vertragspartner des Kunden für die Leistungen (sondern auch hier als Vermittler). Ein Vertrag 
über den Reinigungsdienst ergibt sich nur zwischen dem Kunden und Dienstleister. 

77  Erfolgt eine Absage der Dienstleistung oder Nichterscheinen zur Dienstleistung, hat Helpling einen Zahlungsan-
spruch gegenüber dem Dienstleiser aufgrund von „Provisionsverlust“ und Bearbeitungsaufwand. 
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Buchungsanfragen können nicht gekündigt werden. Für die Erbringung des 

Reinigungsdienstes haftet die Plattform nicht. 

Gewährleistung von Qualität ge-

genüber Plattformarbeitern und 

Plattformkunden  

Helpling behält sich das Recht vor, Referenzen über die selbstständige Rei-

nigungskraft einzuholen (zum Beispiel von ehemaligen Kunden). Auch „Pro-

bereinigungen“ sind möglich. Der Dienstleister muss im Rahmen der Anmel-

dung bei der Plattform folgende Angaben und Nachweise erbringen: Steuer-

nummer, Status der Umsatzsteuerpflicht, Bankverbindung, Ausweisdoku-

ment (Kopie) sowie Kontaktangaben und Angaben zur Ausübung der Dienst-

leistung (zum Beispiel Preis, Ort der Ausübung). 

Im Weiteren muss der potenzielle Dienstleister „fachliche“ Fragen beantwor-

ten, wie zur Anwendung bestimmter Reinigungsmittel oder dem Umgang mit 

dem Kunden. 

Quelle: Eigene Darstellung (iaw 2020). 
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Tabelle 4: Ermittelte Informationen der im Arbeitskontext zu berücksichtigenden Kriterien zur 
Plattform Homebell.78 

Homebell 

Status der Erwerbstätigkeit (Arbeit-

nehmerverhältnis, Selbstständigkeit) 

Bei den „Partnern“ von Homebell handelt es sich um Unternehmer. Diese 

„Partner“ können sowohl einzelne Personen als auch Handwerksbetriebe 

sein. Zwischen der Plattform und dem „Partner“ wird ein Vertrag geschlos-

sen. 

Erwerbsstrukturen, Zusammenset-

zung des monetären Erwerbs (Be-

zahlung, Provisionen) 

Bei der Vergütung handelt es sich um vereinbarte Festpreise. In diesen 

sind alle weiteren Leistungen und Aufwendungen enthalten. Die Zusam-

menarbeit mit Homebell ist für die Handwerker weder mit Kosten noch mit 

Verbindlichkeit verbunden. Im Anschluss an eine erfolgreiche Auftragsaus-

übung erhält der Handwerker seine Bezahlung, die über die Plattform ver-

anlasst wird. Vorab ist Homebell dokumentarisch nachzuweisen, dass die 

Abnahme frei von Mängeln erfolgt ist. 

Arbeitsrechtliche Ansprüche, Pflich-

ten und Schutzmaßnahmen 

Die Handwerker haben während ihrer Vertragslaufzeit mit Homebell über 

eine Betriebshaftpflichtversicherung sowie Umwelthaftpflichtversicherung 

zu verfügen und nach zu weisen. 

Rolle der Plattformen im Kontext der 

Aufgabenbearbeitung bzw. Auftrags-

abwicklung / Rolle des Plattformar-

beiters 

Handwerker können frei darüber entscheiden, ob sie Aufträge annehmen 

möchten oder nicht. Sie erhalten vorab eine Information per E-Mail über 

neue Auftragsmöglichkeiten. Die weitere Abwicklung und die Kommunika-

tion zum Kunden wird durch Homebell ausgeführt. Zudem sind mit dem 

Vertragsverhältnis gewisse Verpflichtungen für die Handwerker verknüpft, 

dazu gehören zum Beispiel Meldepflichten. Beispielsweise ist die Plattform 

darüber zu unterrichten, wenn Behinderungen in der Umsetzung von Ver-

tragsleistungen bestehen. Es gilt zudem Homebell Stundenzettel von Stun-

denlohnarbeiten zukommen zu lassen. 

Gewährleistung von Qualität gegen-

über Plattformarbeitern und Platt-

formkunden  

Es sind bestimmte Dokumente seitens der Handwerker für eine erfolgrei-

che Registrierung auf der Plattform erforderlich (zum Beispiel Nachweise 

über das angemeldete Gewerbe sowie über eine Betriebshaftpflichtversi-

cherung). Im Weiteren ist die Präqualifikation (Nachweis über die Fach-

kunde) des Handwerkers zu belegen, oder aber es müssen im Dreimonats-

rhythmus Unbedenklichkeitsnachweise79 erbracht werden. Handwerker 

sind verpflichtet, bei der Ausübung seiner Tätigkeit Gesetz und Vorschrift 

zu berücksichtigen und einzuhalten. Das bezieht sich zum Beispiel auch 

auf Baugenehmigungen, Auflagen, Verordnungen oder Arbeitsschutzbe-

stimmungen. 

Quelle: Eigene Darstellung (iaw 2020). 

78  Die Informationen zur Plattform Homebell entstammen allgemein den Angaben der Website, https://de.home-
bell.com/, sowie den „Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Home3sixty GmbH für den Einsatz von Nachunter-
nehmern bei Bau- und sonstigen Werkleistungen (AGB-NU)“ (Stand: 23.01.2017) (abgerufen am 15.02.2019). 

79  Die Unbedenklichkeitsbescheinigungen beziehen sich auf die Krankenkassen, Berufsgenossenschaft und Sozial-
kasse. 
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Tabelle 5: Ermittelte Informationen der im Arbeitskontext zu berücksichtigenden Kriterien zur 
Plattform Taxi.de.80 

Taxi.de 

Status der Erwerbstätigkeit (Arbeit-

nehmerverhältnis, Selbstständigkeit) 

Auf Taxi.de können sich sowohl einzelne Unternehmer bzw. einzelne Fah-

rer registrieren sowie Taxiunternehmen. 

Erwerbsstrukturen, Zusammenset-

zung des monetären Erwerbs (Be-

zahlung, Provisionen) 

Mit Ausnahme bestimmter Zusatzleistungen fallen für den Gebrauch des 

Dienstes Taxi.de keinerlei Kosten an. Für vermittelte Aufträge fallen weder 

für Taxifahrer Provisionszahlungen noch für Fahrgäste Vermittlungskosten 

an. Der Personenbeförderer darf dem Fahrgast keinerlei zusätzliche Kos-

ten im Kontext der Vermittlung durch Taxi.de aufgeben. 

Arbeitsrechtliche Ansprüche, Pflich-

ten und Schutzmaßnahmen 

Im Kontext des Beförderungsvertrages liegen keine Rechtsansprüche so-

wie Pflichten vor, die der Plattform Taxi.de gegenüber geltend gemacht 

werden können. 

Rolle der Plattformen im Kontext der 

Aufgabenbearbeitung bzw. Auftrags-

abwicklung / Rolle des Plattformar-

beiters 

Fahrtanfragen werden von Taxi.de an Taxifahrer übermittelt. An welche Ta-

xifahrer ein Auftrag weitergeleitet wird, hängt mit dem aktuellen Standort 

und der entsprechenden Entfernung zum potenziellen Fahrgast ab. Via 

Knopfdruck kann sich ein Taxifahrer um einen angefragten Auftrag bewer-

ben, für das eine Verbindlichkeit nach §§145 ff. BGB81 besteht. Der Fahr-

gast kann frei entscheiden, ob er das Angebot annimmt oder nicht. Bei An-

nahme des Angebots kommt es zwischen den beiden Parteien - Fahrgast 

und Taxifahrer - zu einem Beförderungsvertrag. Taxi.de versteht sich dabei 

als „Erklärungsbote“ für die beiden Akteure. 

Gewährleistung von Qualität gegen-

über Plattformarbeitern und Platt-

formkunden  

Der Gebrauch der App zum Anbieten von Personenbeförderungsleistun-

gen ist lediglich mit einem gültigen Personenbeförderungsschein möglich. 

Eine Annahme von Fahrten ist lediglich für genehmigte Gebiete zulässig. 

Im Weiteren ist ein Ausschluss vom Gebrauch der App möglich, wenn gel-

tendes Gesetz und Recht missachtet werden. 

Quelle: Eigene Darstellung (iaw 2020). 

80  Die Informationen zur Plattform Taxi.de entstammen den Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Nutzung von 
Taxi.de (AGB) (Für Fahrer), https://www.taxi.de/agb/ (abgerufen am 10.02.2019). 

81  In §145 BGB heißt es „Wer einem anderen die Schließung eines Vertrags anträgt, ist an den Antrag gebunden, es 
sei denn, dass er die Gebundenheit ausgeschlossen hat. 
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Tabelle 6: Ermittelte Informationen der im Arbeitskontext zu berücksichtigenden Kriterien zur 
Plattform Amazon Mechanical Turk (MTurk).82 

Amazon Mechanical Turk (MTurk) 

Status der Erwerbstätigkeit (Arbeit-

nehmerverhältnis, Selbstständigkeit) 

Worker führen die Aufgaben als unabhängige Auftragnehmer aus. Es be-

steht weder ein offizielles Arbeitsverhältnis zum Requester noch zu MTurk. 

Erwerbsstrukturen, Zusammenset-

zung des monetären Erwerbs (Be-

zahlung, Provisionen) 

Der Requester hat die Bezahlung an den Worker freizugeben. Eine Ableh-

nung der Auszahlung darf nur unter einer nachvollziehbaren Begründung 

erfolgen. MTurk hält sich bei der Zahlungsleistung raus. Der Requester hat 

eine Gebührenzahlung an MTurk zu entrichten. 

Arbeitsrechtliche Ansprüche, Pflich-

ten und Schutzmaßnahmen 

Der Requester hat sich eigenständig um Aspekte wie die Einhaltung von 

Gesetzen, Registrierungspflichten oder Arbeitszeitenregelung oder Abga-

benzahlung zu kümmern. Es besteht keinerlei Anspruch auf Urlaubs-, 

Krankengeld o.ä. durch den Requester oder MTurk. 

Rolle der Plattformen im Kontext der 

Aufgabenbearbeitung bzw. Auftrags-

abwicklung / Rolle des Plattformar-

beiters 

Der Worker ist grundsätzlich frei in der Auftragsannahme und flexibel in der 

Durchführung. Er muss jedoch die vom Requester vorgegebene Zeit dabei 

einhalten. 

Gewährleistung von Qualität gegen-

über Plattformarbeitern und Platt-

formkunden  

Für eine Online-Registrierung ist ein Computergerät mit Internetzugang er-

forderlich. Im Registrierungsprozess sind insbesondere Kontaktangaben 

zu erbringen. Anschließend erfolgt eine Prüfung des Kontos durch die Platt-

form. 

Quelle: Eigene Darstellung (iaw 2020). 

82  Die Informationen entstammen der Website von Amazon Mechanical Turk, https://www.mturk.com/, sowie 
der  „Participation Agreement“ vom 17.10.2017: https://www.mturk.com/worker/participation-agreement (abgerufen 
am 25.02.2019). Manche der hier ermittelten Aspekte werden nicht wortwörtlich auf der Website genannt, sind aber 
aus dem Aufbau der Seite oder aus dem Kontext zu erschließen. Im Weiteren basieren Aussagen und Angaben 
auf dem durchgeführten Registrierungsprozess bei der Plattform mit Hilfe eines fiktiven Profils (Stand Juli 2018). 
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Tabelle 7: Ermittelte Informationen der im Arbeitskontext zu berücksichtigenden Kriterien zur 
Plattform 99designs.83 

99designs 

Status der Erwerbstätigkeit (Arbeit-

nehmerverhältnis, Selbstständigkeit) 

Bei 99designs wird deutlich, dass keine der involvierten Akteure gegenüber 

einer anderen Partei eine Vertreter- oder Partnerrolle einnimmt. Demnach 

befinden sich die Designer in keinem offiziellen Beschäftigungsverhältnis. 

Erwerbsstrukturen, Zusammenset-

zung des monetären Erwerbs (Be-

zahlung, Provisionen) 

Für den Designer fällt in der Regel eine Kundenvermittlungsgebühr an. Der 

Kunde muss vorab die Kundenzahlung für den Designwettbewerb erbrin-

gen. 99designs zahlt bei erfolgreicher Teilnahme die Vergütung an den De-

signer aus. 

Arbeitsrechtliche Ansprüche, Pflich-

ten und Schutzmaßnahmen 

Möglich anfallende Abgaben sind vom Designer und Kunden selbst zu leis-

ten. Die Rechte am Design liegen bis zur erfolgreichen Teilnahme am Wett-

bewerb beim Designer. Eine Einwilligung der Übertragung der Rechte 

durch den Designer ist erforderlich. Diese ist zu leisten, wenn der Kunde 

über seinen Favoriten der eingereichten Designs entschieden hat. 

Rolle der Plattformen im Kontext der 

Aufgabenbearbeitung bzw. Auftrags-

abwicklung / Rolle des Plattformar-

beiters 

Die Einstellung eines Designwettbewerbs auf der Plattform erfolgt durch 

den Kunden. Designer können ihre Entwürfe beim Kunden einreichen. Der 

Kunde kann das favorisierte Design auswählen und anschließend bei wei-

teren Design-Wünschen bzw. Änderungen mit dem Designer eine Zusam-

menarbeit beginnen. Die Nutzungrechte am Design gehören nach der er-

folgreichen Zusammenarbeit dem Kunden. 

Gewährleistung von Qualität gegen-

über Plattformarbeitern und Platt-

formkunden  

Auf 99designs gibt es drei Kategorien, in die Designer nach ihren Erfahrun-

gen und Fähigkeiten eingeordnet werden können. Die Kategorien lauten 

„Einstieg“, „Medium“ und „Top Level“. Die Einordnung erfolgt anhand von 

Kriterien und wie gut diese durch den Designer erfüllt und eingehalten wer-

den (zum Beispiel technische Fähigkeiten oder Kundenkommunikation und 

Zufriedenheit). 

Quelle: Eigene Darstellung (iaw 2020). 

83  Die Informationen entstammen der Website von 99designs, https://99designs.de/, sowie den Nutzungsbedingun-
gen vom September 2017: https://99designs.de/legal/terms-of-use (abgerufen am 25.02.2019). Manche der hier 
ermittelten Aspekte werden nicht wortwörtlich auf der Website genannt, sind aber aus dem Aufbau der Seite oder 
aus dem Kontext zu erschließen. 
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Anhang II: Umfrage – Plattformökonomie in Bremen 

Persönliches 

1 Was ist ihr Geschlecht? * 

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

○ männlich

○ weiblich

○ anderes

2 Wie alt sind Sie? * 

Ihre Antwort muss zwischen 0 und 99 liegen. 

In diesem Feld darf nur ein ganzzahliger Wert eingetragen werden. 

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein: 

3 Was ist ihr höchster Bildungsabschluss? * 

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

○ Keiner

○ Hauptschulabschluss

○ Realschulabschluss

○ Abitur

○ Bachelorabschluss

○ Masterabschluss

○ Promotion
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Beginn der Tätigkeit für eine Plattform 

4 Für welche der folgenden Plattformen sind Sie tätig bzw. im Auftrag welcher Plattform arbeiten 

Sie? * 

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

○ Foodora

○ Helpling

○ Pflegix

○ 99designs

○ Amazon Mechanical Turk

○ Homebell

○ Taxi.de

○ Eine andere Plattform, nämlich:

5 Sind sie angestellt Beschäftigter der Plattform oder Selbständiger? 

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

○ Angestellter der Plattform

○ Selbständiger

6 Haben Sie eigene Angestellte?  

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 

Antwort war 'Selbständiger' bei Frage '5 [Selbststaendigkeit]' (Sind sie angestellt Beschäftigter der Plattform 

oder Selbständiger?) 

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

○ Ja

○ Nein

7 Wieviele Angestellte haben Sie? 

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 

Antwort war 'Ja' bei Frage '6 [Angestellte]' (Haben Sie eigene Angestellte?) 

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

○ 1-5

○ 6-10

○ 11-20

○ mehr als 21
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8 Aus welchem Grund sind Sie für die Plattform tätig? 

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 

Antwort war 'Angestellter der Plattform' bei Frage '5 [Selbststaendigkeit]' (Sind sie angestellt Beschäftigter 

der Plattform oder Selbständiger?) 

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus: 

○ Zeitliche Flexibilität

○ Zusätzlicher finanzieller Verdienst

○ Unkomplizierte Arbeitsaufnahme

○ sonstiges:

9 Was war für Sie der entscheidende Aspekt, um mit der Plattform zusammenzuarbeiten? 

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 

Antwort war 'Selbständiger' bei Frage '5 [Selbststaendigkeit]' (Sind sie angestellt Beschäftigter der Plattform 

oder Selbständiger?) 

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein: 

10 Wie lange üben Sie diese Tätigkeit bereits aus bzw. wie lange sind Sie bereits auf der Plattform 

registriert?  

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 

Antwort war 'Angestellter der Plattform' bei Frage '5 [Selbststaendigkeit]' (Sind sie angestellt Beschäftigter 

der Plattform oder Selbständiger?) 

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

○ weniger als einen Monat

○ 1-3 Monate

○ 3-6 Monate

○ 6-12 Monate

○ länger als ein Jahr
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11 Wie lange arbeiten Sie bereits mit der Plattform zusammen?  

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 

Antwort war 'Selbständiger' bei Frage '5 [Selbststaendigkeit]' (Sind sie angestellt Beschäftigter der Plattform 

oder Selbständiger?) 

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

○ weniger als einen Monat

○ 1-3 Monate

○ 3-6 Monate

○ 6-12 Monate

○ länger als ein Jahr

12 Wie häufig sind Sie für die Plattform tätig?  

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 

Antwort war 'Angestellter der Plattform' bei Frage '5 [Selbststaendigkeit]' (Sind sie angestellt Beschäftigter 

der Plattform oder Selbständiger?) 

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

○ regelmäßig (mindestens ein Mal pro Woche)

○ gelegentlich (mindestens ein Mal pro Monat)

○ seltener

Kreuzen Sie Bitte an, welche Antwort im Durchschnitt am ehesten zutrifft. 

13 Wie oft werden Ihnen Aufträge im Rahmen der Zusammenarbeit mit der Plattform ungefähr ver-

mittelt? 

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 

Antwort war 'Selbständiger' bei Frage '5 [Selbststaendigkeit]' (Sind sie angestellt Beschäftigter der Plattform 

oder Selbständiger?) 

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

○ regelmäßig (mindestens ein Mal pro Woche)

○ gelegentlich (mindestens ein Mal pro Monat)

○ seltener

Kreuzen Sie Bitte an, welche Antwort im Durchschnitt am ehesten zutrifft. 
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14 Wie anspruchsvoll empfinden Sie ihre Tätigkeit auf einer Skala von 1 (gar nicht anspruchsvoll) 

bis 5 (sehr anspruchsvoll)?  

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 

Antwort war 'Angestellter der Plattform' bei Frage '5 [Selbststaendigkeit]' (Sind sie angestellt Beschäftigter 

der Plattform oder Selbständiger?) 

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

○ 1

○ 2

○ 3

○ 4

○ 5

15 Auf einer Skala von 1 (kaum) bis 5 (sehr): Empfinden Sie die Zusammenarbeit mit der Plattform 

als eine Arbeitserleichterung?  

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 

Antwort war 'Selbständiger' bei Frage '5 [Selbststaendigkeit]' (Sind sie angestellt Beschäftigter der Plattform 

oder Selbständiger?) 

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

○ 1

○ 2

○ 3

○ 4

○ 5

Einkommen bzw. Umsatz 

16 Wie angemessen empfinden Sie ihr Einkommen aus der Tätigkeit für die Plattform? (1= zu nied-

rig; 5= mehr als angemessen)  

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 

Antwort war 'Angestellter der Plattform' bei Frage '5 [Selbststaendigkeit]' (Sind sie angestellt Beschäftigter 

der Plattform oder Selbständiger?) 

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

○ 1

○ 2

○ 3

○ 4

○ 5
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17 Wie angemessen empfinden Sie den zusätzlichen Umsatz, der durch die Zusammenarbeit mit 

der Plattform entsteht? (1= zu niedrig; 5= mehr als angemessen)  

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 

Antwort war 'Selbständiger' bei Frage '5 [Selbststaendigkeit]' (Sind sie angestellt Beschäftigter der Plattform 

oder Selbständiger?) 

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

○ 1

○ 2

○ 3

○ 4

○ 5

18 Gehen Sie neben der Tätigkeit für die Plattform noch weiteren Erwerbstätigkeiten nach? 

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 

Antwort war 'Angestellter der Plattform' bei Frage '5 [Selbststaendigkeit]' (Sind sie angestellt Beschäftigter 

der Plattform oder Selbständiger?) 

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

○ Ja

○ Nein

19 Wenn ja, wieviele?  

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 

Antwort war 'Ja' bei Frage '18 [Einkommensquellen]' (Gehen Sie neben der Tätigkeit für die Plattform noch 

weiteren Erwerbstätigkeiten nach?) 

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

○ 1

○ 2

○ 3

○ mehr

Die Antwort "1" bedeutet beispielsweise, dass Sie neben der Tätigkeit für die Plattform noch einer weiteren 

Tätigkeit nachgehen.  
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20 Welchen Stellenwert hat das Einkommen aus der Tätigkeit für die Plattform gemessen an Ihrem 

gesamten monatlichen Einkommen?  

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 

Antwort war 'Angestellter der Plattform' bei Frage '5 [Selbststaendigkeit]' (Sind sie angestellt Beschäftigter 

der Plattform oder Selbständiger?) 

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

○ Es ist mein einziges Einkommen

○ Es macht einen Großteil meines Einkommens aus

○ Es macht einen kleinen Teil meines Einkommens aus

○ Das Einkommen aus der Tätigkeit ist für mich nicht so wichtig

Unternehmenskultur 

21 Bitte beantworten Sie Teilfragen zur Bewertung Ihrer Arbeitssituation. (Gewichtung bei Teilfra-

gen 1 und 2: 1= sehr unzufrieden; 5= sehr zufrieden. Gewichtung bei Teilfrage 3: 1= Er stört mich 

sehr; 5= Ich empfinde ihn als unproblematisch)  

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 

Antwort war 'Angestellter der Plattform' bei Frage '5 [Selbststaendigkeit]' (Sind sie angestellt Beschäftigter 

der Plattform oder Selbständiger?) 

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus: 

Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Arbeitssituation? 

1    ○ 

2    ○ 

3    ○ 

4    ○ 

5    ○ 

Wie zufrieden sind Sie mit dem Verhalten der Plattform gegenüber Ihnen als Beschäftigter? 

1    ○ 

2    ○ 

3    ○ 

4    ○ 

5    ○ 



Schriftenreihe Institut Arbeit und Wirtschaft     27 | 2020 82 

Wie empfinden Sie den Umgang mit persönlichen Daten seitens der Plattform (z.B. Bewertungs- 

oder Bewegungsprofile)? 

1    ○ 

2    ○ 

3    ○ 

4    ○ 

5    ○ 

22 Bitte beantworten Sie Teilfragen zur Bewertung Ihrer Zusammenarbeit mit der Plattform. (Ge-

wichtung bei Teilfragen 1 und 2: 1= sehr unzufrieden; 5= sehr zufrieden. Gewichtung bei Teilfrage 

3: 1= Er stört mich sehr; 5= Ich empfinde ihn als unproblematisch)  

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 

Antwort war 'Selbständiger' bei Frage '5 [Selbststaendigkeit]' (Sind sie angestellt Beschäftigter der Plattform 

oder Selbständiger?) 

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus: 

Wie zufrieden sind Sie mit der Zusammenarbeit? 

1    ○ 

2    ○ 

3    ○ 

4    ○ 

5    ○ 

Wie zufrieden sind Sie mit dem Verhalten der Plattform gegenüber Ihnen als Kooperationspartner? 

1    ○ 

2    ○ 

3    ○ 

4    ○ 

5    ○ 

Wie empfinden Sie den Umgang mit persönlichen Daten seitens der Plattform (z.B. Bewertungs- 

oder Bewegungsprofile)? 

1    ○ 

2    ○ 

3    ○ 

4    ○ 

5    ○ 
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23 Fühlen Sie sich durch die Plattform überwacht bzw. kontrolliert?  

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

○       Ja 

○       Nein 

 

24 Wenn ja, wie sehr? (1= wenig; 5= sehr stark)  

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 

Antwort war 'Ja' bei Frage '23 [Kontrolle]' (Fühlen Sie sich durch die Plattform überwacht bzw. kontrolliert?) 

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

○       1  

○       2  

○       3  

○       4  

○       5  

 

25 Fühlen Sie sich abhängig von der Plattform?  

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

○       Ja  

○       Nein  

 

26 Wenn ja, wie stark? (1= wenig; 5= sehr stark)  

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 

Antwort war 'Ja' bei Frage '25 [Abhaengigkeit]' (Fühlen Sie sich abhängig von der Plattform?) 

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

○       1  

○       2  

○       3  

○       4  

○       5  

 

27 Was gefällt Ihnen an der Tätigkeit für die Plattform besonders?  

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 

Antwort war 'Sonstiges' oder 'Pflegix' oder 'Helpling' oder 'Foodora' oder '99designs' oder 'Amazon Mecha-

nical Turk' bei Frage '4 [Plattform]' (Für welche der folgenden Plattformen sind Sie tätig bzw. im Auftrag 

welcher Plattform arbeiten Sie?) 

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein: 
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28 Was gefällt Ihnen besonders an der Zusammenarbeit mit der Plattform?  

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 

Antwort war 'Homebell' oder 'Taxi.de' bei Frage '4 [Plattform]' (Für welche der folgenden Plattformen sind 

Sie tätig bzw. im Auftrag welcher Plattform arbeiten Sie?) 

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein: 

 

29 Was gefällt Ihnen gar nicht an der Tätigkeit für die Plattform? Was würden Sie gerne verändern?  

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 

Antwort war 'Sonstiges' oder 'Foodora' oder 'Helpling' oder 'Pflegix' oder '99designs' oder 'Amazon Mecha-

nical Turk' bei Frage '4 [Plattform]' (Für welche der folgenden Plattformen sind Sie tätig bzw. im Auftrag 

welcher Plattform arbeiten Sie?) 

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein: 

 

30 Was gefällt Ihnen gar nicht an der Zusammenarbeit mit der Plattform? Was würden Sie gerne 

verändern?  

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 

Antwort war 'Homebell' oder 'Taxi.de' bei Frage '4 [Plattform]' (Für welche der folgenden Plattformen sind 

Sie tätig bzw. im Auftrag welcher Plattform arbeiten Sie?) 

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein: 
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Bereitschaft für ein persönliches Gespräch 

Als Ergänzung zu unseren Umfrageergebnissen würden wir uns über ein persönliches Gespräch mit Er-

werbstätigen, Selbständigen und Inhabern von kleinen Unternehmen freuen, die für Plattformen tätig sind 

oder mit ihnen zusammenarbeiten. 

Das Interview wird anonymisiert stattfinden und alle Daten sind streng vertraulich. Es dauert maximal eine 

Stunde. 

31 Würden Sie sich für ein persönliches Gespräch bereit erklären? 

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

○ Ja

○ Nein

Vielen Dank für Ihr Interesse! Bitte geben Sie in einem der unten stehenden Felder eine Kontakt-
möglichkeit Ihrer Wahl an. Wir melden uns anschließend bei Ihnen. Die Daten werden ausschließ-
lich zur Kontaktaufnahme mit Ihnen verwendet 

Alternativ können Sie uns auch unter antje.bollen@uni-bremen.de oder manuel.cordsen@uni-bremen.de 

kontaktieren. 

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 

Antwort war 'Ja' bei Frage '31 [Bereitschaft]' (Würden Sie sich für ein persönliches Gespräch bereit erklä-

ren?) 

Kommentieren wenn eine Antwort gewählt wird 

Bitte wählen Sie die zutreffenden Punkte aus und schreiben Sie einen Kommentar dazu: 

      eMail:  

      Telefon:  

      SMS:  

      Whatsapp: 

      Telegram:  

Vielen Dank für die Teilnahme an dieser Umfrage. 
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